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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

 

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag. Angela SCHIDLOF als 

Einzelrichterin über die Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , Staatsangehörigkeit Afghanistan, 

vertreten durch RA Dr. Thomas ROMAUCH, gegen 1) den Bescheid des Bundesamtes für 

Fremdenwesen und Asyl, RD Kärnten, vom 18.07.2017, Zl.: XXXX , 2) gegen den Bescheid 

vom 15.11.2018 Zl.:  XXXX in der Fassung der Beschwerdevorentscheidung vom 08.01.2019, 

Zl.:  XXXX /BMI-BFA_KNT_RD und 3) gegen den Bescheid vom 17.06.2019 Zl.: XXXX   nach 

Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 01.07.2020 zu Recht: 

 

A)  

 

I. Die Beschwerden gegen die Bescheide vom 18.07.2017 und 15.11.2018 (BVE vom 

08.01.2019) werden als unbegründet abgewiesen. 

 

II. Die Beschwerde gegen den Bescheid vom 17.06.2019 wird mit der Maßgabe als 

unbegründet abgewiesen, dass die Frist für die freiwillige Ausreise gemäß § 55 Abs. 2 FPG 

14 Tage ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung beträgt. 

 

B)  

Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

I. Verfahrensgang: 

 

1. Der damals mj Beschwerdeführer stellte am  XXXX nach illegaler Einreise in das 

Bundesgebiet einen Antrag auf internationalen Schutz. Im Rahmen der Erstbefragung gab 

der Beschwerdeführer als Fluchtgrund an, dass er in seinem Dorf von drogensüchtigen 

Jugendlichen belästigt worden sei. Er sei nach Österreich gekommen, um die Schule zu 

besuchen. Er fürchte sich auch vor den Tadschiken, da diese die Hazara umbringen würden.  

 

2. Am 18.01.2017 langte ein Bericht einer Polizeiinspektion über eine Wegweisung und ein 

Betretungsverbot nach § 38 SPG ein. 

Am 06.06.2017 wurde von einer Polizeiinspektion ein Abschlussbericht wegen Verdacht der 

Sachbeschädigung übermittelt. 

Am 19.06.2017 langte ein Abschlussbericht wegen gefährlicher Drohung ein. 

 

3. Der Beschwerdeführer wurde in weiterer Folge von einem Organ des BFA einvernommen. 

Im Zuge dieser Befragung gab der Beschwerdeführer an, dass er von Paschtunen bedroht 

worden sei. Diese hätten nicht gewollt, dass er in die Schule gehe. Die Taliban hätten seine 

Schwester getötet. 

 

4. Mit Bescheid des BFA vom 18.07.2017 wurde der Antrag auf internationalen Schutz 

hinsichtlich der Zuerkennung des Status von Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 

1 Z 13 AsylG 2005 (Spruchpunkt I.) sowie hinsichtlich der Zuerkennung des Status von 

subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan gemäß § 8 Abs. 1 

iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 (Spruchpunkt II.) abgewiesen. Ein Aufenthaltstitel aus 

berücksichtigungswürdigen Gründen wurde gemäß § 57 AsylG 2005 nicht erteilt. Gemäß § 

10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 iVm § 9 BFA-VG wurden gegen den Beschwerdeführer 

Rückkehrentscheidungen nach § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen. Es wurde gemäß § 52 Abs. 9 FPG 

festgestellt, dass die Abschiebung des Beschwerdeführers nach Afghanistan gemäß 46 FPG 

zulässig ist (Spruchpunkt III.). Schließlich wurde ausgesprochen, dass die Frist für die 

freiwillige Ausreise gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG 14 Tage ab Rechtskraft der 

Rückkehrentscheidungen beträgt (Spruchpunkt IV.).   
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5. Gegen diesen Bescheid erhob der BF fristgerecht Beschwerde. Die belangte Behörde habe 

es unterlassen, auf das individuelle Vorbringen des BF einzugehen. Der BF wäre zudem im 

Falle einer Rückkehr völlig auf sich alleine gestellt. Auch gehöre er zur ethnischen Minderheit 

der Hazara.  

 

6. Mit Urteil eines Landesgerichtes (Rechtskraft 24.04.2018) wurde der BF wegen §§ 83 Abs 

1, 125 sowie 105 StGB unter Anwendung der §§ 28 StGB und 5 JGG zu einer Freiheitsstrafe 

von 2 Monaten verurteilt (Probezeit 3 Jahre). 

 

7. Am 12.11.2018 langte eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft ein, dass gegen den BF 

Ermittlungen wegen den §§ 83 Abs 1, 84 Abs 2, 15 und 269 Abs 1 1. Fall geführt werden. 

 

8. Am 15.11.2018 erließ das BFA einen Bescheid, in welchem der Spruchpunkt III. des 

Bescheides vom 18.07.2017 von Amts wegen aufgehoben wurde.  

Begründend wurde ausgeführt, durch den neu entstandenen Sachverhalt – seine rk 

Verurteilung – sei die Erlassung des ggst Bescheides erforderlich geworden. 

Im Ursprungsbescheid sei eine Rückkehrentscheidung ohne Einreiseverbot erlassen worden. 

Aufgrund des neuen Sachverhalts müsse ein Einreiseverbot erlassen werden, welches nur in 

Verbindung mit einer Rückkehrentscheidung erlassen werden dürfe. 

 

9. Gegen den Bescheid vom 15.11.2018 brachte der BF fristgerecht Beschwerde ein. Es sei zu 

einer einmaligen Eskalation anlässlich eines Vorfalles in der Unterkunft mit einem „Security“ 

gekommen. Es sei notorisch, dass diese Personen mit der ihnen eingeräumten 

Machtsituation nicht umgehen könnten. Der BF sei zur falschen Zeit am falschen Ort 

gewesen. 

 

10. Mit Beschwerdevorentscheidung vom 08.01.2019 hat die belangte Behörde die 

Beschwerde gemäß § 14 Abs 1 VwGVG zurückgewiesen. Die Beschwerde sei aufgrund der 

Rechtskraft des Bescheides vom 15.11.2018 und mangels Beschwer zurückzuweisen. Der 

Bescheid sei mit der Zustellung rechtskräftig geworden, zudem liege keine Beschwer vor.  

 

11. Am 18.01.2019 brachte der BF einen Vorlageantrag ein. 

 

12. Mit 10.05.2019 teilte das LG  XXXX der belangten Behörde mit, dass der 

Beschwerdeführer wegen §§ 15, 269 Abs 1 StGB in U-Haft genommen wurde. 
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13. Am 03.06.2019 erging ein Urteil des LG XXXX , der Beschwerdeführer wurde wegen der 

Delikte nach §§ 15, 269 Abs 1 StGB zu einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten verurteilt. 

 

14.  Am 17.06.2019 erließ das BFA einen weiteren Bescheid, unter Spruchpunkt I. wurde ein 

Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen nicht erteilt, unter Spruchpunkt II. 

wurde eine Rückkehrentscheidung erlassen. Mit Spruchpunkt III. wurde festgestellt, dass die 

Abschiebung des Beschwerdeführers nach Afghanistan zulässig sei, eine Frist für die 

freiwillige Ausreise wurde nicht festgelegt (Spruchpunkt IV.), ein auf die Dauer von 5 Jahren 

befristetes Einreiseverbot erlassen (V.) und die aufschiebende Wirkung aberkannt (VI.) 

 

15. Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer ebenfalls fristgerecht Beschwerde. 

 

16. Mit Beschluss des BVwG W201 2167151-3/5Z vom 24.07.2019 wurde der Beschwerde 

die aufschiebende Wirkung zuerkannt. 

 

17. Die mündliche Verhandlung vor dem BVwG fand am 01.07.2020 statt. Im Rahmen der 

durchgeführten Beschwerdeverhandlung gab der Beschwerdeführer an, dass er – wie schon 

zuvor angegeben – als Hazara Probleme mit den Paschtunen gehabt habe. Zudem habe er 

mit ca 15 Jahren ein Verhältnis mit einem ca gleichaltrigen Mädchen aus dem Dorf gehabt. 

Irgendwann sei die Familie des Mädchens daraufgekommen und er habe flüchten müssen. 

Ein Onkel des Mädchens sei bei der Polizei gewesen und dieser hätte ihn terrorisiert und 

vielleicht auch umgebracht. Seine Schwester sei getötet worden, er wisse aber die Umstände 

nicht. Er gab weiters an, vielleicht konvertieren zu wollen. Er sei nun ein Zeuge Jehovas. Er 

sei aber noch nicht getauft, diese Entscheidung liege bei ihm. Der Beschwerdeführer sei im 

Jahr 2019 für 10 Monate im Gefängnis gewesen. Er müsse auch noch ca 30.000 Euro an 

Geldstrafe bezahlen. Zu seiner Familie in Afghanistan habe er keinen Kontakt mehr. Er habe 

eine Freundin in Österreich.  

 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen: 

1.1. Zur Person: 

 

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger Afghanistans, führt den im Spruch genannten 

Namen, ist Hazara und war zum Zeitpunkt der Einreise schiitischer Moslem. Der 

Beschwerdeführer ist in der der Provinz  XXXX geboren und dort aufgewachsen. Der 

Beschwerdeführer hat sein Leben bis zur Ausreise in Afghanistan verbracht. Er hat 9 Jahre 
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lang eine Schule besucht, Handys repariert und in der Landwirtschaft gearbeitet. Der 

Beschwerdeführer reiste illegal in das Bundesgebiet ein und stellte am  XXXX einen Antrag 

auf internationalen Schutz. Der Beschwerdeführer spricht Dari. Er ist nicht verheiratet und 

hat keine Kinder.  

Der Beschwerdeführer leidet an keinen Erkrankungen und ist arbeitsfähig. 

Die Familie des BF – bestehend aus Vater, Mutter, drei Brüdern und einer Schwester -  lebt 

nach wie vor in Afghanistan. Eine Schwester des BF wurde angeblich von den Taliban 

getötet. Der BF hat keinen Kontakt zu seiner Familie. 

Im Bundesgebiet lebt möglicherweise ein Cousin des Beschwerdeführers, er hat jedoch 

keinen Kontakt zu diesem.  

Der Beschwerdeführer hat Deutschkurse besucht, er kann sich auf Deutsch artikulieren. 

Derzeit lebt der Beschwerdeführer von der Grundversorgung. Nach seinen Angaben hat er 

eine Freundin in Österreich. 

 

Folgende strafrechtliche Verurteilungen sind im Strafregister zum Entscheidungszeitpunkt 

evident: 

 

01) LG  XXXX vom 24.04.2018 RK 24.04.2018 

§ 125 StGB 

§ 83 (1) StGB 

§ 105 (1) StGB 

Freiheitsstrafe 2 Monate, bedingt, Probezeit 3 Jahre 

Jugendstraftat 

zu LG  XXXX RK 24.04.2018 

Bedingte Nachsicht der Strafe wird widerrufen 

BG  XXXX vom 11.02.2020 

 

02) LG  XXXX vom 15.01.2019 RK 19.01.2019 

§ 84 (2) StGB 

§ 107 (1) StGB 

§ 84 (4) StGB 

§ 15 StGB § 269 (1) 1. Fall StGB 

Datum der (letzten) Tat 04.08.2018 

Freiheitsstrafe 9 Monate, davon Freiheitsstrafe 6 Monate, bedingt, Probezeit 3 Jahre 

Junge(r) Erwachsene(r) 

zu LG  XXXX RK 19.01.2019 
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Probezeit des bedingten Strafteils verlängert auf insgesamt 5 Jahre 

LG  XXXX vom 03.06.2019 

zu LG  XXXX RK 19.01.2019 

Unbedingter Teil der Freiheitsstrafe vollzogen am 06.03.2020 

LG  XXXX vom 09.03.2020 

 

03) LG  XXXX vom 03.06.2019 RK 07.06.2019 

§ 15 StGB § 269 (1) 1. Fall StGB 

Datum der (letzten) Tat 07.05.2019 

Freiheitsstrafe 7 Monate 

Junge(r) Erwachsene(r) 

Vollzugsdatum 07.12.2019 

 

04) BG  XXXX vom 11.02.2020 RK 14.02.2020 

§ 83 (1) StGB 

Datum der (letzten) Tat 17.10.2019 

Freiheitsstrafe 3 Monate 

Junge(r) Erwachsene(r) 

zu BG  XXXX RK 14.02.2020 

zu LG  XXXX RK 24.04.2018 

Aus der Freiheitsstrafe entlassen am 07.03.2020, bedingt, Probezeit 3 Jahre 

Anordnung der Bewährungshilfe 

 

1.2. Zu den Fluchtgründen: 

 

Der vom Beschwerdeführer vorgebrachte Fluchtgrund, dass er von drogensüchtigen 

Jugendlichen in seinem Dorf belästigt worden sei, ist nicht geeignet, eine Verfolgung seiner 

Person iSd GFK zu begründen. 

 

Die Steigerung seines Vorbringens bei der Befragung vor dem BFA, dass er von Paschtunen 

bedroht worden sei, da diese nicht gewollt hätten, dass er eine Schule besucht, vermochte 

der Beschwerdeführer nicht mit entsprechender Tiefe zu schildern. Er meinte nur, dass diese 

zu ihm gesagt hätte, dass er als Hazara sich nicht entwickeln dürfe. Eine Verfolgung im Sinne 

der GFK lässt sich aus diesem Vorbringen nicht ableiten. 
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Der Beschwerdeführer steigerte im Zuge der Befragung vor dem BFA am 17.12.2018 

wiederum sein Fluchtvorbringen. Hier brachte er – fast beiläufig - vor, dass er in Afghanistan 

eine sexuelle Beziehung zu einem Mädchen gehabt habe und daher flüchten hätte müssen. 

Auch im Zuge der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht gab der 

Beschwerdeführer an, dass er als 15-jähriger ein Verhältnis mit einem gleichaltrigen 

Mädchen gehabt habe und daher habe flüchten müssen.  

Im Zuge der mündlichen Verhandlung gab der Beschwerdeführer an, inzwischen Zeuge 

Jehovas zu sein. Er sei aber noch nicht getauft. 

Die Fluchtgründe des Beschwerdeführers waren nicht geeignet, eine landesweite Verfolgung 

seiner Person in Afghanistan aus den in der GFK genannten Gründen zu begründen. 

 

1.3. Zu einer Rückkehr in sein Herkunftsland: 

 

Dem Beschwerdeführer steht eine zumutbare innerstaatliche Rückkehrmöglichkeit in den 

Städten Mazar-e Sharif oder Herat zur Verfügung. Er leidet an keiner lebensbedrohenden 

Erkrankung und ist arbeitsfähig und selbsterhaltungsfähig. 

COVID-19 stellt kein Hindernis zur Rückkehr nach Afghanistan dar. 

 

 

 

 

1.4. Zum Herkunftsland: 

Auszug aus der Länderinformation vom 13.11.2019 (letzte KI 18.05.2020) 

 

COVID-19: 

In 30 der 34 Provinzen Afghanistans wurden mittlerweile COVID-19-Fälle registriert (NYT 22.4.2020). 

Nachbarländer von Afghanistan, wie China, Iran und Pakistan, zählen zu jenen Ländern, die von COVID-19 

besonders betroffen waren bzw. nach wie vor sind. Dennoch ist die Anzahl, der mit COVID-19 infizierten 

Personen relativ niedrig (AnA 21.4.2020). COVID-19 Verdachtsfälle können in Afghanistan aufgrund von 

Kapazitätsproblem bei Tests nicht überprüft werden – was von afghanischer Seite bestätigt wird (DW 

22.4.2020; vgl. QA 16.4.2020; NYT 22.4.2020; ARZ KBL 7.5.2020). Auch wird die Dunkelziffer von afghanischen 

Beamten höher geschätzt (WP 20.4.2020). In Afghanistan können derzeit täglich 500 bis 700 Personen getestet 

werden. Diese Kapazitäten sollen in den kommenden Wochen auf 2.000 Personen täglich erhöht werden (WP 

20.4.2020). Die Regierung bemüht sich noch weitere Testkits zu besorgen – was Angesicht der derzeitigen 

Nachfrage weltweit, eine Herausforderung ist (DW 22.4.2020). 

Landesweit können – mit Hilfe der Vereinten Nationen – in acht Einrichtungen COVID-19-Testungen 

durchgeführt werden (WP 20.4.2020). Auch haben begrenzte Laborkapazitäten und -ausrüstung einige 

Einrichtungen dazu gezwungen Testungen vorübergehend einzustellen (WP 20.4.2020). Unter anderem können 

COVID-19-Verdachtsfälle in Einrichtungen folgender Provinzen überprüft werden: Kabul, Herat, Nangarhar (TN 



- 8 - 

30.3.2020) und Kandahar. COVID-19 Proben aus angrenzenden Provinzen wie Helmand, Uruzgan und Zabul 

werden ebenso an die Einrichtung in Kandahar übermittelt (TN 7.4.2020a). 

Jahrzehntelange Konflikte in Afghanistan machen das Land anfällig für den Ausbruch von Krankheiten: nach wie 

vor ist Polio dort endemisch (als eines von drei Ländern weltweit) (WP 20.4.2020) außerdem ist das 

Gesundheitssystem fragil (AnA 21.4.2020; vgl. QA 16.4.2020; ARZ KBL 7.5.2020). Beispielsweise mangelt es an 

adäquaten Medikamenten für Patient/innen, die an COVID-19 erkrankt sind. Jedoch sind die wenigen 

Medikamente, die hierfür zur Verfügung stehen, kostenfrei (ARZ KBL 7.5.2020). Der landesweite Mangel an 

COVID-19-Testkits sowie an Isolati-ons- und Behandlungseinrichtungen verdeutlichen diese Herausforderung 

(AnA 21.4.2020; vgl. ARZ KBL 7.5.2020). Landesweit stehen 10.400 Krankenhausbetten (BBC 9.4.2020) und 300 

Beatmungsgeräte zur Verfügung (TN 8.4.2020; vgl. DW 22.4.2020; QA 16.4.2020). 300 weitere 

Beatmungsgeräte plant die afghanische Regierung zu besorgen. Weiters mangelt es an geschultem Personal, 

um diese medizinischen Geräte in Afghanistan zu bedienen und zu warten (DW 22.4.2020; vgl. ARZ KBL 

7.5.2020). Engpässe bestehen bei den PPE (personal protective equipment), persönlichen Schutzausrüstungen 

für medizinisches Personal; außerdem wird mehr fachliches Personal benötigt, um Patient/innen auf den 

Intensivstationen zu betreuen (ARZ KBL 7.5.2020). 

Aufgrund der Nähe zum Iran gilt die Stadt Herat als der COVID-19-Hotspot Afghanistans (DW 22.4.2020; vgl. 

NYT 22.4.2020); dort wurde nämlich die höchste Anzahl bestätigter COVID-19-Fälle registriert (TN 7.4.2020b; 

vgl. DW 22.4.2020). Auch hat sich dort die Anzahl positiver Fälle unter dem Gesundheitspersonal verstärkt. 

Mitarbeiter/innen des Gesundheitswesens berichten von fehlender Schutzausrüstung – die Provinzdirektion 

bestätigte dies und erklärtes mit langwierigen Beschaffungsprozessen (TN 7.4.2020b). Betten, 

Schutzausrüstungen, Beatmungsgeräte und Medikamente wurden bereits bestellt – jedoch ist unklar, wann die 

Krankenhäuser diese Dinge tatsächlich erhalten werden (NYT 22.4.2020). Die Provinz Herat verfügt über drei 

Gesundheitsein-richtungen für COVID-19-Patient/innen. Zwei davon wurden erst vor kurzem errichtet; diese 

sind für Patient/innen mit leichten Symptomen bzw. Verdachtsfällen des COVID-19 bestimmt. Pati-ent/innen 

mit schweren Symptomen hingegen, werden in das Regionalkrankenhaus von Herat, welches einige Kilometer 

vom Zentrum der Provinz entfernt liegt, eingeliefert (TN 7.4.2020b). In Hokerat wird die Anzahl der 

Beatmungsgeräte auf nur 10 bis 12 Stück geschätzt (BBC 9.4.2020; vgl. TN 8.4.2020). 

 

Beispiele für Maßnahmen der afghanischen Regierung 

Eine Reihe afghanischer Städte wurde abgesperrt (WP 20.4.2020), wie z.B. Kabul, Herat und Kandahar (TG 

1.4.2020a). Zusätzlich wurde der öffentliche und kommerzielle Verkehr zwischen den Provinzen gestoppt (WP 

20.4.2020). Beispielsweise dürfen sich in der Stadt Kabul nur noch medizinisches Personal, Bäcker, 

Journalist/innen, (Nahrungsmittel)Verkäufer/innen und Beschäftigte im Telekommunikationsbereich bewegen. 

Der Kabuler Bürgermeister warnte vor "harten Maßnahmen" der Regierung, die ergriffen werden, sollten sich 

die Einwohner/innen in Kabul nicht an die Anordnungen halten, unnötige Bewegungen innerhalb der Stadt zu 

stoppen. Die Sicherheitskräfte sind beauftragt zu handeln, um die Beschränkung umzusetzen (TN 9.4.2020a). 

Mehr als die Hälfte der afghanischen Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze (WP 22.4.2020): Aufgrund 

der Maßnahmen sorgen sich zehntausende Tagelöhner in Kabul und Herat um ihre Existenz. UNICEF zufolge, 

arbeiten allein in Kabul mindestens 60.000 Kinder, um das Familieneinkommen zu ersetzen (TG 1.4.2020). 

Offiziellen Schätzungen zufolge können z.B. in Herat-Stadt 150.000 Tagelöhner aufgrund des Lockdowns nicht 

arbeiten und haben somit kein Einkommen. Weil es in Herat an Ressourcen mangelt, um Hunderttausende zu 

ernähren, nimmt die Bevölkerung die Bedrohung durch das Virus nicht ernst. Zwar hat die Bevölkerung anfangs 

großzügig gespendet, aber auch diese Spenden werden weniger, nachdem die langfristigen wirtschaftlichen 

Auswirkungen auf Unternehmen sichtbar werden (NYT 22.4.2020). 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die International Organization for Migration (IOM) unterstützen 

das afghanische Ministerium für öffentliche Gesundheit (MOPH) (WHO MIT 10.5.2020; vgl. IOM 11.5.2020); die 

WHO übt eine beratende Funktion aus und unterstützt die afghanische Regierung in vier unterschiedlichen 

Bereichen während der COVID-19-Krise (WHO MIT 10.5.2020): 1. Koordination; 2. Kommunikation innerhalb 
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der Gemeinschaften 3. Monitoring (durch eigens dafür eingerichtete Einheiten – speziell was die Situation von 

Rückkehrer/innen an den Grenzübergängen und deren weitere Bewegungen betrifft) und 4. Kontrollen an 

Einreisepunkten – an den 4 internationalen Flughäfen sowie 13 Grenzübergängen werden medizinische 

Kontroll- und Überwachungsaktivitäten durchgeführt (WHO MIT 10.5.2020; vgl. IOM 11.5.2020).   

 

Taliban und COVID-19 

Ein Talibansprecher verlautbarte, dass die Taliban den Konflikt pausieren könnten, um Gesundheitsbehörden 

zu erlauben, in einem von ihnen kontrollierten Gebiet zu arbeiten, wenn COVID-19 dort ausbrechen sollte (TN 

2.4.2020; vgl. TD 2.4.2020). In der nördlichen Provinz Kunduz, hätten die Taliban eine Gesundheitskommision 

gegründet, die direkt in den Gemeinden das öffentliche Bewusstsein hinsichtlich des Virus stärkt. Auch sollen 

Quarantänezentren eingerichtet worden sein, in denen COVID-19-Verdachtsfälle untergebracht wurden. Die 

Taliban hätten sowohl Schutzhandschuhe, als auch Masken und Broschüren verteilt; auch würden sie jene, die 

aus anderen Gebieten kommen, auf COVID-19 testen (TD 2.4.2020). Auch in anderen Gebieten des Landes, wie 

in Baghlan, wird die Bevölkerung im Rahmen einer Informationsveranstaltung in der Moschee über COVID-19 

informiert. Wie in der Provinz Kunduz, versorgen die Taliban die Menschen mit (Schutz)material, helfen 

Entwicklungshelfern dabei zu jenen zu gelangen, die in Taliban kontrollierten Gebieten leben und bieten 

sichere Wege zu Hilfsorganisationen, an (UD 13.3.2020). 

Der Umgang der Taliban mit der jetzigen Ausnahmesituation wirft ein Schlaglicht auf den Modus Operandi der 

Truppe. Um sich die Afghanen in den von ihnen kontrollierten Gebieten gewogen zu halten, setzen die Taliban 

auf Volksnähe. Durch die Präsenz vor Ort machten die Islamisten das Manko wett, dass sie kein Geld hätten, 

um COVID-19 medizinisch viel entgegenzusetzen: Die Taliban können Prävention betreiben, behandeln können 

sie Erkrankte nicht (NZZ 7.4.2020). 

Aktuelle Informationen zu Rückkehrprojekten 

IOM Österreich unterstützt auch derzeit Rückkehrer/innen im Rahmen der freiwilligen Rückkehr. Aufgrund des 

stark reduzierten Flugbetriebs ist die Rückkehr seit April 2020 nur in sehr wenige Länder tatsächlich möglich. 

Neben der Reiseorganisation bietet IOM Österreich dabei, wie bekannt, Unterstützung bei der Ausreise am 

Flughafen Wien Schwechat an (IOM AUT 18.5.2020). 

IOM Österreich bietet derzeit, aufgrund der COVID-19-Lage, folgende Aktivitäten an:   

- Qualitätssicherung in der Rückkehrberatung (Erarbeitung von Leitfäden und Trainings) 
- Unterstützung bei der freiwilligen Rückkehr und Reintegration im Rahmen der vorhandenen 

Möglichkeiten (Virtuelle Beratung, Austausch mit Rückkehrberatungseinrichtungen und Behörden, 
Monitoring der Reisemöglichkeiten) (IOM AUT 18.5.2020). 

Das Projekt RESTART III – Unterstützung des österreichischen Rückkehrsystems und der Reintegration 

freiwilliger Rückkehrer/innen in Afghanistan“ wird bereits umgesetzt. Derzeit arbeiten die österreichischen 

IOM-Mitarbeiter/innen vorwiegend an der ersten Komponente (Unterstützung des österreichischen 

Rückkehrsystems) und erarbeiten Leitfäden und Trainingsinhalte. Die Unterstützung der freiwilligen Rückkehr 

nach Afghanistan ist derzeit aufgrund fehlender Flugverbindungen nicht möglich. IOM beobachtet die Situation 

und steht diesbezüglich in engem Austausch mit den zuständigen Rückkehrberatungseinrichtungen und den 

österreichischen Behörden (IOM AUT 18.5.2020) 

Mit Stand 18.5.2020, sind im laufenden Jahr bereits 19 Projektteilnehmer/innen nach Afghanistan 

zurückgekehrt. Mit ihnen, als auch mit potenziellen Projektteilnehmer/innen, welche sich noch in Österreich 

befinden, steht IOM Österreich in Kontakt und bietet Beratung/Information über virtuelle 

Kommunikationswege an (IOM AUT 18.5.2020). 

Informationen von IOM Kabul zufolge, sind IOM-Rückkehrprojekte mit Stand 13.5.2020 auch weiterhin in 

Afghanistan operativ (IOM KBL 13.5.2020). 

 

1. Politische Lage 
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Afghanistan ist ein Zentralstaat mit 34 Provinzen, die in Distrikte gegliedert sind (AA 15.4.2019). Auf einer 

Fläche von ca. 632.000 Quadratkilometern (CIA 24.5.2019) leben ca. 32 Millionen Menschen (CSO 2019). 

Im Jahr 2004 wurde die neue Verfassung angenommen (BFA 7.2016; vgl. Casolino 2011), die vorsieht, dass kein 

Gesetz gegen die Grundsätze und Bestimmungen des Islam verstoßen darf und alle Bürgerinnen und Bürger 

Afghanistans, Mann wie Frau, gleiche Rechte und Pflichten vor dem Gesetz haben (BFA 3.2014; vgl. Casolino 

2011, MPI 27.1.2004). 

Die Verfassung der islamischen Republik Afghanistan sieht vor, dass der Präsident der Republik direkt vom Volk 

gewählt wird und sein Mandat fünf Jahre beträgt (Casolino 2011). Implizit schreibt die Verfassung dem 

Präsidenten auch die Führung der Exekutive zu (AAN 13.2.2015) und die Provinzvorsteher, sowie andere 

wichtige Verwaltungsbeamte, werden direkt vom Präsidenten ernannt und sind diesem rechenschaftspflichtig. 

Viele werden aufgrund persönlicher Beziehungen ausgewählt (EC 18.5.2019). 

Die ursprünglich für den 20. April 2019 vorgesehene Präsidentschaftswahl wurde mehrfach verschoben, da die 

Wahlbehörden auf eine landesweite Wahl so kurz nach der Parlamentswahl im Oktober 2018 nicht vorbereitet 

waren. Der Oberste Gerichtshof Afghanistans konnte die Herausforderungen für die Wahlkommission 

nachvollziehen und verlängerte die Amtszeit von Präsident Ashraf Ghani bis zu der auf den 28.9.2019 

verschobenen Präsidentschaftswahl (DZ 21.4.2019). Die unabhängige afghanische Wahlkommission 

(Afghanistan’s Independent Election Commission) hat mehr als vier Monate nach der Präsidentschaftswahl in 

Afghanistan Mohammed Ashraf Ghani zum Sieger erklärt (DW 18.2.2020). Der amtierende Präsident erhielt 

50,64% der Stimmen, wie die Kommission verlautbarte (DW 18.2.2020; vgl. REU 25.2.2020; UNGASC 

17.3.2020). Da Ghani im ersten Durchgang die Präsidentschaftswahl bereits gewonnen hat, ist keine Stichwahl 

mehr notwendig (DW 18.2.2020). CEO bzw. Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah, kam den Resultaten 

zufolge auf 39,52% (DW 18.2.2020; vgl. REU 25.2.2020). Die Präsidentenwahl hatte am 28. September 

stattgefunden. Nach monatelangem, erbittertem Streit um die Richtigkeit von Hunderttausenden von Stimmen 

waren nur noch 1,8 Millionen Wahlzettel berücksichtigt worden. Hingegen lag die Zahl der registrierten Wähler 

bei 9,6 Millionen. Afghanistan hat eine geschätzte Bevölkerung von 35 Millionen Einwohnern (DW 18.2.2020). 

Wochenlang stritten der amtierende Präsident Ashraf Ghani und sein ehemaliger Regierungsgeschäftsführer 

Abdullah Abdullah um die Macht in Kabul und darum wer die Präsidentschaftswahl im vergangenen September 

gewonnen hatte. Abdullah Abdullah beschuldigte die Wahlbehörden, Ghani begünstigt zu haben, und 

anerkannte das Resultat nicht (NZZ 20.4.2020). Am 9.3.2020 ließen sich sowohl Ghani als auch Abdullah als 

Präsident vereidigen (NZZ 20.4.2020; vgl. TN 16.4.2020). Nach monatelanger politischer Krise (DP 17.5.2020; 

vgl. TN 11.5.2020), einigten sich der afghanische Präsident Ashraf Ghani und Abdullah Abdullah auf eine 

Machtteilung: Abdullah wird die Friedensgespräche mit den Taliban leiten und Mitglieder seines 

Wahlkampfteams werden ins Regierungskabinett aufgenommen (DP 17.5.2020; vgl. BBC 17.5.2020; DW 

17.5.2020). 

Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 

Die afghanische Nationalversammlung ist die höchste legislative Institution des Landes und agiert im Namen 

des gesamten afghanischen Volkes (Casolino 2011). Sie besteht aus zwei Kammern: dem Unterhaus oder 

Volksvertretung (Wolesi Jirga) mit 250 Abgeordneten (für 5 Jahre gewählt), sowie dem Oberhaus oder 

Ältestenrat (Meschrano Jirga) mit 102 Abgeordneten (AA 15.4.2019). 

Das Oberhaus setzt sich laut Verfassung zu je einem Drittel aus Vertretern der Provinz- und Distrikträte 

zusammen. Das letzte Drittel der Senatoren wird durch den Präsidenten bestimmt (AA 15.4.2019). Die Hälfte 

der vom Präsidenten entsandten Senatoren müssen Frauen sein. Weiters vergibt der Präsident zwei Sitze für 

die nomadischen Kutschi und zwei weitere an behinderte Personen. Auch ist de facto ein Sitz für einen 

Vertreter der Hindu- bzw. Sikh-Gemeinschaft reserviert (USDOS 13.3.2019). 

Die Sitze im Unterhaus verteilen sich proportional zur Bevölkerungszahl auf die 34 Provinzen. 

Verfassungsgemäß sind für Frauen 68 Sitze, für die Minderheit der Kutschi zehn Sitze und für Vertreter der 

Hindu- bzw. Sikh-Gemeinschaft ein Sitz reserviert (AAN 22.1.2017; vgl. USDOS 13.3.2019, Casolino 2011). 
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Die Rolle des Parlaments bleibt begrenzt. Ob das neue Parlament, das sich nach den Wahlen vom Oktober 2018 

erst mit erheblicher Verzögerung im April 2019 konstituierte, eine andere Rolle einnehmen kann, muss sich 

zunächst noch erweisen. Zwar beweisen die Abgeordneten mit kritischen Anhörungen und Abänderungen von 

Gesetzentwürfen in teils wichtigen Punkten, dass das Parlament grundsätzlich funktionsfähig ist, doch nutzt das 

Parlament auch seine verfassungsmäßigen Rechte, um die Arbeit der Regierung destruktiv zu behindern, 

Personalvorschläge der Regierung z.T. über längere Zeiträume zu blockieren und sich Zugeständnisse wohl auch 

durch finanzielle Zuwendungen an einzelne Abgeordnete abkaufen zu lassen. Insbesondere das Unterhaus hat 

sich dadurch sowohl die Regierung der Nationalen Einheit als auch die Zivilgesellschaft zum Gegner gemacht. 

Generell leidet die Legislative unter einem kaum entwickelten Parteiensystem und mangelnder Rechenschaft 

der Parlamentarier gegenüber ihren Wählern (AA 2.9.2019). 

Die Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen finden gemäß Verfassung alle fünf Jahre statt (USIP 

11.2013). Mit dreijähriger Verzögerung fanden zuletzt am 20. und 21. Oktober 2018 – mit Ausnahme der 

Provinz Ghazni – Parlamentswahlen statt (AA 15.4.2019; vgl. USDOS 13.3.2019). Die letzten 

Präsidentschaftswahlen fanden am 28. September 2019 statt (RFE/RL 20.10.2019). 

Bei den Wahlen zur Nationalversammlung am 20. und 21.10.2018 gaben etwa vier Millionen der registrierten 

8,8 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Die Wahl war durch Unregelmäßigkeiten geprägt, darunter 

Betrug bei der Wählerregistrierung und Stimmabgabe, Einschüchterung der Wähler, und einige Wahllokale 

mussten wegen Bedrohungen durch örtliche Machthaber schließen. Die Taliban und andere Gruppierungen 

behinderten die Stimmabgabe durch Drohungen und Belästigungen (USDOS 13.3.2019). 

Wegen Vorwürfen des Betruges und des Missmanagements erklärte Anfang Dezember 2018 die afghanische 

Wahlbeschwerdekommission (ECC) alle in der Provinz Kabul abgegebenen Stimmen für ungültig (RFE/RL 

6.12.2018). Die beiden Wahlkommissionen einigten sich in Folge auf eine neue Methode zur Zählung der 

abgegebenen Stimmen (TN 12.12.2018). Die Provinzergebnisse von Kabul wurden schließlich am 14.5.2019, 

fast sieben Monate nach dem Wahltag, veröffentlicht. In einer Ansprache bezeichnete Präsident Ghani die 

Wahl als „Katastrophe“ und die beiden Wahlkommissionen als „ineffizient“ (AAN 17.5.2019). 

Politische Parteien 

Die afghanische Verfassung erlaubt die Gründung politischer Parteien, solange deren Programm nicht im 

Widerspruch zu den Prinzipien des Islam steht (USDOS 29.5.2018). Um den Parteien einen allgemeinen und 

nationalen Charakter zu verleihen, verbietet die Verfassung jeglichen Zusammenschluss in politischen 

Organisationen, der aufgrund von ethnischer, sprachlicher (Casolino 2011; vgl. MPI 27.1.2004) oder 

konfessioneller Zugehörigkeit erfolgt (Casolino 2011; vgl. MPI 27.1.2004; USDOS 29.5.2018). Auch darf keine 

rechtmäßig zustande gekommene Partei oder Organisation ohne rechtliche Begründung und ohne richterlichen 

Beschluss aufgelöst werden (MPI 27.1.2004). 

Das kaum entwickelte afghanische Parteiensystem weist mit über 70 registrierten Parteien eine starke 

Zersplitterung auf (AA 2.9.2019). Die politischen Parteien haben ihren Platz im politischen System Afghanistans 

noch nicht etablieren können (DOA 17.3.2019). Die meisten dieser Gruppierungen erscheinen mehr als 

Machtvehikel ihrer Führungsfiguren denn als politisch-programmatisch gefestigte Parteien (AA 2.9.2019; vgl. 

AAN 6.5.2018, DOA 17.3.2019). Ethnische Zugehörigkeit, persönliche Beziehungen und ad hoc geformte 

Koalitionen spielen traditionell eine größere Rolle als politische Organisationen (AA 2.9.2019). 

Das derzeitige Wahlsystem ist personenbezogen, die Parteien können keine Kandidatenlisten erstellen, es sind 

keine Sitze für die Parteien reserviert und es ist den Parteien untersagt, Fraktionen im Parlament zu gründen. 

Der Parteivorsitz wird nicht durch parteiinterne Abläufe bestimmt, sondern wird eher wie ein partimoniales 

Erbgut gesehen, das von einer Generation an die nächste, vom Vater zum Sohn, übergeben wird. Die Menschen 

vertrauen den Parteien nicht und junge, gebildete Leute sind nicht gewillt, solchen Parteien beizutreten (DOA 

17.3.2019). 

Friedens- und Versöhnungsprozess 
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Die afghanischen Regierungskräfte und die Amerikaner können die Taliban, die über rund 60 000 Mann 

verfügen, nicht besiegen. Auch die Islamisten sind nicht stark genug, um die Regierungstruppen zu überrennen, 

obwohl sie rund die Hälfte des Landes kontrollieren oder dort zumindest präsent sind. In Afghanistan herrscht 

fast zwei Jahrzehnte nach dem Sturz des Taliban-Regimes durch die USA eine Pattsituation (NZZ 20.4.2020). 

Das lang erwartete Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und den Taliban wurde Ende Februar 2020 

unterzeichnet (AJ 7.5.2020; vgl. NPR 6.5.2020) – die afghanische Regierung war an dem Abkommen weder 

beteiligt, noch unterzeichnete sie dieses. Diesem Abkommen zufolge hätten noch vor den für 10.03.2020 

angesetzten inneren Friedensgesprächen, von den Taliban bis zu 1.000 Gefangene und von der Regierung 5.000 

gefangene Taliban freigelassen werden sollen. Zum einen, verzögern die Unstimmigkeiten zwischen den 

Taliban und der afghanischen Regierung über Umfang und Umsetzungstempo des Austauschs, die Gespräche 

(AJ 7.5.2020) [ Anm.: 800 Taliban-Gefangene entließ die afghanische Regierung, während die Taliban 100 der 

vereinbarten 1.000 Sicherheitskräfte frei ließen – (NPR 6.5.2020)], Andererseits stocken die Verhandlungen 

auch aufgrund des innerpolitischen Disputes zwischen Ashraf Ghani und Abdullah Abdullah, die beide die 

Präsidentschaft für sich beanspruchten. Die Taliban haben seit dem unterzeichneten Abkommen im Februar 

mehr als 4.500 Angriffe verübt. Die von dieser Gewalt am stärksten betroffenen Provinzen sind auch jene 

Provinzen, die am stärksten von COVID-19-Fällen betroffen sind (AJ 7.5.2020). In den innerafghanischen 

Gesprächen wird es um die künftige Staatsordnung, eine Machtteilung und die Integration der Aufständischen 

gehen (NZZ 20.4.2020). 

Das Abkommen mit den US-Amerikanern 

Das Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und den Taliban enthält das Versprechen der US-

Amerikaner, ihre noch rund 13.000 Armeeangehörigen in Afghanistan innerhalb von 14 Monaten abzuziehen. 

Auch die verbliebenen nichtamerikanischen NATO-Truppen (Stand Ende 2019: rund 6.700 Mann) sollen 

abgezogen werden. In den ersten 135 Tagen nach der Unterzeichnung werden die US-Amerikaner ihre Truppen 

in Afghanistan auf 8.600 Mann reduzieren. Der Abzug der ausländischen Truppenangehörigen, von denen die 

meisten Beratungs- und Ausbildungsfunktionen wahrnehmen, ist abhängig davon, ob die Taliban ihren Teil der 

Abmachung einhalten. Sie haben im Abkommen zugesichert, terroristischen Gruppierungen wie etwa al-Qaida 

keine Zuflucht zu gewähren. Die Taliban verpflichteten sich weiter, innerhalb von zehn Tagen nach 

Unterzeichnung, Gespräche mit einer afghanischen Delegation aufzunehmen (NZZ 20.4.2020; vgl. USDOS 

29.2.2020). 

 

 

2. Sicherheitslage 

Die Sicherheitslage in Afghanistan ist nach wie vor volatil (UNGASC 17.3.2019). Die afghanische Regierung 

behält die Kontrolle über Kabul, die wichtigsten Bevölkerungszentren und Transitrouten sowie 

Provinzhauptstädte und die meisten Distriktzentren. Nichtsdestotrotz, hat die afghanische Regierung wichtige 

Transitrouten verloren (USDOD 12.2019). 

Der Konflikt in Afghanistan befindet sich nach wie vor in einer "strategischen Pattsituation", die nur durch 

Verhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban gelöst werden kann (SIGAR 30.1.2020). 

Die afghanische Regierung führte zum ersten Mal persönliche Gespräche mit den Taliban, inhaltlich wurde über 

den Austausch tausender Gefangener verhandelt; bis dahin hatten die beiden Seiten sich nur per 

Videokonferenz unterhalten (BBC 1.4.2020). Ein erster Schritt Richtung inner-afghanischer Verhandlungen, 

welcher Teil eines zwischen Taliban und US-Amerikanern unterzeichneten Abkommens ist (TD 2.4.2020). Die 

Gespräche fanden vor dem Hintergrund anhaltender Gewalt im Land statt (BBC 1.4.2020). 

Für den Berichtszeitraum 8.11.2019-6.2.2020 verzeichnete die UNAMA 4.907 sicherheitsrelevante Vorfälle – 

ähnlich dem Vorjahreswert. Die Sicherheitslage blieb nach wie vor volatil. Die höchste Anzahl 

sicherheitsrelevanter Vorfälle wurden in der südlichen Region, gefolgt von den nördlichen und östlichen 

Regionen, registriert, die alle samt 68% der Zwischenfälle ausmachten. Die aktivsten Konfliktregionen waren in 
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den Provinzen Kandahar, Helmand, Nangarhar und Balkh zu finden. Entsprechend saisonaler Trends, gingen die 

Kämpfe in den Wintermonaten – Ende 2019 und Anfang 2020 – zurück (UNGASC 17.3.2020). 

Die Sicherheitslage im Jahr 2019 

Die geographische Verteilung aufständischer Aktivitäten innerhalb Afghanistans blieb, im Vergleich der beiden 

Jahre 2018 und 2019, weitgehend konstant. Im Jahr 2019 fanden auch weiterhin im Süden und Westen 

Afghanistans weiterhin schwere Kampfhandlungen statt; feindliche Aktivitäten nahmen zu und breiteten sich in 

größeren Gebieten des Nordens und Ostens aus. Der Resolute Support (RS) Mision (seit 2015 die 

Unterstützungsmission der NATO in Afghanistan) zufolge, waren für das Jahr 2019 29.083 feindlich-initiierte 

Angriffe landesweit zu verzeichnen. Im Gegensatz waren es im Jahr 2018 27.417 (SIGAR 30.1.2020). Mit einer 

hohen Anzahl an sicherheitsrelevanten Vorfällen – speziell in den südlichen, nördlichen und östlichen Regionen 

– blieb die Sicherheitslage vorerst volatil, bevor ein Zeitraum der Reduzierung der Gewalt registriert werden 

konnte. Die UNAMA (Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan) registrierte für das gesamte Jahr 

2019 10.392 zivile Opfer, was einem Rückgang von 5% gegenüber 2018 entspricht (UNGASC 17.3.2020). 

Seit Ende des Jahres 2019 haben Angriffe durch regierungsfeindliche Elemente erheblich zugenommen. Im 

September 2019 fanden die afghanischen Präsidentschaftswahlen statt, in diesem Monat wurde auch die 

höchste Anzahl feindlicher Angriffe eines einzelnen Monats seit Juni 2012 und die höchste Anzahl effektiver 

feindlicher Angriffe seit Beginn der Aufzeichnung der RS-Mission im Januar 2010 registriert. Dieses Ausmaß an 

Gewalt setzte sich auch nach den Präsidentschaftswahlen fort, denn im Oktober 2019 wurde die zweithöchste 

Anzahl feindlicher Angriffe in einem Monat seit Juli 2013 dokumentiert. Betrachtet man jedoch das Jahr 2019 in 

dessen Gesamtheit, so waren scheinbar feindliche Angriffe, seit Anfang des Jahres, im Zuge der laufenden 

Friedensgespräche zurückgegangen. Nichtsdestotrotz führte ein turbulentes letztes Halbjahr zu verstärkten 

Angriffen feindlicher Elemente von insgesamt 6% und effektiver Angriffe von 4% im Jahr 2019 im Vergleich zu 

den bereits hohen Werten des Jahres 2018 (SIGAR 30.1.2020). 

Zivile Opfer 

Für das Jahr 2019 registrierte die Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA) als Folge des 

bewaffneten Konflikts 10.392 zivile Opfer (3.403 Tote und 6.989 Verletzte), was einen Rückgang um 5% 

gegenüber dem Vorjahr, aber auch die niedrigste Anzahl an zivilen Opfern seit dem Jahr 2013 bedeutet. 

Nachdem die Anzahl der durch ISKP verursachten zivilen Opfer zurückgegangen war, konnte ein Rückgang aller 

zivilen Opfer registriert werden, wenngleich die Anzahl ziviler Opfer speziell durch Taliban und internationale 

Streitkräfte zugenommen hatte. Im Laufe des Jahres 2019 war das Gewaltniveau erheblichen Schwankungen 

unterworfen, was auf Erfolge und Misserfolge im Rahmen der Friedensverhandlungen zwischen Taliban und 

den US-Amerikanern zurückzuführen war. In der ersten Jahreshälfte 2019 kam es zu intensiven Luftangriffen 

durch die internationalen Streitkräfte und Suchaktionen der afghanischen Streitkräfte – insbesondere der 

Spezialkräfte des afghanischen Geheimdienstes NDS (National Directorate of Security Special Forces) (UNAMA 

2.2020). 

Aufgrund der Suchaktionen der afghanischen Streitkräfte, gab es zur Jahresmitte mehr zivile Opfer durch 

regierungsfreundliche Truppen als durch regierungsfeindliche Truppen. Das dritte Quartal des Jahres 2019 

registrierte die höchste Anzahl an zivilen Opfern seit 2009, was hauptsächlich auf verstärkte Anzahl von 

Angriffen durch Selbstmordattentäter und IEDs (improvisierte Sprengsätze) der regierungsfeindlichen Seite – 

insbesondere der Taliban – sowie auf Gewalt in Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen 

zurückzuführen ist. Das vierte Quartal 2019 verzeichnete, im Vergleich zum Jahr 2018, eine geringere Anzahl an 

zivilen Opfern; wenngleich sich deren Anzahl durch Luftangriffe, Suchoperationen und IEDs seit dem Jahr 2015 

auf einem Rekordniveau befand (UNAMA 2.2020). 

Die RS-Mission sammelt ebenfalls Informationen zu zivilen Opfern in Afghanistan, die sich gegenüber der 

Datensammlung der UNAMA unterscheiden, da die RS-Mission Zugang zu einem breiteren Spektrum an 

forensischen Daten und Quellen hat. Der RS-Mission zufolge, ist im Jahr 2019 die Anzahl ziviler Opfer in den 

meisten Provinzen (19 von 34) im Vergleich zum Jahr 2018 gestiegen; auch haben sich die Schwerpunkte 

verschoben. So verzeichneten die Provinzen Kabul und Nangarhar weiterhin die höchste Anzahl ziviler Opfer. 
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Im letzten Quartal schrieb die RS-Mission 91% ziviler Opfer regierungsfeindlichen Kräften zu (29% wurden den 

Taliban zugeschrieben, 11% ISKP, 4% dem Haqqani-Netzwerk und 47% unbekannten Aufständischen). 4% 

wurden regierungsnahen/-freundlichen Kräften zugeschrieben (3% der ANDSF und 1% den Koalitionskräften), 

während 5% anderen oder unbekannten Kräften zugeschrieben wurden. Diese Prozentsätze entsprechen in 

etwa den RS-Opferzahlen für Anfang 2019. Als Hauptursache für zivile Opfer waren weiterhin improvisierte 

Sprengsätze (43%), gefolgt von direkten (25%) und indirekten Beschüssen (5%) verantwortlich – dies war auch 

schon zu Beginn des Jahres 2019 der Fall (SIGAR 30.1.2020). 

High-Profile Angriffe (HPAs) 

Sowohl in den ersten fünf Monaten 2019, als auch im letzten Halbjahr 2019 führten Aufständische, Taliban und 

andere militante Gruppierungen, insbesondere in der Hauptstadtregion weiterhin Anschläge auf hochrangige 

Ziele aus, um die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen, die Legitimität der afghanischen Regierung zu 

untergraben und die Wahrnehmung einer weit verbreiteten Unsicherheit zu schaffen (USDOD 12.2019; vgl. 

USDOD 6.2019). Das Haqqani-Netzwerk führte von September bis zum Ende des Berichtszeitraums keine HPA 

in der Hauptstadtregion durch. Die Gesamtzahl der öffentlichkeitswirksamen Angriffe ist sowohl in Kabul als 

auch im ganzen Land in den letzten anderthalb Jahren stetig zurückgegangen (USDOD 12.2019). Zwischen 

1.6.2019 und 31.10.2019 fanden 19 HPAs in Kabul statt (Vorjahreswert: 17) (USDOD 12.2019), landesweit 

betrug die Zahl 88 (USDOD 12.2019). 

Öffentlichkeitswirksame Angriffe durch regierungsfeindliche Elemente setzten sich im Berichtszeitraum 

(8.11.2019-6.2.2020) fort: 8 Selbstmordanschläge wurden verzeichnet; im Berichtszeitraum davor (9.8.-

7.11.2019) wurden 31 und im Vergleichszeitraum des Vorjahres 12 Selbstmordanschläge verzeichnet. Der 

Großteil der Anschläge richtetet sich gegen die ANDSF (afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte) und 

die internationalen Streitkräfte; dazu zählte ein komplexer Angriff der Taliban auf den Militärflughafen Bagram 

im Dezember 2019. Im Februar 2020 kam es in Provinz Nangarhar zu einem sogenannten „green-on-blue-

attack“: der Angreifer trug die Uniform der afghanischen Nationalarmee und eröffnete das Feuer auf 

internationale Streitkräfte, dabei wurden zwei US-Soldaten und ein Soldat der afghanischen Nationalarmee 

getötet. Zu einem weiteren Selbstmordanschlag auf eine Militärakademie kam es ebenso im Februar in der 

Stadt Kabul; bei diesem Angriff wurden mindestens 6 Personen getötet und mehr als 10 verwundet (UNGASC 

17.3.2020). Dieser Großangriff beendete mehrere Monate relativer Ruhe in der afghanischen Hauptstadt (DS 

11.2.2020; vgl. UNGASC 17.3.2020). 

Die Taliban setzten außerdem improvisierte Sprengkörper in Selbstmordfahrzeugen gegen Einrichtungen der 

ANDSF in den Provinzen Kandahar, Helmand und Balkh ein (UNGASC 17.3.2020). 

 

Anschläge gegen Gläubige und Kultstätten, religiöse Minderheiten 

Nach Unterzeichnung des Abkommens zwischen den USA und den Taliban war es bereits Anfang März 2020 zu 

einem ersten großen Angriff des ISKP gekommen (BBC 6.3.2020; vgl. AJ 6.3.2020). Der ISKP hatte sich an den 

Verhandlungen nicht beteiligt (BBC 6.3.2020) und bekannte sich zu dem Angriff auf eine Gedenkfeier eines 

schiitischen Führers; Schätzungen zufolge wurden dabei mindestens 32 Menschen getötet und 60 Personen 

verletzt (BBC 6.3.2020; vgl. AJ 6.3.2020). 

Am 25.3.2020 kam es zu einem tödlichen Angriff des ISKP auf eine Gebetsstätte der Sikh (Dharamshala) in 

Kabul. Dabei starben 25 Menschen, 8 weitere wurden verletzt (NYT 26.3.2020; vgl. TN 26.3.2020; BBC 

25.3.2020). Regierungsnahe Quellen in Afghanistan machen das Haqqani-Netzwerk für diesen Angriff 

verantwortlich, sie werten dies als Vergeltung für die Gewalt an Muslimen in Indien (AJ 27.3.2020; vgl. TTI 

26.3.2020). Die Taliban distanzierten sich von dem Angriff (NYT 26.3.2020). Am Tag nach dem Angriff auf die 

Gebetsstätte, detonierte eine magnetische Bombe beim Krematorium der Sikh, als die Trauerfeierlichkeiten für 

die getöteten Sikh-Mitglieder im Gange waren. Mindestens eine Person wurde dabei verletzt (TTI 26.3.2020; 

vgl. NYT 26.3.2020). 

Regierungsfeindliche Gruppierungen 
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In Afghanistan sind unterschiedliche regierungsfeindliche Gruppierungen aktiv – insbesondere die Grenzregion 

zu Pakistan bleibt eine Zufluchtsstätte für unterschiedliche Gruppierungen, wie  Taliban, Islamischer Staat, al-

Qaida, Haqqani-Netzwerk, Lashkar-e Tayyiba, Tehrik-e Taliban Pakistan, sowie Islamic Movement of Uzbekistan 

(USDOD 12.2019; vgl. CRS 12.2.2019) und stellt nicht nur für die beiden Länder eine 

Sicherheitsherausforderung dar, sondern eine Bedrohung für die gesamte regionale Sicherheit und Stabilität 

(USDOD 12.2019): 

Taliban 

Der derzeitige Taliban-Führer ist nach wie vor Haibatullah Akhundzada (REU 17.8.2019; vgl. FA 3.1.2018) – 

Stellvertreter sind Mullah Mohammad Yaqub – Sohn des ehemaligen Taliban-Führers Mullah Omar – und 

Serajuddin Haqqani (CTC 1.2018; vgl. TN 26.5.2016) Sohn des Führers des Haqqani-Netzwerkes (TN 13.1.2017). 

Die Taliban bezeichnen sich selbst als das Islamische Emirat Afghanistan (VOJ o.D.). Die Regierungsstruktur und 

das militärische Kommando sind in der Layha, einem Verhaltenskodex der Taliban definiert (AAN 4.7.2011), 

welche zuletzt 2010 veröffentlicht wurde (AAN 6.12.2018). Die Taliban sind keine monolithische Organisation 

(NZZ 20.4.2020); nur allzu oft werden die Taliban als eine homogene Einheit angesehen, während diese aber 

eine lose Zusammenballung lokaler Stammesführer, unabhängiger Warlords sowie abgekoppelter und 

abgeschotteter Zellen sind (BR 5.3.2020). 

Ein Bericht über die Rekrutierungspraxis der Taliban teilt die Taliban-Kämpfer in zwei Kategorien: professionelle 

Vollzeitkämpfer, die oft in den Madrassen rekrutiert werden, und Teilzeit-Kämpfer vor Ort, die gegenüber 

einem lokalen Kommandanten loyal und in die lokale Gesellschaft eingebettet sind (LI 29.6.2017). Die 

Gesamtstärke der Taliban wurde von einem Experten im Jahr 2017 auf über 200.000 geschätzt, darunter 

angeblich 150.000 Kämpfer (rund 60.000 Vollzeitkämpfer mobiler Einheiten, der Rest sein Teil der lokalen 

Milizen). Der Experte schätzte jedoch, dass die Zahl der Vollzeitkämpfer, die gleichzeitig in Afghanistan aktiv 

sind, selten 40.000 übersteigt (LI 23.8.2017). Im Jänner 2018 schätzte ein Beamter des US-

Verteidigungsministeriums die Gesamtstärke der Taliban in Afghanistan auf 60.000 (NBC 30.1.2018). Laut dem 

oben genannten Experten werden die Kämpfe hauptsächlich von den Vollzeitkämpfern der mobilen Einheiten 

ausgetragen (LI 23.8.2017; vgl. AAN 3.1.2017; AAN 17.3.2017). 

Die Taliban betreiben Trainingslager in Afghanistan. Seit Ende 2014 wurden 20 davon öffentlich zur Schau 

gestellt. Das Khalid bin Walid-Camp soll12 Ableger, in acht Provinzen betreibt (Helmand, Kandahar, Ghazni, 

Ghor, Saripul, Faryab, Farah und Maidan Wardak). 300 Militärtrainer und Gelehrte sind dort tätig und es soll 

möglich sein, in diesem Camp bis zu 2.000 Rekruten auf einmal auszubilden (LWJ 14.8.2019). 

Die Mehrheit der Taliban sind immer noch Paschtunen, obwohl es eine wachsende Minderheit an Tadschiken, 

Usbeken, Belutschen und sogar mehreren hundert Hazara (einschließlich Schiiten) gibt (LI 23.8.2017). In einigen 

nördlichen Gebieten sollen die Taliban bereits überwiegend Nicht-Paschtunen sein, da sie innerhalb der lokalen 

Bevölkerung rekrutieren (LI 23.8.2017). 

Haqqani-Netzwerk 

Das seit 2012 bestehende Haqqani-Netzwerk ist eine teilautonome Organisation, Bestandteil der afghanischen 

Taliban und Verbündeter von al-Qaida (CRS 12.2.2019). Benannt nach dessen Begründer, Jalaluddin Haqqani 

(AAN 1.7.2010; vgl. USDOS 19.9.2018; vgl. CRS 12.2.2019), einem führenden Mitglied des antisowjetischen 

Jihad (1979-1989) und einer wichtigen Taliban-Figur; sein Tod wurde von den Taliban im September 2018 

verlautbart. Der derzeitige Leiter ist dessen Sohn Serajuddin Haqqani, der seit 2015, als stellvertretender Leiter 

galt (CTC 1.2018). 

Als gefährlichster Arm der Taliban, hat das Haqqani-Netzwerk, seit Jahren Angriffe in den städtischen Bereichen 

ausgeführt (NYT 20.8.2019) und wird für einige der tödlichsten Angriffe in Afghanistan verantwortlich gemacht 

(CRS 12.2.2019). 

Islamischer Staat (IS/ISIS/ISIL/Daesh), Islamischer Staat Khorasan Provinz (ISKP) 

Erste Berichte über den Islamischen Staat (IS, auch ISIS, ISIL oder Daesh genannt) in Afghanistan gehen auf den 

Sommer 2014 zurück (AAN 17.11.2014; vgl. LWJ 5.3.2015). Zu den Kommandanten gehörten zunächst oft 

unzufriedene afghanische und pakistanische Taliban (AAN 1.8.2017; vgl. LWJ 4.12.2017). Schätzungen zur 
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Stärke des ISKP variieren zwischen 1.500 und 3.000 (USDOS 18.9.2018), bzw. 2.500 und 4.000 Kämpfern (UNSC 

13.6.2019). Nach US-Angaben vom Frühjahr 2019 ist ihre Zahl auf 5.000 gestiegen. Auch soll der Islamische 

Staat vom zahlenmäßigen Anstieg der Kämpfer in Pakistan und Usbekistan sowie von aus Syrien geflohenen 

Kämpfern profitieren (BAMF 3.6.2019; vgl. VOA 21.5.2019). 

Der ISKP geriet in dessen Hochburg in Ostafghanistan nachhaltig unter Druck (UNGASC 17.3.2020). Jahrelange 

konzertierten sich Militäroffensiven der US-amerikanischen und afghanischen Streitkräfte auf diese 

Hochburgen. Auch die Taliban intensivierten in jüngster Zeit ihre Angriffe gegen den ISKP in diesen Regionen 

(NYT 2.12.2020; vgl. SIGAR 30.1.2020). So sollen 5.000 Talibankämpfer aus der Provinz Kandahar gekommen 

sein, um den ISKP in Nangarhar zu bekämpfen (DW 26.2.2020; vgl. MT 27.2.2020). Schlussendlich ist im 

November 2019 die wichtigste Hochburg des islamischen Staates in Ostafghanistan zusammengebrochen (NYT 

2.12.2020; vgl. SIGAR 30.1.2020). Über 1.400 Kämpfer und Anhänger des ISKP, darunter auch Frauen und 

Kinder, kapitulierten. Zwar wurde der ISKP im November 2019 weitgehend aus der Provinz Nangarhar 

vertrieben, jedoch soll er weiterhin in den westlichen Gebieten der Provinz Kunar präsent sein (UNGASC 

17.3.2020). Die landesweite Mannstärke des ISKP wurde seit Anfang 2019 von 3.000 Kämpfern auf 300 

Kämpfer reduziert (NYT 2.12.2020). 

49 Angriffe werden dem ISKP im Zeitraum 8.11.2019-6.2.2020 zugeschrieben, im Vergleichszeitraum des 

Vorjahres wurden 194 Vorfälle registriert. Im Berichtszeitraum davor wurden 68 Angriffe registriert (UNGASC 

17.3.2020). 

Die Macht des ISKP in Afghanistan ist kleiner, als jene der Taliban; auch hat er viel Territorium verloren. Der 

ISKP war bzw. ist nicht Teil der Friedensverhandlungen mit den USA und ist weiterhin in der Lage, tödliche 

Angriffe durchzuführen (BBC 25.3.2020). Aufgrund des Territoriumsverlustes ist die Rekrutierung und Planung 

des ISKP stark eingeschränkt (NYT 2.12.2020). 

Der ISKP verurteilt die Taliban als "Abtrünnige", die nur ethnische und/oder nationale Interessen verfolgen (CRS 

12.2.2019). Die Taliban und der Islamische Staat sind verfeindet. In Afghanistan kämpfen die Taliban seit Jahren 

gegen den IS, dessen Ideologien und Taktiken weitaus extremer sind als jene der Taliban (WP 19.8.2019; vgl. AP 

19.8.2019). Während die Taliban ihre Angriffe weitgehend auf Regierungsziele und afghanische und 

internationale Sicherheitskräfte beschränken (AP 19.8.2019), zielt der ISKP darauf ab, konfessionelle Gewalt in 

Afghanistan zu fördern, indem sich Angriffe gegen Schiiten richten (WP 19.8.2019). 

Al-Qaida und ihr verbundene Gruppierungen 

Al-Qaida sieht Afghanistan auch weiterhin als sichere Zufluchtsstätte für ihre Führung, basierend auf 

langjährigen und engen Beziehungen zu den Taliban. Beide Gruppierungen haben immer wieder öffentlich die 

Bedeutung ihres Bündnisses betont (UNSC 15.1.2019). Unter der Schirmherrschaft der Taliban ist al-Qaida in 

den letzten Jahren stärker geworden; dabei wird die Zahl der Mitglieder auf 240 geschätzt, wobei sich die 

meisten in den Provinzen Badakhshan, Kunar und Zabul befinden. Mentoren und al-Qaida-Kadettenführer sind 

oftmals in den Provinzen Helmand und Kandahar aktiv (UNSC 13.6.2019). 

Al-Qaida will die Präsenz in der Provinz Badakhshan stärken, insbesondere im Distrikt Shighnan, der an der 

Grenze zu Tadschikistan liegt, aber auch in der Provinz Paktika, Distrikt Barmal, wird versucht die Präsenz 

auszubauen. Des Weiteren fungieren al-Qaida-Mitglieder als Ausbilder und Religionslehrer der Taliban und 

ihrer Familienmitglieder (UNSC 13.6.2019). 

Im Rahmen der Friedensgespräche mit US-Vertretern haben die Taliban angeblich im Jänner 2019 zugestimmt, 

internationale Terrorgruppen wie Al-Qaida aus Afghanistan zu verbannen (TEL 24.1.2019). 

2.1. Kabul 

Die Provinz Kabul liegt im Zentrum Afghanistans (PAJ o.D.) und grenzt an Parwan und Kapisa im Norden, 

Laghman im Osten, Nangarhar im Südosten, Logar im Süden sowie Wardak im Westen. Provinzhauptstadt ist 

Kabul-Stadt (NPS o.D.). Die Provinz besteht aus den folgenden Distrikten: Bagrami, Chahar Asyab, Dehsabz, 
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Estalef, Farza, Guldara, Kabul, Kalakan, Khak-e-Jabar, Mir Bacha Kot, Musahi, Paghman, Qara Bagh, Shakar Dara 

und Surubi/Surobi/Sarobi (CSO 2019; vgl. IEC 2018). 

Laut dem UNODC Opium Survey 2018 verzeichnete die Provinz Kabul 2018 eine Zunahme der 

Schlafmohnanbaufläche um 11% gegenüber 2017. Der Schlafmohnanbau beschränkte sich auf das Uzbin-Tal im 

Distrikt Surubi (UNODC/MCN 11.2018). 

Kabul-Stadt – Geographie und Demographie 

Kabul-Stadt ist die Hauptstadt Afghanistans und auch ein Distrikt in der Provinz Kabul. Es ist die 

bevölkerungsreichste Stadt Afghanistans, mit einer geschätzten Einwohnerzahl von 5.029.850 Personen für den 

Zeitraum 2019-20 (CSO 2019). Die Bevölkerungszahl ist jedoch umstritten. Einige Quellen behaupten, dass sie 

fast 6 Millionen beträgt (AAN 19.3.2019). Laut einem Bericht, expandierte die Stadt, die vor 2001 zwölf 

Stadtteile – auch Police Distrikts (USIP 4.2017), PDs oder Nahia genannt (AAN 19.3.2019) – zählte, aufgrund 

ihres signifikanten demographischen Wachstums und ihrer horizontalen Expansion auf 22 PDs (USIP 4.2017). 

Die afghanische zentrale Statistikorganisation (Central Statistics Organization, CSO) schätzt die Bevölkerung der 

Provinz Kabul für den Zeitraum 2019-20 auf 5.029.850 Personen (CSO 2019). Sie besteht aus Paschtunen, 

Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, Belutschen, Sikhs und Hindus (PAJ o.D.; vgl. NPS o.D.). 

Hauptstraßen verbinden die afghanische Hauptstadt mit dem Rest des Landes (UNOCHA 4.2014).  In Kabul-

Stadt gibt es einen Flughafen, der mit internationalen und nationalen Passagierflügen bedient wird (BFA 

Staatendokumentation 25.3.2019). 

Die Stadt besteht aus drei konzentrischen Kreisen: Der erste umfasst Shahr-e Kohna, die Altstadt, Shahr-e Naw, 

die neue Stadt, sowie Shash Darak und Wazir Akbar Khan, wo sich viele ausländische Botschaften, ausländische 

Organisationen und Büros befinden. Der zweite Kreis besteht aus Stadtvierteln, die zwischen den 1950er und 

1980er Jahren für die wachsende städtische Bevölkerung gebaut wurden, wie Taimani, Qala-e Fatullah, Karte 

Se, Karte Chahar, Karte Naw und die Microraions (sowjetische Wohngebiete). Schließlich wird der dritte Kreis, 

der nach 2001 entstanden ist, hauptsächlich von den „jüngsten Einwanderern“ (USIP 4.2017) (afghanische 

Einwanderer aus den Provinzen) bevölkert (AAN 19.3.2019), mit Ausnahme einiger hochkarätiger Wohnanlagen 

für VIPs (USIP 4.2017). 

Was die ethnische Verteilung der Stadtbevölkerung betrifft, so ist Kabul Zielort für verschiedene ethnische, 

sprachliche und religiöse Gruppen, und jede von ihnen hat sich an bestimmten Orten angesiedelt, je nach der 

geografischen Lage ihrer Heimatprovinzen: Dies gilt für die Altstadt ebenso wie für weiter entfernte 

Stadtviertel, und sie wird in den ungeplanten Gebieten immer deutlicher (Noori 11.2010). In den zuletzt 

besiedelten Gebieten sind die Bewohner vor allem auf Qawmi-Netzwerke angewiesen, um Schutz und 

Arbeitsplätze zu finden sowie ihre Siedlungsbedingungen gemeinsam zu verbessern. Andererseits ist in den 

zentralen Bereichen der Stadt die Mobilität der Bewohner höher und Wohnsitzwechsel sind häufiger. Dies hat 

eine disruptive Wirkung auf die sozialen Netzwerke, die sich in der oft gehörten Beschwerde manifestiert, dass 

man „seine Nachbarn nicht mehr kenne“ (AAN 19.3.2019). 

Nichtsdestotrotz, ist in den Stadtvierteln, die von neu eingewanderten Menschen mit gleichem regionalen oder 

ethnischen Hintergrund dicht besiedelt sind, eine Art „Dorfgesellschaft“ entstanden, deren Bewohner sich 

kennen und direktere Verbindungen zu ihrer Herkunftsregion haben als zum Zentrum Kabuls (USIP 4.2017). 

Einige Beispiele für die ethnische Verteilung der Kabuler Bevölkerung sind die folgenden: Hazara haben sich 

hauptsächlich im westlichen Viertel Chandawal in der Innenstadt von Kabul und in Dasht-e-Barchi sowie in 

Karte Se am Stadtrand niedergelassen; Tadschiken bevölkern Payan Chawk, Bala Chawk und Ali Mordan in der 

Altstadt und nördliche Teile der Peripherie wie Khairkhana; Paschtunen sind vor allem im östlichen Teil der 

Innenstadt Kabuls, Bala Hisar und weiter östlich und südlich der Peripherie wie in Karte Naw und Binihisar 

(Noori 11.2010; vgl. USIP 4.2017), aber auch in den westlichen Stadtteilen Kota-e-Sangi und Bazaar-e-Company 

(auch Company) ansässig (Noori 11.2010); Hindus und Sikhs leben im Herzen der Stadt in der Hindu-Gozar-

Straße (Noori 11.2010; vgl. USIP 4.2017). 

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure 
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Die afghanische Regierung behält die Kontrolle über Kabul. Nichtsdestotrotz, führten Aufständische, Taliban 

und andere militante Gruppierungen, im gesamten Jahr 2018, als auch in den ersten fünf Monaten 2019, 

insbesondere in der Hauptstadtregion weiterhin Anschläge auf hochrangige Ziele aus, um die Aufmerksamkeit 

der Medien auf sich zu ziehen, die Legitimität der afghanischen Regierung zu untergraben und die 

Wahrnehmung einer weit verbreiteten Unsicherheit zu schaffen (USDOD 6.2019; vgl. USDOD 12.2018). 

Aufgrund eben dieser öffentlichkeitswirksamen Angriffe auf Kabul-Stadt kündigte die afghanische Regierung 

bereits im August 2017 die Entwicklung eines neuen Sicherheitsplans für Kabul an (AAN 25.9.2017). So wurde 

unter anderem das Green Village errichtet, ein stark gesichertes Gelände im Osten der Stadt, in dem unter 

anderem, Hilfsorganisationen und internationale Organisationen (RFERL 2.9.2019; vgl. FAZ 2.9.2019) sowie ein 

Wohngelände für Ausländer untergebracht sind (FAZ 2.9.2019). Die Anlage wird stark von afghanischen 

Sicherheitskräften und privaten Sicherheitsmännern gesichert (AJ 3.9.2019). Die Green Zone hingegen ist ein 

separater Teil, der nicht unweit des Green Villages liegt. Die Green Zone ist ein stark gesicherter Teil Kabuls, in 

dem sich mehrere Botschaften befinden – so z.B. auch die US-amerikanische Botschaft und andere britische 

Einrichtungen (RFERL 2.9.2019). 

In Bezug auf die Anwesenheit von staatlichen Sicherheitskräften liegt die Provinz Kabul mit Ausnahme des 

Distrikts Surubi im Verantwortungsbereich der 111. ANA Capital Division, die unter der Leitung von türkischen 

Truppen und mit Kontingenten anderer Nationen der NATO-Mission Train, Advise and Assist Command – 

Capital (TAAC-C) untersteht. Der Distrikt Surubi fällt in die Zuständigkeit des 201. ANA Corps (USDOD 6.2019). 

Darüber hinaus wurde eine spezielle Krisenreaktionseinheit (Crisis Response Unit) innerhalb der afghanischen 

Polizei, um Angriffe zu verhindern und auf Anschläge zu reagieren (LI 5.9.2018). 

Im Distrikt Surubi wird von der Präsenz von Taliban-Kämpfern berichtet (TN 26.3.2019; vgl. SAS 26.3.2019). 

Aufgrund seiner Nähe zur Stadt Kabul und zum Salang-Pass hat der Distrikt große strategische Bedeutung (WOR 

10.9.2018). 

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung 

Im Jahr 2019 dokumentierte UNAMA 1.563 zivile Opfer (261 Tote und 1.302 Verletzte) in der Provinz Kabul. 

Dies entspricht einem Rückgang von 16% gegenüber 2018. Die Hauptursache für die Opfer waren 

Selbstmordangriffe, gefolgt von improvisierten Sprengkörpern (improvised explosive devices, IEDs; ohne 

Selbstmordattentate) und gezielten Tötungen (UNAMA 2.2020). 

Die afghanischen Sicherheitskräfte führten insbesondere im Distrikt Surubi militärische Operationen aus der 

Luft und am Boden durch, bei denen Aufständische getötet wurden (KP 27.3.2019; vgl. TN 26.3.2019, SAS 

26.3.2019, TN 23.10.2018, KP 23.10.2018, KP 9.7.2018). Dabei kam es unter anderem zu zivilen Opfern (TN 

26.3.2019; vgl. SAS 26.3.2019). Außerdem führten NDS-Einheiten Operationen in und um Kabul-Stadt durch (TN 

7.8.2019; vgl. PAJ 7.7.2019, TN 9.6.2019, PAJ 28.5.2019). Dabei wurden unter anderem Aufständische getötet 

(TN 7.8.2019) und verhaftet (TN 7.8.2019; PAJ 7.7.2019; vgl TN 9.6.2019, PAJ 28.5.2019), sowie Waffen und 

Sprengsätze konfisziert (TN 9.6.2019; vgl. PAJ 28.5.2019). 

2.2. Balkh  

Balkh liegt im Norden Afghanistans und grenzt im Norden an Usbekistan, im Nordosten an Tadschikistan, im 

Osten an Kunduz und Baghlan, im Südosten an Samangan, im Südwesten an Sar-e Pul, im Westen an Jawzjan 

und im Nordwesten an Turkmenistan (UNOCHA 13.4.2014; vgl. GADM 2018). Die Provinzhauptstadt ist Mazar-e 

Sharif. Die Provinz ist in die folgenden Distrikte unterteilt: Balkh, Char Bolak, Char Kent, Chimtal, Dawlat Abad, 

Dehdadi, Kaldar, Kishindeh, Khulm, Marmul, Mazar-e Sharif, Nahri Shahi, Sholgara, Shortepa und Zari (CSO 

2019; vgl. IEC 2018). 

Nach Schätzung der zentralen Statistikorganisation Afghanistan (CSO) für den Zeitraum 2019-20 leben 

1.475.649 Personen in der Provinz Balkh, davon geschätzte 469.247 in der Provinzhauptstadt Mazar-e Sharif 

(CSO 2019). Balkh ist eine ethnisch vielfältige Provinz, welche von Paschtunen, Usbeken, Hazara, Tadschiken, 

Turkmenen, Aimaq, Belutschen, Arabern und sunnitischen Hazara (Kawshi) bewohnt wird (PAJ o.D.; vgl. NPS 

o.D.). 
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Balkh bzw. die Hauptstadt Mazar-e Sharif ist ein Import-/Exportdrehkreuz sowie ein regionales Handelszentrum 

(SH 16.1.2017). Die Autobahn, welche zum usbekischen Grenzübergang Hairatan-Termiz führt, zweigt ca. 40 km 

östlich von Mazar-e Sharif von der Ringstraße ab (TD 5.12.2017). In Mazar-e Sharif gibt es einen Flughafen mit 

Linienverkehr zu nationalen und internationalen Zielen (BFA Staatendokumentation 25.3.2019). Im Januar 2019 

wurde ein Luftkorridor für Warentransporte eröffnet, der Mazar-e Sharif und Europa über die Türkei verbindet 

(PAJ 9.1.2019). 

Laut dem Opium Survey von UNODC für das Jahr 2018 belegt Balkh den 7. Platz unter den zehn größten 

Schlafmohn produzierenden Provinzen Afghanistans. Aufgrund der Dürre sank der Mohnanbau in der Provinz 

2018 um 30% gegenüber 2017 (UNODC/MCN 11.2018). 

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure 

Balkh zählt zu den relativ stabilen (TN 1.9.2019) und ruhigen Provinzen Nordafghanistans, in welcher die 

Taliban in der Vergangenheit keinen Fuß fassen konnten (AN 6.5.2019). Die vergleichsweise ruhige 

Sicherheitslage war vor allem auf das Machtmonopol des ehemaligen Kriegsherrn und späteren Gouverneurs 

von Balkh, Atta Mohammed Noor, zurückzuführen (RFE/RL o.D.; RFE/RL 23.3.2018). In den letzten Monaten 

versuchen Aufständische der Taliban die nördliche Provinz Balkh aus benachbarten Regionen zu infiltrieren. 

Drei Schlüsseldistrikte, Zari, Sholagara und Chahar Kant, zählen zu jenen Distrikten, die in den letzten Monaten 

von Sicherheitsbedrohungen betroffen waren. Die Taliban überrannten keines dieser Gebiete (TN 22.8.2019). 

Einem UN-Bericht zufolge, gibt es eine Gruppe von rund 50 Kämpfern in der Provinz Balkh, welche mit dem 

Islamischen Staat (IS) sympathisiert (UNSC 1.2.2019). Bei einer Militäroperation im Februar 2019 wurden unter 

anderem in Balkh IS-Kämpfer getötet (BAMF 11.2.2019). 

Das Hauptquartier des 209. ANA Shaheen Corps befindet sich im Distrikt Dehdadi (TN 22.4.2018). Es ist für die 

Sicherheit in den Provinzen Balkh, Jawzjan, Faryab, Sar-e-Pul und Samangan zuständig und untersteht der 

NATO-Mission Train, Advise, and Assist Command - North (TAAC-N), welche von deutschen Streitkräften 

geleitet wird (USDOD 6.2019). Deutsche Bundeswehrsoldaten sind in Camp Marmal in Mazar-e Sharif 

stationiert (TS 22.9.2018). 

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung 

Im Jahr 2019 dokumentierte UNAMA 277 zivile Opfer (108 Tote und 169 Verletzte) in der Provinz Balkh. Dies 

entspricht einer Steigerung von 22% gegenüber 2018. Die Hauptursache für die Opfer waren Kämpfe am 

Boden, gefolgt von improvisierten Sprengkörpern (improvised explosive devices, IEDs; ohne 

Selbstmordattentate) und gezielten Tötungen. (UNAMA 2.2020). 

Im Winter 2018/2019 (UNGASC 28.2.2019) und Frühjahr 2019 wurden ANDSF-Operationen in der Provinz Balkh 

durchgeführt (UNGASC 14.6.2019). Die ANDSF führen auch weiterhin regelmäig Operationen in der Provinz 

(RFERL 22.9.2019; vgl KP 29.8.2019, KP 31.8.2019, KP 9.9.2019) unter anderem mit Unterstützung der US-

amerikanischen Luftwaffe durch (BAMF 14.1.2019; vgl. KP 9.9.2019). Taliban-Kämpfer griffen Einheiten der 

ALP, Mitglieder regierungsfreundlicher Milizen und Sicherheitsposten beispielsweise in den Distrikten 

Chahrbulak (TN 9.1.2019; vgl. TN 10.1.2019), Chemtal (TN 11.9.2018; vgl. TN 6.7.2018), Dawlatabad (PAJ 

3.9.2018; vgl. RFE/RL 4.9.2018) und Nahri Shahi (ACCORD 30.4.2019) an. 

Berichten zufolge, errichten die Taliban auf wichtigen Verbindungsstraßen, die unterschiedliche Provinzen 

miteinander verbinden, immer wieder Kontrollpunkte. Dadurch wird das Pendeln für Regierungsangestellte 

erschwert (TN 22.8.2019; vgl. 10.8.2019). Insbesondere der Abschnitt zwischen den Provinzen Balkh und 

Jawjzan ist von dieser Unsicherheit betroffen (TN 10.8.2019). 

2.3. Herat 

Die Provinz Herat liegt im Westen Afghanistans und teilt eine internationale Grenze mit dem Iran im Westen 

und Turkmenistan im Norden. Weiters grenzt Herat an die Provinzen Badghis im Nordosten, Ghor im Osten und 

Farah im Süden (UNOCHA 4.2014). Herat ist in 16 Distrikte unterteilt: Adraskan, Chishti Sharif, Fersi, Ghoryan, 

Gulran, Guzera (Nizam-i-Shahid), Herat, Enjil, Karrukh, Kohsan, Kushk (Rubat-i-Sangi), Kushk-i-Kohna, 

Obe/Awba/Obah/Obeh (AAN 9.12.2018; vgl. PAJ o.D., PAJ 13.6.2019), Pashtun Zarghun, Shindand, Zendahjan. 
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Zudem bestehen vier weitere „temporäre“ Distrikte – Poshtko, Koh-e-Zore (Koh-e Zawar), Zawol und Zerko 

(CSO 2019; vgl. IEC 2018) –, die zum Zweck einer zielgerichteteren Mittelverteilung aus dem Distrikt Shindand 

herausgelöst wurden (AAN 3.7.2015; vgl. PAJ 1.3.2015). Die Provinzhauptstadt von Herat ist Herat-Stadt (CSO 

2019). Herat ist eine der größten Provinzen Afghanistans (PAJ o.D.). 

Die CSO schätzt die Bevölkerung der Provinz für den Zeitraum 2019-20 auf 2.095.117 Einwohner, 556.205 

davon in der Provinzhauptstadt (CSO 2019). Die wichtigsten ethnischen Gruppen in der Provinz sind 

Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Turkmenen, Usbeken und Aimaqs, wobei Paschtunen in elf Grenzdistrikten 

die Mehrheit stellen (PAJ o.D.). Herat-Stadt war historisch gesehen eine tadschikisch dominierte Enklave in 

einer paschtunischen Mehrheits-Provinz, die beträchtliche Hazara- und Aimaq-Minderheiten umfasst (USIP 

2015). Umfangreiche Migrationsströme haben die ethnische Zusammensetzung der Stadt verändert. Der Anteil 

an schiitischen Hazara ist seit 2001 besonders gestiegen, da viele aus dem Iran rückgeführt oder aus den 

Provinzen Zentralafghanistans vertrieben wurden (AAN 3.2.2019). Der Grad an ethnischer Segregation ist in 

Herat heute ausgeprägt (USIP 2015; vgl. BFA Staatendokumentation 13.6.2019). 

Die Provinz ist durch die Ring Road mit anderen Großstädten verbunden (TD 5.12.2017). Eine Hauptstraße führt 

von Herat ostwärts nach Ghor und Bamyan und weiter nach Kabul. Andere Autobahn verbinden die 

Provinzhauptstadt mit dem afghanisch-turkmenischen Grenzübergang bei Torghundi sowie mit der afghanisch-

iranischen Grenzüberquerung bei Islam Qala (iMMAP 19.9.2017). Ein Flughafen mit Linienflugbetrieb zu 

internationalen und nationalen Destinationen liegt in der unmittelbaren Nachbarschaft von Herat-Stadt (BFA 

Staatendokumentation 25.3.2019). 

Laut UNODC Opium Survey 2018 gehörte Herat 2018 nicht zu den zehn wichtigsten Schlafmohn anbauenden 

Provinzen Afghanistans. 2018 sank der Schlafmohnanbau in Herat im Vergleich zu 2017 um 46%. Die 

wichtigsten Anbaugebiete für Schlafmohn waren im Jahr 2018 die Distrikte Kushk und Shindand (UNODC/MCN 

11.2018). 

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure 

Herat gehört zu den relativ ruhigen Provinzen im Westen Afghanistans, jedoch sind Taliban-Kämpfer in einigen 

abgelegenen Distrikten aktiv und versuchen oft terroristische Aktivitäten durchzuführen (KP 19.5.2019; vgl. KP 

17.12.2018). Je mehr man sich von Herat-Stadt (die als „sehr sicher“ gilt) und den angrenzenden Distrikten 

Richtung Norden, Westen und Süden entfernt, desto größer wird der Einfluss der Taliban (BFA 

Staatendokumentation 13.6.2019). 

Auch im Vergleich zu Kabul gilt Herat-Stadt einem Mitarbeiter von IOM-Kabul zufolge zwar als sicherere Stadt, 

doch gleichzeitig wird ein Anstieg der Gesetzlosigkeit und Kriminalität verzeichnet: Raubüberfälle nahmen zu 

und ein Mitarbeiter der Vereinten Nationen wurde beispielsweise überfallen und ausgeraubt. Entführungen 

finden gelegentlich statt, wenn auch in Herat nicht in solch einem Ausmaß wie in Kabul (BFA 

Staatendokumentation 13.6.2019). 

Der Distrikt mit den meisten sicherheitsrelevanten Vorfällen ist der an Farah angrenzende Distrikt Shindand, 

wo die Taliban zahlreiche Gebiete kontrollieren. Wegen der großen US-Basis, die in Shindand noch immer 

operativ ist, kontrollieren die Taliban jedoch nicht den gesamten Distrikt. Aufgrund der ganz Afghanistan 

betreffenden territorialen Expansion der Taliban in den vergangenen Jahren sah sich jedoch auch die Provinz 

Herat zunehmend von Kampfhandlungen betroffen. Dennoch ist das Ausmaß der Gewalt im Vergleich zu 

einigen Gebieten des Ostens, Südostens, Südens und Nordens Afghanistans deutlich niedriger (BFA 

Staatendokumentation 13.6.2019). 

Innerhalb der Taliban kam es nach der Bekanntmachung des Todes von Taliban-Führer Mullah Omar im Jahr 

2015 zu Friktionen (AAN 11.1.2017; vgl. RUSI 16.3.2016; SAS 2.11.2018). Mullah Rasoul, der eine versöhnlichere 

Haltung gegenüber der Regierung in Kabul einnahm, spaltete sich zusammen mit rund 1.000 Kämpfern von der 

Taliban-Hauptgruppe ab. Die Regierungstruppen kämpfen in Herat angeblich nicht gegen die Rasoul-Gruppe, 

die sich für Friedensgespräche und den Schutz eines großen Pipeline-Projekts der Regierung in der Region 

einsetzt (SAS 2.11.2018). Innerhalb der Taliban-Hauptfraktion wurde der Schattengouverneur von Herat nach 
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dem Waffenstillstand mit den Regierungstruppen zum Eid al-Fitr-Fest im Juni 2018 durch einen als Hardliner 

bekannten Taliban aus Kandahar ersetzt (UNSC 13.6.2019). 

Auf Seiten der Regierung ist das 207. Zafar-Corps der ANA für die Sicherheit in der Provinz Herat verantwortlich 

(USDOD 6.2019; vgl. PAJ 2.1.2019), das der NATO-Mission Train, Advise, and Assist Command - West (TAAC-W) 

untersteht, welche von italienischen Streitkräften geleitet wird (USDOD 6.2019; vgl. KP 16.12.2018). 

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung 

Im Jahr 2019 dokumentierte UNAMA 400 zivile Opfer (144 Tote und 256 Verletzte) in der Provinz Herat. Dies 

entspricht einer Steigerung von 54% gegenüber 2018. Die Hauptursache für die Opfer waren improvisierte 

Sprengkörper (improvised explosive devices, IEDs; ohne Selbstmordanschläge), gefolgt von Kämpfen am Boden 

und gezielten Tötungen (UNAMA 2.2020). 

In der Provinz Herat kommt es regelmäßig zu militärischen Operationen (KP 16.6.2019; vgl. KP 28.9.2019, KP 

29.6.2019, KP 17.6.2019, 21.5.2019). Unter anderem kam es dabei auch zu Luftangriffen durch die 

afghanischen Sicherheitskräfte (KP 16.6.2019; vgl. AN 23.6.2019). In manchen Fällen wurden bei 

Drohnenangriffen Talibanaufständische und ihre Führer getötet (AN 23.6.2019; vgl. KP 17.12.2018; KP 

25.12.2018). Der volatilste Distrikt von Herat ist Shindand. Dort kommt es zu gewalttätigen Zusammenstößen 

zwischen rivalisierenden Taliban-Fraktionen, wie auch zwischen den Taliban und regierungsfreundlichen 

Kräften (NYTM 12.12.2018; AJ 7.12.2018; AN 30.11.2018; KP 28.4.2018; VoA 13.4.2018). Regierungskräfte 

führten beispielsweise im Dezember 2018 (KP 17.12.2018) und Januar 2019 Operationen in Shindand durch (KP 

26.1.2019). Obe ist neben Shindand ein weiterer unsicherer Distrikt in Herat (TN 8.9.2018). Im Dezember 2018 

wurde berichtet, dass die Kontrolle über Obe derzeit nicht statisch ist, sondern sich täglich ändert und sich in 

einer Pattsituation befindet (AAN 9.12.2018). Im Juni 2019 griffen die Aufständischen beispielsweise mehrere 

Posten der Polizei im Distrikt an (AT 2.6.2019; vgl. PAJ 13.6.2019) und die Sicherheitskräfte führten zum 

Beispiel Anfang Juli 2019 in Obe Operationen durch (XI 11.7.2019). Außerdem kommt es in unterschiedlichen 

Distrikten immer wieder zu bewaffneten Zusammenstößen zwischen Taliban und Sicherheitskräften (KP 

5.7.2019; vgl. PAJ 30.6.2019) wie z.B in den Distrikten Adraskan, Fersi, Kushk-i-Kohna, Obe, Rabat Sangi, 

Shindand und Zawol (PAJ 30.6.2019).   

Auf der Autobahn zwischen Kabul und Herat sowie Herat und Farah werden Reisende immer wieder von 

Taliban angehalten; diese fordern von Händlern und anderen Reisenden Schutzgelder (ST 14.12.2018). 

 

3. Erreichbarkeit 

Die Infrastruktur bleibt ein kritischer Faktor für Afghanistan, trotz der seit 2002 erreichten 

Infrastrukturinvestitionen und -optimierungen (TD 5.12.2017). Seit dem Fall der Taliban wurde das afghanische 

Verkehrswesen in städtischen und ländlichen Gebieten grundlegend erneuert. Beachtenswert ist die 

Vollendung der „Ring Road“, welche Zentrum und Peripherie des Landes sowie die Peripherie mit den 

Nachbarländern verbindet (TD 26.1.2018). Investitionen in ein integriertes Verkehrsnetzwerk werden 

systematisch geplant und umgesetzt. Dies beinhaltet beispielsweise Entwicklungen im Bereich des 

Schienenverkehrs und im Straßenbau (z.B. Vervollständigung und Instandhaltung der Kabul Ring Road, des 

Salang-Tunnels, des Lapis Lazuli Korridors etc.) (BFA Staatendokumentation 4.2018; vgl. TD 5.12.2017), aber 

auch Investitionen aus dem Ausland zur Verbesserung und zum Ausbau des Straßennetzes und der 

Verkehrswege (BFA Staatendokumentation 4.2018; vgl. TN 18.6.2018; SIGAR 15.7.2018, TET 13.12.2018, TD 

26.1.2018, TD 8.1.2019, TN 25.5.2019, CWO 26.8.2019). 

Jährlich sterben Hunderte von Menschen bei Verkehrsunfällen auf Autobahnen im ganzen Land – vor allem 

durch unbefestigte Straßen, überhöhte Geschwindigkeit und Unachtsamkeit (KT 17.2.2017; vgl. GIZ 7.2019, 

IWPR 26.3.2018). Die Präsenz von Aufständischen, Zusammenstöße zwischen diesen und den afghanischen 

Sicherheitskräften, sowie die Gefahr von Straßenraub und Entführungen entlang einiger Straßenabschnitte 

beeinflussen die Sicherheit auf den afghanischen Straßen. Einige Beispiele dafür sind die Straßenabschnitte 

Kabul-Kandahar (TN 15.8.2018; vgl. ST 24.4.2019), Herat-Kandahar (PAJ News 5.1.2019), Kunduz-Takhhar (KP 

20.8.2018; vgl. CBS News 20.8.2019) und Ghazni-Paktika (AAN 30.12.2019). 



- 22 - 

Ring Road 

Die Ring Road, auch bekannt als Highway One, ist eine Straße, die das Landesinnere ringförmig umgibt (HP 

9.10.2015; vgl. FES 2015). Die afghanische Ring Road ist Teil eines Autobahnprojekts von 3.360 km Länge, das 

16 Provinzen mit den größten Städten Afghanistans, Kabul, Mazar, Herat, Ghazni und Jalalabad, verbinden soll 

(TN 9.12.2017). Sie verbindet außerdem Kabul mit den vier bedeutendsten Provinzhauptstädten Herat, 

Kandahar City, Jalalabad und Mazar-e Sharif (USAID 2014; vgl. TG 22.10.2014, BFA Staatendokumentation 

4.2018). 

Trotz der Ankündigung von Präsident Ghani aus dem Jahr 2015, die Ring Road in neun Monaten fertigzustellen, 

sind einzelne Teilstücke weiterhin unbefestigt, darunter ein ca. 150 km langes Teilstück zwischen Badghis und 

Faryab (Sigar 15.7.2018). Die asiatische Entwicklungsbank (Asian Development Bank – ADB, Anm.) genehmigte 

150 Millionen USD, um die Kabul Ring Road fertigzustellen. Die fehlenden 151 Kilometer sollen künftig den 

Distrikt Qaisar (Provinz Faryab, Anm.) mit Dar-e Bum (Provinz Badghis, Anm.) verbinden; dieses Straßenstück ist 

der letzte Teil der 2.200 km langen Straße. Mittlerweile leben mehr als 80% der Afghanen weniger als 50 km 

von der Ring Road entfernt. Die Autobahn wird in diesem Projekt außerdem mit einem Entwässerungssystem 

ausgestattet sowie auch mit weiteren modernen Sicherheitsfunktionen. Durch das Ring Road-Projekt sollen 

regionale Verbindungen erleichtert und die Qualität der Transportdienste verbessert werden (BFA 

Staatendokumentation 4.2018; vgl. PAJ 17.12.2017). 

Autobahnabschnitt Kandahar - Kabul - Herat 

Die afghanische „Ring Road“ verbindet große afghanische Städte wie Herat, Kandahar, Mazar-e Sharif und 

Kabul (TD 12.4.2018). Sie erstreckt sich südlich von Kabul und ist die Hauptverbindung zwischen der Hauptstadt 

und der großen südlichen Stadt Kandahar (REU 13.10.2015). Der Kandahar-Kabul-Teil der Ring Road erstreckt 

sich vom östlichen und südöstlichen Teil Kandahars über die Provinz Zabul nach Ghazni in Richtung Kabul, 

während die Ring Road westlich von Kandahar nach Gereshk in Helmand und Delaram in Nimroz verläuft (ISW 

o.D.). 

Der Abschnitt zwischen Kabul und Herat beträgt 1.400 km (IWPR 26.3.2018). Die an die Ring-Road anknüpfende 

218 km lange Zaranj-Dilram-Autobahn (Provinz Nimroz, Anm.), auch „Route 606“ genannt, soll zukünftig 

Afghanistan mit Chabahar im Iran verbinden (AD 15.8.2017; vgl. TET 9.8.2017, TD 24.5.2017). 

Anrainer beschweren sich über den schlechten Zustand des Abschnitts Kandahar-Kabul-Herat (TN 14.3.2018). 

Ursachen dafür sind die mangelnde Instandhaltung und ständige Angriffe durch Aufständische (IWPR 

26.3.2018). 

 

Autobahnabschnitt Baghlan-Balkh 

Die Baghlan-Balkh-Autobahn ist Teil der Ring Road und verbindet den Norden mit dem Westen des Landes. Sie 

gilt als eine unabdingbare Transitroute zwischen der Hauptstadt der Provinz Baghlan, Pul-e Khumri, und den 

nordwestlichen Provinzen Samangan, Balkh, Jawjzan, Sar-e Pul und Faryab (AAN 15.8.2016). 

Salang Tunnel/Salang Korridor 

Der Salang-Korridor gilt als Vorzeigeobjekt des Kalten Krieges und wurde im Jahr 1964 zum ersten Mal eröffnet 

(TD 21.10.2015). Er ist die einzige direkte Verbindung zwischen der Hauptstadt Kabul und dem Norden des 

Landes (WP 22.1.2018; TD 21.10.2015). Der Salang-Tunnel ist 2.7 km (1.7 Meilen) lang und wurde für den 

täglichen Verkehr von 1.000 bis 2.000 Fahrzeugen gebaut. Heute befahren ihn jedoch täglich über 10.000 

Transportmittel, was den Bedarf an Instandhaltungsarbeiten erhöht (WP 22.1.2018). Durch das von der 

Weltbank finanzierte Trans-Hindukush Road Connectivity Project soll bis 2022 u.a. der Salang-Korridor dank 

einer Förderung von 55 Millionen USD renoviert werden (TWB o.D.; vgl. TN 1.9.2018, RW 6.7.2017). In Juni 

2018 kündigte das Ministerium für öffentliche Arbeiten (Ministry of Public Works – MoPW) an, dass die 

technischen und geologischen Untersuchungen sowie der Entwurf des neuen Salang-Tunnels gegen Ende 2019 

abgeschlossen sein werden (TN 18.6.2018). Im September kündigte das Ministerium für öffentliche Arbeit an, 

dass die Arbeiten an den ersten 10 km des Salang-Passes begonnen hätten (TN 1.9.2018). 
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Weitere Autobahnen 

Gardez - Khost-Autobahn (NH08) 

Die Gardez-Khost-Autobahn, auch „G-K-Autobahn“ genannt, ist 101,2 km lang (USAID 7.11.2016; vgl. PAJ 

15.12.2015) und verbindet die Provinzhauptstadt der Provinz Paktia, Gardez, mit Khost City, der 

Provinzhauptstadt von Khost (PAJ 15.12.2015). Sie verbindet aber auch Ostafghanistan mit der Ghulam-Khan-

Autobahn in Pakistan. Mitte Dezember 2015 wurde die sanierte Gardez-Khost Autobahn eröffnet. Ebenso 

wurden 410 kleine Brücken und 25 km Schutzwände auf dieser Autobahn errichtet (PAJ 15.12.2015; vgl. USAID 

7.11.2016). 

Grand Trunk Road - Autobahnabschnitt Jalalabad-Peshawar / Pak-Afghan-Highway 

Die Grand Trunk Road, auch bekannt als „G.T. Road“, ist die älteste, längste und bekannteste Straße des 

indischen Subkontinentes (GS o.D.; vgl. Doaks o.D., Dawn 30.12.2018; EIPB 2006). Die über 2.500 km lange 

Route beginnt in der bangladeschischen Stadt Chittagong, verläuft über Delhi in Indien, Lahore und Peshawar in 

Pakistan, den Khyber Pass an der afghanisch-pakistanischen Grenze und endet in Kabul (Samaa 9.8.2017; vgl. 

Scroll 4.5.2018, EIPB 2006). Der Khyber-Pass erstreckt sich über 53 km durch das Safed-Koh-Gebirge und ist 

eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Afghanistan und Pakistan; er verbindet Kabul mit Peshawar (EB 

30.3.2017; vgl. BL o.D., NG o.D.). 

Die Torkham-Peshawar Autobahn verbindet Jalalabad mit Peshawar in Pakistan, über die afghanische 

Grenzstadt Torkham in der Provinz Nangarhar. Sie ist eine der am stärksten befahrenen Straßen Afghanistans. 

Der afghanische Teil der Straße besteht aus zwei Abschnitten: der 76 km langen Torkham-Jalalabad-Straße und 

die Jalalabad-Kabul-Verbindung, die sich über 155 km erstreckt (ET 27.10.2016). Die Straße, die auch als „Pak-

Afghan Highway“ bekannt ist, wird als Wirtschaftsroute zwischen Pakistan, Afghanistan, Usbekistan, 

Tadschikistan und den südasiatischen Ländern genutzt (ET 7.3.2016; vgl. PAJ 28.8.2015, PCQ o.D.). 

Autobahnabschnitte Kabul-Bamyan und Bamyan-Mazar-e Sharif 

Am 29.8.2016 wurde die Straße Kabul-Bamyan eingeweiht. Das von der italienischen Agentur für Entwicklung 

finanzierte Straßenprojekt sollte die Verbindung zwischen Kabul und Bamyan erleichtern und den 

wirtschaftlichen Aufschwung in der Region fördern. Durch die neu errichtete Straße beträgt die Reisezeit von 

Kabul nach Bamyan zweieinhalb Stunden (Farnesina 29.8.2016). 

Ausgeführt durch ein chinesisches Unternehmen, wurde der Startschuss zur Weiterführung des Projektes 

„Dare-e-Sof and Yakawlang Road“ gegeben. In der ersten, bereits beendeten Phase, wurde Mazar-e Sharif mit 

dem Distrikt Yakawlang in der Provinz Bamyan durch eine Straße verbunden. Der zweite Teil dieses Projektes, 

eine 178 km lange Straße, die durch mehr als 37 Dörfer verlaufen soll, wird den Distrikt Dare-e-Sof in der 

Provinz Samangan mit dem Distrikt Yakawlang verbinden; angedacht ist eine dritte Phase – dabei sollen die 

Provinzen Bamyan und Kandahar durch eine 550 km lange Straße verbunden werden (XI 9.1.2017). Im 

September 2018 wurde ein Projekt zur Instandhaltung von 45 km Straße von Yakawlang nach Sighnan in der 

Provinz Bamiyan unterzeichnet (PAJ 4.9.2018). 

Kabul Ring Road 

Mitte September 2017 gewährte die islamische Entwicklungsbank (IDB) der afghanischen Regierung ein 

langfristiges Darlehen im Wert von 74 Millionen USD zum Bau der Kabul-Ring-Road, die sich über eine Strecke 

von 95 km erstrecken wird; die Straße soll innerhalb von fünf Jahren gebaut werden (TKT 25.9.2017). Im August 

2019 kündigte der Saudi Fond für Entwicklung (Saudi Fund for Development – SFD, Anm.) an, 48 Millionen USD 

in ein Projekt betreffend die Ring Road in Kabul zu investieren (CWO 26.8.2019). 

Transportwesen 

Das Transportwesen in Afghanistan gilt als „verhältnismäßig gut“. Es gibt einige regelmäßige Busverbindungen 

innerhalb Kabuls und in die wichtigsten Großstädte Afghanistans (IE o.D.). Die Kernfrage bleibt nach wie vor die 

Sicherheit (IWPR 26.3.2018). Es existieren einige nationale Busunternehmen, welche Mazar-e Sharif, Kabul, 

Herat, Jalalabad und Bamiyan miteinander verbinden; Beispiele dafür sind Bazarak Panjshir, Herat Bus, Khawak 

Panjshir, Ahmad Shah Baba Abdali (vertrauliche Quelle 14.5.2018; vgl. IWPR 26.3.2018). 
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Aus Bequemlichkeit bevorzugen Reisende, die es sich leisten können, die Nutzung von Gemeinschaftstaxis nach 

Mazar-e Sharif, Kabul, Herat, Jalalabad und Bamiyan (vertrauliche Quelle 14.5.2018). Der folgenden Tabelle 

können die Preise für besagte Reiseziele entnommen werden: 

Distanz Preis 

Kabul - Mazar 1.500 AFN – 1.700 AFN 

Mazar – Herat ca. 2.800 AFN (keine direkte Verbindung) 

Kabul - Jalalabad ca. 800 AFN 

Kabul – Bamiyan ca. 1.500 AFN 

(vertrauliche Quelle 14.5.2018) 

Beispiele für Busverbindungen 

Kabul-Stadt 

Der Mangel an Bussen insbesondere während der Stoßzeit in Kabul-Stadt ist eine Herausforderung für die 

afghanische Regierung. Im Laufe der Jahre wurde versucht, dieses Problem zu lösen, indem Indien dem 

Transportsystem in Kabul hunderte Busse zur Verfügung stellte (TD 8.1.2019). Auch wird gemäß Aussagen des 

Bürgermeisters von Kabul ein Projekt zur Einrichtung eines Metro-Bus-Dienstes, auch Bus Rapid Transit 

genannt, in Kabul-Stadt geplant. Die erste Strecke soll 8 km abdecken und Deh Afghana mit Sara-e-Shamali 

verbinden, während die zweite Route vom Baraki Platz bis Deh Afghana über Kote Sangi und Deh Mazang 

verlaufen soll. Insgesamt sollen 111 km innerhalb der Stadt durch den Metro-Bus-Dienst abgedeckt werden (KP 

12.9.2017; vgl. TN 15.6.2017). Im Juli 2018 gab ein Sprecher der Stadt Kabul an, dass die Planungsphase des 

Projektes bald beendet würde und es zu Verzögerungen gekommen sei (TN 8.7.2018). 

Mazar-e Sharif 

Es gibt einige Busverbindungen zwischen Mazar-e Sharif und Kabul. Bis zu 50 unterschiedliche Unternehmen 

bieten 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, Fahrten von und nach Kabul an. Ausführende 

Busunternehmen sind beispielsweise Bazarak Panjshir Bus, Hesarak Panjshir Bus, Jawid Bus, Khorshid Bus und 

Jabal Seraj Bus. Die Preise pro Passagier liegen zwischen 400 und 1.000 Afghani und hängen stark vom Komfort 

im Bus ab. So kann man zum Beispiel in einem Bus der Marke Mercedes Benz mit Toiletten, Kühlschränken und 

Internet reisen. Busreisen gelten als relativ günstig (BFA Staatendokumentation 4.2018). 

Ahmad Shah Baba Abdali Bus Service 

Gemäß einem Sprecher des Verkehrsministeriums gehörte das Busunternehmen Ahmad Shah Baba Abdali im 

Jahr 2017 zu den führenden Transportunternehmen des Landes. In den letzten Jahren war das 

Busunternehmen in zahlreiche Verkehrsunfälle auf der Kandahar-Kabul-Herat-Route involviert. Einem Bericht 

von IWPR zufolge wurden von verschiedenen Quellen zu hohe Geschwindigkeit, Drogenkonsum der Fahrer, 

Angst vor Angriffen und die schlechten Straßenbedingungen als Gründe für die hohe Anzahl an 

Verkehrsunfällen angeführt (IWPR 26.3.2018). Laut einem offiziellen Vertreter der Firma ist Ahmad Shah Baba 

Abdali das größte Busunternehmen Afghanistans. Die Busse dieser Firma transportieren Passagiere von 

Kandahar nach Kabul, Helmand, Nimroz, Herat und in andere Provinzen (PAJ 18.3.2015). 

Beispiele für Buspreise 

Distanz Preis 

Kabul - Mazar 400 AFN – 600 AFN 



- 25 - 

Mazar – Herat 1.500 AFN – 2.000 AFN (keine direkte Verbindung; zuerst Mazar – Kabul und dann 

Kabul – Herat z.B.) 

Kabul - Jalalabad 300 AFN – 600 AFN 

Kabul – Bamiyan ca. 1.000 AFN – 1.500 AFN 

(vertrauliche Quelle 14.5.2018) 

Flugverbindungen 

Die im folgenden Abschnitt beispielhaft angeführten Flugverbindungen basieren auf Online-Flugplänen, auf die 

über eine Tracking-Site (Flightradar 24) zugegriffen wurde und betreffen den Zeitraum von 30.8.2019 bis 

4.11.2019. Es ist möglich, dass zu einem späteren Zeitpunkt Destinationen bzw. Flüge hinzukommen oder hier 

angeführte wegfallen. 

Internationale Flughäfen in Afghanistan 

In Afghanistan gibt es insgesamt vier internationale Flughäfen; alle vier werden für militärische und zivile 

Flugdienste genutzt (Migrationsverket 23.1.2018). Trotz jahrelanger Konflikte verzeichnet die afghanische 

Luftfahrtindustrie einen Anstieg in der Zahl ihrer wettbewerbsfähigen Flugrouten. Daraus folgt ein erleichterter 

Zugang zu Flügen für die afghanische Bevölkerung. Die heimischen Flugdienste sehen sich mit einer 

wachsenden Konkurrenz durch verschiedene Flugunternehmen konfrontiert. Flugrouten wie Kabul – Herat und 

Kabul – Kandahar, die früher ausschließlich von Ariana Afghan Airlines angeboten wurden, werden nun auch 

von internationalen Fluggesellschaften abgedeckt (AG 3.11.2017). 

Internationaler Flughafen Kabul 

Der Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul ist ein internationaler Flughafen (TN 18.12.2017; vgl. HKA 

o.D.). Ehemals bekannt als internationaler Flughafen Kabul, wurde er im Jahr 2014 in „Internationaler 

Flughafen Hamid Karzai“ umbenannt. Er liegt 16 km außerhalb des Stadtzentrums von Kabul. In den letzten 

Jahren wurde der Flughafen erweitert und modernisiert. Ein neues internationales Terminal wurde hinzugefügt 

und das alte Terminal wird nun für nationale Flüge benutzt (HKA o.D.). 

Folgende internationale Airlines fliegen nach Kabul: Turkish Airlines aus Istanbul, Silk Way Airlines aus Baku, 

Emirates und Flydubai aus Dubai, Air Arabia aus Sharjah, Mahan Air aus Teheran und Emirates aus Hong Kong 

(Flightradar 24 4.11.2019). 

Nationale Airlines (Kam Air und Ariana Afghan Airlines) fliegen Kabul international aus Istanbul, Ankara, 

Medina, Dubai, Urumqi, Dushambe an (Flightradar 24 4.11.2019). 

Innerstaatlich gehen Flüge von und nach Kabul (durch Kam Air bzw. Ariana Afghan Airlines) zu den Flughäfen 

von Kandahar, Bost (Helmand, nahe Lashkargah), Zaranj, Farah, Herat, Mazar-e Sharif, Maimana, Bamian, 

Faizabad, Chighcheran und Tarinkot (Flightradar 24 4.11.2019). 

Internationaler Flughafen Mazar-e Sharif 

Im Jahr 2013 wurde der internationale Maulana Jalaluddin Balkhi Flughafen in Mazar-e Sharif, der Hauptstadt 

der Provinz Balkh, eröffnet (PAJ 9.6.2013). Nachdem der Flughafen Mazar-e Sharif derzeit die Anforderungen 

eines erhöhten Personen- und Frachtverkehrsaufkommens nicht erfüllt, ist es notwendig, den Flughafen nach 

internationalen Standards auszubauen, inklusive entsprechender Einrichtungen der Luftraumüberwachung und 

der Flugverkehrskontrolle. Die afghanische Regierung will dieses Projekt gemeinsam mit der deutschen 

Bundesregierung und finanzieller Unterstützung des ADFD (Abu Dhabi Fund for Development) angehen. 

Langfristig soll der Flughafen als internationaler Verkehrsknotenpunkt zwischen Europa und Asien die 

wirtschaftliche Entwicklung der Region entscheidend verbessern (BFA Staatendokumentation 4.2018). 
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Folgende internationale Airline fliegt nach Maza-e Sharif: Turkish Airlines aus Istanbul (Flightradar 

4.11.10.2019). 

Nationale Airlines (Kam Air und Ariana Afghan Airlines) fliegen Mazar-e Sharif international aus Moskau, Jeddah 

und Medina an (Flightradar 4.11.10.2019). 

Innerstaatlich gehen Flüge von und nach Mazar-e Sharif (durch Kam Air bzw. Ariana Afghan Airlines) zu den 

Flughäfen von Kabul und Maimana (Flightradar 4.11.10.2019). 

Internationaler Flughafen Kandahar 

Der internationale Flughafen Kandahar befindet sich 16 km von Kandahar-Stadt entfernt und ist einer der 

größten Flughäfen des Landes (MB o.D.). Er hat 37 Stellplätze für insgesamt 250 Flugzeuge (PAJ 3.6.2015). Ein 

Teil des Flughafens steht den internationalen Streitkräften zur Verfügung. Eine separate Militärbasis für einen 

Teil des afghanischen Heeres ist dort ebenso zu finden, wie Gebäude für Firmen (PAJ 3.6.2015; LCA 5.1.2018). 

Folgende internationale Airline fliegt nach Kandahar: Tsaradia aus Delhi (Flightradar 4.11.10.2019). 

Nationale Airlines (Kam Air und Ariana Afghan Airlines) fliegen Mazar-e Sharif international aus Delhi, Jeddah 

und Dubai an (Flightradar 4.11.10.2019). 

Innerstaatlich gehen Flüge von und nach Kandahar (durch Kam Air bzw. Ariana Afghan Airlines) zum Flughafen 

nach Kabul (Flightradar 4.11.10.2019). 

Internationaler Flughafen Herat 

Der internationale Flughafen Herat befindet sich 10 km von der Provinzhauptstadt Herat entfernt. Der 

Flughafen wird u.a. von den Sicherheitskräften der ISAF benutzt, die einen Stützpunkt neben dem Flughafen 

haben. 2011 wurde ein neues Terminal mit Finanzierung der italienischen Regierung errichtet (HIA o.D.; ACAA 

o.D). 

Nationale Airlines (Kam Air und Ariana Afghan Airlines) fliegen Herat international aus Medina und Delhi an 

(Flightradar 4.11.10.2019). 

Innerstaatlich gehen Flüge von und nach Herat (durch Kam Air bzw. Ariana Afghan Airlines) zu den Flughäfen 

nach Kabul, Farah und Chighcheran (Flightradar 4.11.10.2019). 

Zugverbindungen 

In Afghanistan existieren insgesamt drei Zugverbindungen: Eine Linie verläuft entlang der nördlichen Grenze zu 

Usbekistan (von Hairatan nach Mazar-e Sharif, Anm.) und zwei kurze Strecken verbinden Serhetabat in 

Turkmenistan mit Torghundi (in der Provinz Herat, Anm.) und Aqina (in der Provinz Faryab, Anm.) in 

Afghanistan (RoA 25.2.2018; vgl. RoA o.D., RFE/RL 29.11.2016; vgl. vertrauliche Quelle 16.5.2018). Alle drei 

Zugverbindungen sind für den Transport von Fracht gedacht, wobei sie prinzipiell auch Passagiere 

transportieren könnten (vertrauliche Quelle 16.5.2018). Die afghanischen Machthaber lehnten lange Zeit den 

Bau von Eisenbahnen in Afghanistan ab, aus Angst, ausländische Mächte könnten ihre Unabhängigkeit 

gefährden (RoA o.D.). 

Im Laufe der letzten Jahre fanden verschiedene Treffen zwischen Repräsentanten Afghanistans und seiner 

Nachbarstaaten u.a. zur Förderung und Vertiefung bestehender Projekte zur Implementierung von 

Zugverbindungen wie dem Five-Nation Railway Corridor und dem Afghanistan Rail Network statt (TD 

26.1.2018). Das Five-Nation Railway Corridor Projekt soll China mit dem Iran verbinden und Kirgisistan, 

Tadschikistan und Afghanistan über eine Länge von insgesamt 2.100 km durchqueren. Mehr als 1.000 km des 

Eisenbahnkorridors werden durch die afghanischen Provinzen Herat, Badghis, Faryab, Jawzjan, Balkh und 

Kunduz verlaufen (TN 14.2.2018). Der Afghanistan Rail Network Plan (ANRP) hat das Ziel, den Transport in den 

Bereichen Landwirtschaft, Fertigung, Bergbau und anderen Branchen zu fördern. Die Bauarbeiten zur 

Errichtung einer Eisenbahnverbindung zwischen der iranischen Stadt Khaf und dem afghanischen Herat sind im 

Gange (RoA 23.1.2018; vgl. ID 11.4.2018). Im November 2017 wurde zwischen Afghanistan und weiteren fünf 

Staaten das sogenannte Lapislazuli-Korridor-Abkommen unterzeichnet, das u.a. den Bau von 

Eisenbahnverbindungen im Land vorsieht (SIGAR 4.2018). Der Lapis Lazuli Korridor, der Straßen, Eisenbahn- 
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und Seewege umfasst, die von Afghanistan nach Turkmenistan, Aserbaidschan und Georgien führen, bevor sie 

das Schwarze Meer in die Türkei und schließlich nach Europa überqueren, wurde im Dezember 2018 eröffnet 

(CGTN 14.12.2018). 

Ein weiteres Projekt das „China-India-Plus“ hat das Ziel, mithilfe von Indien und China die Eisenbahnverbindung 

zwischen Afghanistan und Usbekistan auszubauen. Das Ziel für Usbekistan ist es hierbei, über Afghanistan und 

Iran Zugang zum persischen Golf zu erhalten (CGTN 10.10.2018; vgl. Indian Today 16.10.2018). 

4. Rechtsschutz/Justizwesen 

Gemäß Artikel 116 der Verfassung ist die Justiz ein unabhängiges Organ der Islamischen Republik Afghanistan. 

Die Judikative besteht aus dem Obersten Gerichtshof (Stera Mahkama, Anm.), den Berufungsgerichten und den 

Hauptgerichten, deren Gewalten gesetzlich geregelt sind (Casolino 2011). In islamischen Rechtsfragen lässt sich 

der Präsident von hochrangigen Rechtsgelehrten des Ulema-Rates (Afghan Ulama Council – AUC) beraten 

(USDOS 29.5.2018). Dieser Ulema-Rat ist eine von der Regierung unabhängige Körperschaft, die aus rund 2.500 

sunnitischen und schiitischen Rechtsgelehrten besteht (REU 24.11.2018; vgl. USDOS 29.5.2018). 

Das afghanische Justizwesen beruht sowohl auf dem islamischen [Anm.: Scharia] als auch auf dem nationalen 

Recht; letzteres wurzelt in den deutschen und ägyptischen Systemen (APE 3.2017). Die rechtliche Praxis in 

Afghanistan ist komplex: Einerseits sieht die Verfassung das Gesetzlichkeitsprinzip und die Wahrung der 

völkerrechtlichen Abkommen – einschließlich Menschenrechtsverträge – vor, andererseits formuliert sie einen 

unwiderruflichen Scharia-Vorbehalt. Ein Beispiel dieser Komplexität ist das neue Strafgesetzbuch, das am 

15.2.2018 in Kraft getreten ist (APE 3.2017; vgl. UNAMA 22.2.2018). Die Organe der afghanischen 

Rechtsprechung sind durch die Verfassung dazu ermächtigt, sowohl das formelle, als auch das islamische Recht 

anzuwenden (APE 3.2017). 

Obwohl das islamische Gesetz in Afghanistan üblicherweise akzeptiert wird, stehen traditionelle Praktiken nicht 

immer mit diesem in Einklang; oft werden die Bestimmungen des islamischen Rechts zugunsten des 

Gewohnheitsrechts missachtet, welches den Konsens innerhalb der Gemeinschaft aufrechterhalten soll. Unter 

den religiösen Führern in Afghanistan bestehen weiterhin tiefgreifende Auffassungsunterschiede darüber, wie 

das islamische Recht tatsächlich zu einer Reihe von rechtlichen Angelegenheiten steht (USIP 3.2015). 

Gemäß dem allgemeinen Scharia-Vorbehalt in der Verfassung darf kein Gesetz im Widerspruch zum Islam 

stehen. Eine Hierarchie der Normen ist nicht gegeben, sodass nicht festgelegt ist, welches Gesetz in Fällen des 

Konflikts zwischen traditionellem, islamischem Recht und seinen verschiedenen Ausprägungen einerseits und 

der Verfassung und dem internationalen Recht andererseits, zur Anwendung kommt. Diese Unklarheit und das 

Fehlen einer Autoritätsinstanz zur einheitlichen Interpretation der Verfassung führen nicht nur zur willkürlichen 

Anwendung eines Rechts, sondern auch immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen und stehen 

Fortschritten im Menschenrechtsbereich entgegen (AA 2.9.2019). Wenn keine klar definierte Rechtssetzung 

angewendet werden kann, setzen Richter und lokale Schuras das Gewohnheitsrecht durch. Was oft zu einer 

Diskriminierung von Frauen führte. Es gibt einen Mangel an qualifiziertem Justizpersonal und manche lokale 

und Provinzbehörden, darunter auch Richter, haben nur geringe Ausbildung und fundieren ihre Urteile auf 

ihrer persönlichen Interpretation der Scharia, ohne das staatliche Recht, Stammesrecht oder örtliche 

Gepflogenheiten zu respektieren. Diese Praktiken führen oft zu Entscheidungen, die Frauen diskriminieren 

(USDOS 11.3.2020). Trotz erheblicher Fortschritte in der formellen Justiz Afghanistans, bemüht sich das Land 

auch weiterhin für die Bereitstellung zugänglicher und gesamtheitlicher Leistungen; weit verbreitete 

Korruption sowie Versäumnisse vor allem in den ländlichen Gebieten gehören zu den größten 

Herausforderungen (CR 11.2018). Auch ist das Justizsystem weitgehend ineffektiv und wird durch Drohungen, 

Befangenheit, politische Einflussnahme und weit verbreitete Korruption beeinflusst (USDOS 11.3.2020; vgl. AA 

2.9.2019, FH 4.2.2019). Das Recht auf ein faires und öffentliches Verfahren ist in der Verfassung verankert, wird 

aber in der Praxis selten durchgesetzt (USDOS 11.3.2020). Rechtsstaatliche (Verfahrens-)Prinzipien werden 

nicht konsequent (AA 2.9.2019). 
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Dem Gesetz nach gilt für alle Bürgerinnen und Bürger die Unschuldsvermutung und Angeklagte haben das 

Recht, beim Prozess anwesend zu sein und Rechtsmittel einzulegen; jedoch werden diese Rechte nicht immer 

respektiert. Obwohl die Verfassung das Recht auf öffentliche Prozesse vorsieht, finden nur in einigen Provinzen 

solche öffentlichen Prozesse statt. Auch verlangt das Gesetz von Richter/innen eine Vorankündigung von fünf 

Tagen vor einer Verhandlung. Nicht alle Richter/innen folgen diesen Vorgaben und viele Bürger beschwerten 

sich über Gerichtsverfahren, die sich oft über Jahre hinziehen. Beschuldigte werden von der Staatsanwaltschaft 

selten rechtzeitig über die gegen sie erhobenen Anklagen genau informiert. Die Beschuldigten sind dazu 

berechtigt – sofern es die Ressourcen erlauben – sich auf öffentliche Kosten von einem Pflichtverteidiger 

vertreten und beraten zu lassen; jedoch wird dieses Recht aufgrund eines Mangels an Strafverteidigern 

uneinheitlich umgesetzt. Dem Justizsystem fehlen die Kapazitäten, um die große Zahl an neuen oder 

veränderten Gesetzen zu absorbieren. Der Zugang zu Gesetzestexten wurde verbessert, jedoch werden durch 

die schlechte Zugänglichkeit immer noch einige Richter und Staatsanwälte in ihrer Arbeit behindert (USDOS 

11.3.2019). 

Richterinnen und Richter: 

Das Justizsystem leidet unter einem Mangel an Richtern - insbesondere in unsicheren Gebieten; weswegen 

viele Fälle durch informelle, traditionelle Mediation entschieden werden (USDOS 11.3.2020). Die Unsicherheit 

im ländlichen Raum behindert eine Justizreform, jedoch ist die Unfähigkeit des Staates, eine effektive und 

transparente Gerichtsbarkeit herzustellen, ein wichtiger Grund für die Unsicherheit im Land (CR 11.8.2018). 

Die Rechtsprechung durch unzureichend ausgebildete Richter (FH 4.2.2019; vgl. USDOS 13.3.2019) basiert in 

vielen Regionen auf einer Mischung aus verschiedenen Gesetzen (FH 4.2.2019). Ein Mangel an Richterinnen – 

insbesondere außerhalb von Kabul – schränkt den Zugang von Frauen zum Justizsystem ein, da kulturelle 

Normen es Frauen verbieten, mit männlichen Beamten zu tun zu haben (USDOS 11.3.2020; vgl. AA 2.9.2019). 

Nichtsdestotrotz, sind in Afghanistan 257 Richterinnen tätig (13% - insgesamt 2.029 Richterinnen und Richter) 

(USODS 13.3.2020). Der Großteil von ihnen arbeitet in Kabul; aber auch in anderen Provinzen wie in Herat, 

Balkh, Takhar und Baghlan (FMF 18.4.2019). 

Sowohl Angeklagte, als auch deren Rechtsanwälte haben das Recht, vor den Verhandlungen Beweise und 

Dokumente im Zusammenhang mit den Verfahren zu prüfen. Nichtsdestotrotz sind Gerichtsdokumente trotz 

des Ersuchens der Verteidiger vor der Verhandlung oft nicht zur Prüfung verfügbar (USDOS 11.3.2020). Richter 

und Anwälte erhalten oft Drohungen oder Bestechungen von örtlichen Machthabern oder bewaffneten 

Gruppen (FH 4.2.2019). Die Richterschaft zeigt sich respektvoller und toleranter gegenüber Strafverteidigern, 

jedoch kommt es immer wieder zu Übergriffen auf und Bedrohung von Strafverteidigern durch die 

Staatsanwaltschaft oder andere Dienststellen der Exekutive (USDOS 11.3.2020). Anklage und Verhandlungen 

weisen eine Reihe von Schwächen auf: dazu zählen das Fehlen einer angemessenen Vertretung, übermäßige 

Abhängigkeit von unverifizierten Zeugenaussagen, einem Mangel an zuverlässigen forensischen Beweisen, 

willkürlichen Entscheidungen sowie Gerichtsentscheidungen, die nicht veröffentlicht werden (FH 4.2.2019). 

Einflussnahme durch Verfahrensbeteiligte oder Unbeteiligte sowie Zahlung von Bestechungsgeldern verhindern 

Entscheidungen nach rechtsstaatlichen Grundsätzen in weiten Teilen des Justizsystems (AA 2.9.2019). Es gibt 

eine tief verwurzelte Kultur der Straflosigkeit in der politischen und militärischen Elite des Landes (FH 4.2.2019; 

vgl. AA 2.9.2019). Im Juni 2016 wurde auf Grundlage eines Präsidialdekrets das „Anti-Corruption Justice 

Center“ (ACJC) eingerichtet, um gegen korrupte Minister, Richter und Gouverneure vorzugehen (AJO 

10.10.2017). Der afghanische Generalprokurator Farid Hamidi engagiert sich landesweit für den Aufbau des 

gesellschaftlichen Vertrauens in das öffentliche Justizwesen (ATL 9.3.2017; vgl. TN 22.4.2019). Das ACJC, zu 

dessen Aufgaben auch die Verantwortung für große Korruptionsfälle gehört, verhängte Strafen gegen 

mindestens 67 hochrangige Beamte, davon 16 Generäle der Armee oder Polizei sowie sieben Stellvertreter 

unterschiedlicher Organisationen, aufgrund der Beteiligung an korrupten Praktiken (TN 22.4.2019). Alleine von 

1.12.2018-1.3.2019 wurden mehr als 30 hochrangige Personen der Korruption beschuldigt und bei einer 

Verurteilungsrate von 94% strafverfolgt. Unter diesen Verurteilten befanden sich vier Oberste, ein 

stellvertretender Finanzminister, ein Bürgermeister, mehrere Polizeichefs und ein Mitglied des Provinzialrates 

(USDOD 6.2019). 
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4.1. Alternative Rechtsprechungssysteme 

Das formelle Justizsystem ist in urbanen Zentren stärker ausgeprägt (USDOS 13.3.2019) und zeigt im ländlichen 

Raum eine mangelnde Präsenz (USDOS 13.3.2019; vgl. FH 4.2.2019). In den Großstädten entschieden die 

Gerichte in Strafverfahren auch weiterhin im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Zivilrechtsfälle werden oft 

durch informelle Systeme wie beispielsweise staatliche Mediation über das Huquq-Büro des Justizministeriums 

oder durch Verhandlungen zwischen den Streitparteien beigelegt. Nachdem das formelle Rechtssystem in 

ländlichen Gebieten oft nicht vorhanden ist (USDOS 13.3.2019), nutzen Bewohner des ländlichen Raumes 

lokale Rechtsschlichtungsmechanismen wie Schuras (beratschlagende Versammlungen, normalerweise von 

Männern, die von der Gemeinde nominiert werden) und Jirgas häufiger als die städtische Bevölkerung (AF 

4.12.2018; vgl. USDOS 13.3.2019; FH 4.2.2019). Diese verwenden eine Mischung aus Varianten des staatlichen 

Rechts und der Scharia (islamisches Recht) (FH 4.2.2019). Es kommt insbesondere in paschtunischen 

Siedlungsräumen weiter auch zu traditionellen Formen privater Strafjustiz, bis hin zu Blutfehden (AA 2.9.2019). 

Informelle Justizmechanismen werden von vielen Personen auch wegen ihrer schnelleren und meist weniger 

kostenintensiven Tätigkeit bevorzugt (AF 4.12.2018). Der Großteil der Bevölkerung hat unabhängig von der 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen, sozialen oder religiösen Gruppe kein Vertrauen in die 

afghanischen Sicherheitskräfte und die Justizorgane. Sie werden als korrupt und zum Teil auch gefährlich 

wahrgenommen, weshalb ihre Hilfe in Notfällen oft nicht in Anspruch genommen wird (AA 2.9.2019; vgl. AF 

4.12.2018). In entlegenen Gebieten Afghanistans macht es die zunehmende Kontrolle der Taliban der 

afghanischen Regierung beinahe unmöglich, Gerichte in Distrikten zu betreiben, in welchen die Taliban stark 

präsent sind (DW 15.3.2017). 

Die Taliban haben ihr eigenes Rechtswesen in den Gebieten unter ihrer Kontrolle eingerichtet (FH 4.2.2019). 

Die Parallelregierung der Taliban ist bei einigen Afghanen beliebt. So berichteten Bewohner in Logar über das 

Gerichtssystem der Gruppierung, dass es eine bessere, schnellere und weniger korrupte Justiz bietet als 

staatliche Gerichte. In zunehmendem Maße wenden sich Menschen an die Taliban, um Eigentums- und 

Familienstreitigkeiten beizulegen, da Richter und Staatsanwälte oft Bestechungsgelder verlangen (CBC 

24.12.2018). Zusätzlich berichten Betroffene in Einzelfällen von unterschiedlichen Erfahrungen mit dem 

Parallelsystem der Taliban; wie -z.B. im Falle eines Landdisputes in Helmand, in denen beide Seiten vor dem 

Taliban-Gericht angehört wurden und erst danach eine Entscheidung getroffen wurde (DW 15.3.2017). 

Viele Talibankommandanten sprechen willkürliche Bestrafungen ohne Berücksichtigung des Taliban‘schen 

Rechtssystems aus (FH 4.2.2019). Jedoch gibt es höchstwahrscheinlich Bestrafungen für diese Kommandanten, 

wenn die Anführer davon erfahren. Die Taliban haben nur geringe Möglichkeiten, willkürliche Bestrafungen zu 

verhindern, jedoch ein System der Bestrafung, wenn diese Dinge bekannt werden (ODI 6.2018). 

Auch andere nichtstaatliche Gruppen setzen ein paralleles, auf der Scharia basierendes Rechtssystem um. 

Bestrafungen beinhalten Exekution und Verstümmelung (USDOS 13.3.2019; vgl. AA 2.9.2019, DW 15.3.2017). 

Jedoch besteht bei der Nutzung informeller Justizmechanismen oft keine Wahlfreiheit. Viele Frauen, die 

Gewaltverbrechen an die staatlichen Behörden melden wollen, werden gezwungen, die informellen Systeme zu 

nutzen. Dies führt häufig dazu, dass die Täter ungestraft bleiben und die Frauen weiterhin Gefahren ausgesetzt 

sind (AF 4.12.2018). 

In der Gesellschaft der Paschtunen wird das Pashtunwali zur Regelung aller gesellschaftlichen und internen 

Angelegenheiten der Gemeinschaft als zentrale Autorität herangezogen, so wie sie sich in den Vorschriften des 

Pashtunwali manifestiert. Dieses sind die Folgenden: Melmastiya (Gastfreundschaft), Nang (Ehre), Nanawatai 

(Abbitte leisten), Ghairat (Würde) usw. Die gesellschaftlichen Institutionen wie die Jirga (Ältestenversammlung 

zur Lösung von Streitigkeiten), Maraka (Ältestenrat zur Lösung kleinerer Probleme) usw. stellen demokratische 

Strukturen dar. Desgleichen gibt es für Rechtsangelegenheiten eine Justiz in Form der Jirga (alternative 

Streitbeilegung), Tigah (Waffenruhe), Nogha (Strafzahlung) usw. Auch eine Exekutive ist vorgesehen in Form 

der Lashkar (Bürgermiliz), Tsalwashtees (Friedenskräfte), Cheegha (Aufruf zum Handeln) und Ähnliches (BFA 

7.2016). 
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5. Sicherheitsbehörden 

Die afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (ANDSF – Afghan National Defense and 

Security Forces) umfassen militärische, polizeiliche und andere Sicherheitskräfte (CIA 13.5.2019). 

Drei Ministerien verantworten die Sicherheit in Afghanistan: Das afghanische Innenministerium (Afghanistan’s 

Ministry of Interior - MoI), das Verteidigungsministerium (Ministry of Defense - MoD) und der afghanische 

Geheimdienst (NDS). Das Innenministerium ist primär für die interne Ordnung zuständig, dazu zählt auch die 

ANP (Afghan National Police) und die ALP (Afghan Local Police). Die ANA untersteht dem 

Verteidigungsministerium und ist für die externe Sicherheit zuständig, ihre primäre Aufgabe ist jedoch die 

Bekämpfung der Aufständischen innerhalb Afghanistans. Das National Directorate of Security (NDS) fungiert als 

Geheimdienst und ist auch für die Untersuchung von Kriminalfällen zuständig, welche die nationale Sicherheit 

betreffen. Die Ermittlungsabteilung des NDS betreibt ein Untersuchungsgefängnis in Kabul (USDOS 11.3.2020). 

Die afghanischen Sicherheitskräfte werden teilweise von US-amerikanische bzw. Koalitionskräfte unterstützt 

(USDOD 12.2018). 

Die autorisierte Truppenstärke der ANDSF wird mit 382.000 beziffert. Die autorisierte Stärke des MoD beträgt 

227.103 Mann, während die autorisierte Stärke des MoI 154.626 beträgt. Die ALP zählt mit einer Stärke von 

30.000 Leuten als eigenständige Einheit (USDOD 12.2019). Die zugewiesene (tatsächliche) Truppenstärke der 

ANDSF soll jedoch nur 272,807 betragen. Die Truppenstärke ist somit seit dem Beginn der RS-Mission im Jänner 

2015 stetig gesunken. Der Rückgang an Personal wird allerdings auf die Einführung eines neuen Systems zur 

Gehaltsauszahlung zurückgeführt, welches die Zahlung von Gehältern an nichtexistierende Soldaten verhindern 

soll (SIGAR 30.1.2010; vgl. SIGAR 30.7.2019; NYT 12.8.2019). Gewisse Daten wie z.B. die Truppenstärke 

einzelner Einheiten werden teilweise nicht mehr publiziert (USDOD 30.1.2020). 

Die Anzahl der in der ANDSF dienenden Frauen hat sich erhöht (USDOD 12.2019). Nichtsdestotrotz bestehen 

nach wie vor strukturelle und kulturelle Herausforderungen, um Frauen in die ANDSF und die afghanische 

Gesellschaft zu integrieren (USDOD 6.2019). Die derzeitige Anzahl an Frauen, die in der ANA und der ANP 

dienen, beträgt etwa 4.484 sowie 432 Frauen, die in zivilen Bereichen tätig sind (USDOD 12.2019). 

Afghanische Nationalarmee (ANA) 

Die ANA ist für die externe Sicherheit verantwortlich, dennoch besteht ihre Hauptaufgabe darin, den Aufstand 

im Land zu bekämpfen (USDOS 11.3.2020). Das Verteidigungsministerium hat die Stärke der ANA mit 227.103 

autorisiert (USDOD 12.2019). Soldaten, die zu Vertragsende ihren Dienst verlassen, sind etwa für ein Viertel der 

monatlichen Ausfallsquoten verantwortlich; während Verluste durch Gefechte nur einen kleinen Prozentsatz 

der monatlichen Ausfallsquoten ausmachen. Auch glich bei der ANA die Rate der Rekrutierungen die 

Ausfallsrate aus (USDOD 12.2019). 

Afghan National Police (ANP) und Afghan Local Police (ALP) 

Die ANP gewährleistet die zivile Ordnung und bekämpft Korruption sowie die Produktion und den Schmuggel 

von Drogen. Auch ist sie verantwortlich für die Sicherheit Einzelner und der Gemeinschaft sowie auch dem 

Schutz gesetzlicher Rechte und Freiheiten. Der Fokus der ANP liegt derzeit in der Bekämpfung von 

Aufständischen gemeinsam mit der ANA, jedoch ist es nach wie vor das Langzeitziel der ANP, sich in einen 

traditionellen Polizeiapparat zu verwandeln (USDOD 12.2019). 

Dem Innenministerium (MoI) unterstehen die vier Teileinheiten der ANP: Afghanische Uniformierte Polizei 

(AUP), Polizei für Öffentliche Sicherheit (PSP, beinhaltet Teile der ehemaligen Afghanischen Polizei für 

Nationale Zivile Ordnung, ANCOP), Afghan Border Police (ABP), Kriminalpolizei (AACP), Afghan Local Police 

(ALP), und Afghan Public Protection Force (APPF). Das Innenministerium beaufsichtigt darüber hinaus drei 

Spezialeinheiten des Polizeigeneralkommandanten (GCPSU), sowie die Polizei zur Drogenbekämpfung (CNPA) 

(USDOD 12.2019). Der autorisierte Personalstand der ANP beträgt 124,626 (USDOD 12.2019). 

Die ALP wird ausschließlich durch die USA finanziert (USDOD 12.2019). Die ANP rekrutiert lokal vor Ort in einer 

der 34 Rekrutierungsstationen in den Provinzen. Die neuen Rekruten werden zur Polizeiausbildung in eines der 

zehn regionalen Ausbildungszentren entsandt. Die Polizeiausbildung besteht im Allgemeinen aus einem 8- bis 
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12-wöchigen Ausbildungskurs. Neben der elementaren Polizeiausbildung mangelt es der ANP an einem 

institutionalisierten Programm zur Entwicklung von Führungskräften – sowohl auf Distrikt-, als auch auf lokaler 

Ebene (USDOD 12.2019). Die ALP untersteht dem Innenministerium, der Personalstand wird jedoch nicht den 

ANDSF zugerechnet (SIGAR 30.4.2019). Die Stärke der ALP, deren Mitglieder auch als „Guardians“ bezeichnet 

werden, auf rund 30.000 Mann stark geschätzt (USDOD 12.2019). Derzeit dienen etwa 3.077 Frauen (jene, die 

registriert sind und Anspruch auf ein Grundgehalt haben) in der ANP, wobei 8.898 Stellen für Frauen zur 

Verfügung stehen. Eine Rekrutierungskampagne, die sich auf den Zuwachs weiblicher Rekruten konzentrierte, 

führte zu positiven Ergebnissen. Zwischen Juni und September 2019 traten zusätzlich 138 Frauen ihren Dienst 

bei der ANP an (USDOD 12.2019). 

Resolute Support Mission 

Die „Resolute Support Mission“ ist eine von der NATO geführte Mission, die mit 1.1.2015 ins Leben gerufen 

wurde. Hauptsächlich konzentriert sie sich auf Ausbildungs-, Beratungs- und Unterstützungsaktivitäten auf 

ministerieller und Behördenebene sowie in höheren Rängen der Armee und Polizei. Die Personalstärke der 

Resolute Support Mission beträgt 16.000 Mann (durch 39 NATO-Mitglieder und andere Partner). Das 

Hauptquartier befindet sich in Kabul/Bagram mit vier weiteren Niederlassungen in Mazar-e-Sharif im Norden, 

Herat im Westen, Kandahar im Süden und Laghman im Osten (NATO 18.7.2018). 

6. Folter und unmenschliche Behandlung 

Laut der afghanischen Verfassung (Artikel 29) sowie dem Strafgesetzbuch (Penal Code) und dem afghanischen 

Strafverfahrensrecht (Criminal Procedure Code) ist Folter verboten (AA 2.9.2019; vgl. MPI 27.1.2004). Auch ist 

Afghanistan Vertragsstaat der vier Genfer Abkommen von 1949, des Internationalen Pakts über bürgerliche 

und politische Rechte (ICCPR) sowie des römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) (UNAMA 

4.2019). Wenngleich Afghanistan die UN-Konvention gegen Folter ratifiziert hat, Gesetze zur Kriminalisierung 

von Folter erlassen hat und eine Regierungskommission zur Folter einsetzte, hat die Folter seit 

Regierungsantritt im Jahr 2014 nicht wesentlich abgenommen – auch werden keine hochrangigen Beamten, 

denen Folter vorgeworfen wird, strafrechtlich verfolgt (HRW 17.1.2019). 

Die Verfassung und das Gesetz verbieten solche Praktiken, dennoch gibt es zahlreiche Berichte über 

Misshandlung durch Regierungsbeamte, Sicherheitskräfte, Mitarbeiter von Haftanstalten und Polizisten. 

Berichten von NGOs zufolge, wenden die Sicherheitskräfte auch weiterhin übermäßige Gewalt an; dazu zählen 

unter anderem auch Folter und Misshandlung von Zivilisten (USDOS 11.3.2020). Obwohl es Fortschritte gab, ist 

Folter in afghanischen Haftanstalten weiterhin verbreitet (AA 2.9.2019; vgl. UNAMA 4.2019). Rund ein Drittel 

der Personen, die im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt in Afghanistan festgenommen wurden, 

sind gemäß einem Bericht der UNAMA von Folter betroffen (UNAMA 4.2019). Es gibt dagegen keine Berichte 

über Folter in Haftanstalten, die der Kontrolle des General Directorate for Prison and Detention Centres des 

afghanischen Innenministeriums unterliegen. Trotz gesetzlicher Regelung erhalten Inhaftierte nur selten 

rechtlichen Beistand durch einen Strafverteidiger (AA 2.9.2019). 

Der Anteil der Personen, die über Folter berichteten, ist in den vergangenen Jahren leicht gesunken (USDOS 

11.3.2020; vgl. HRW 14.1.2020). Auch existieren große Unterschiede abhängig von der geografischen Lage der 

Haftanstalt: wurde bei einer Befragung durch UNAMA durchschnittlich von rund 31% der Befragten (45 

Häftlinge) in ANP-Anstalten von Folter oder schlechter Behandlung berichtet (wenngleich dies ein Rückgang 

zum Vorjahreswert ist, der 45% betrug), so gaben 77% der Befragten (22 Häftlinge) aus einer ANP-Anstalt in 

Kandahar an, gefoltert und schlecht behandelt zu werden. Anstalten des NDS in Kandahar und Herat, konnten 

erwähnenswerte Verbesserungen vorweisen, während die Behandlung von Häftlingen in den Provinzen Kabul, 

Khost und Samangan auch weiterhin besorgniserregend war (UNAMA 4.2019; vgl. HRW 14.1.2020). Die Arten 

von Misshandlung, beispielsweise in einer ANP-Hafteinrichtung in Kandahar, umfassen schwere Schläge, 

Elektroschocks, das Aufhängen an den Armen für längere Zeit, Ersticken, Quetschen der Hoden, 

Verbrennungen, Schlafentzug, sexuelle Übergriffe und Androhung der Exekution (USDOS 11.3.2020; vgl. 

UNAMA 4.2019). 
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Die afghanische Regierung hat Kontrollmechanismen eingeführt, um Fälle von Folter verfolgen und verhindern 

zu können. Allerdings sind diese weder beim NDS noch bei der afghanischen Polizei durchsetzungsfähig. Daher 

erfolgt eine Sanktionierung groben Fehlverhaltens durch Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden bisher nur selten 

(AA 2.9.2019; vgl. HRW 17.1.2019). Die Rechenschaftspflicht der Sicherheitskräfte für Folter und Missbrauch ist 

schwach, intransparent und wird selten durchgesetzt. Eine unabhängige Beobachtung durch die Justiz bei 

Ermittlungen oder Fehlverhalten ist eingeschränkt bis inexistent. Mitglieder der ANP und ALP sind sich ihrer 

Verantwortung weitgehend nicht bewusst und unwissend gegenüber den Rechten von Verdächtigen (USDOS 

11.3.2020). 

Das Gesetz sieht Entschädigungszahlungen für die Opfer von Folter vor, jedoch ist die Barriere für einen Beweis 

der Folter sehr hoch. Für eine Entschädigungszahlung ist der Nachweis von physischen Anzeichen von Folter am 

Körper eines Inhaftierten notwendig (UNAMA 4.2019). 

 

7. Korruption 

Mit einer Bewertung von 16 Punkten (von 100 möglichen Punkten – 0= highly corrupt und 100 = very clean), 

belegt Afghanistan, auf dem Korruptionswahrnehmungsindex für 2018 von Transparency International, von 

180 untersuchten Ländern den 172. Platz, was eine Verbesserung um fünf Ränge im Vergleich zum Jahr davor 

darstellt (TI 29.1.2019; vgl. TI 21.2.2018). Einer Umfrage aus dem Jahr 2018 zufolge betrachten 81,5% der 

befragten 15.000 Afghaninnen und Afghanen die Korruption als ein Hauptproblem des Landes, was eine leichte 

Verbesserung im Vergleich zur Umfrage ein Jahr zuvor darstellt (83,7%) (AF 4.12.2018). 

Das Gesetz sieht strafrechtliche Sanktionen für öffentliche Korruption vor. Die Regierung setzt dieses Gesetz 

jedoch nicht effektiv um. Einerseits wird von öffentlichen Bediensteten berichtet, die regelmäßig und 

ungestraft in korrupte Praktiken involviert sind. Andererseits gibt es Korruptionsfälle, die erfolgreich vor 

Gericht gebracht wurden. Berichte deuten an, dass Korruption innerhalb der Gesellschaft endemisch ist – 

Geldflüsse von Militär, internationalen Gebern und aus dem Drogenhandel verstärken das Problem. Ansässige 

Geschäftsleute beschwerten sich über Regierungsaufträge, die routinemäßig aufgrund von Bestechung oder 

Günstlingswirtschaft zu bestimmten Unternehmen gelenkt wurden (USDOS 11.3.2020). 

Innerhalb des afghanischen Staatshaushaltes werden insbesondere folgende Hauptquellen von Korruption 

genannt: Korruption bei der Beschaffung von Gütern, Korruption bei den Staatseinnahmen – vor allem durch 

die Zollabteilungen des Finanzministeriums – und Korruption bei der Vergabe von Staatsaufträgen. Darüber 

hinaus kommt es auch zu Korruption bei der Bereitstellung von Leistungen des Staates. Eine Quelle berichtet, 

dass zur Ausstellung einer Tazkira oder eines Führerscheins, aber auch bei der Bezahlung von Steuern und 

Abgaben Bestechungsgelder fällig werden (Najimi 2018). 

Auch im Justizsystem ist Korruption weit verbreitet (USDOS 11.3.2020; vgl. AA 2.9.2019), insbesondere im 

Strafrecht und bei der Anordnung von Haftentlassungen (USDOS 11.3.2020). Trotz der sensiblen Sicherheitslage 

berichtet der Oberste Gerichtshof von einigen Fortschritten bei der Implementierung des Reformplans im 

Gerichtswesen. Der Oberste Gerichtshof berichtete auch von einer besseren Koordinierung innerhalb des 

Justizsektors (u.a. Justiz- und Innenministerium, Staatsanwaltschaft, etc.) (UNAMA 5.2019). 

Es wird auch von illegaler Aneignung von Land durch staatliche und private Akteure berichtet. In den meisten 

Fällen haben Unternehmen illegal Grundstücksnachweise von korrupten Beamten erhalten und diese dann an 

nichtsahnende Interessenten verkauft, welche später strafverfolgt wurden. In anderen Berichten wird 

angedeutet, Regierungsbeamte hätten Land ohne Kompensation konfisziert, mit der Intention, dieses gegen 

Verträge oder politische Gefälligkeiten einzutauschen. Es gibt Berichte über Provinzregierungen, die ebenso 

illegal Land ohne Gerichtsverfahren oder Kompensation konfiszierten, um öffentliche Gebäude/Anlagen zu 

bauen (USDOS 11.3.2020). 

Korruption findet in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens statt (AA 2.9.2019; vgl. USDOS 11.3.2020). 

Berichten zufolge gehen Beamte oft ungestraft korrupten Praktiken nach (USDOS 11.3.2020). Es kam jedoch in 
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den vergangenen Jahren zu leichten Verbesserungen bei der Wahrnehmung der Rechenschaftspflicht in der 

öffentlichen Verwaltung (USDOS 13.3.2019; vgl. TI 8.3.2018, UNAMA 5.2019) – auch aufgrund von 

Bemühungen der internationalen Gemeinschaft und ihrer afghanischen Pendants, Institutionen in den letzten 

17 Jahren wieder zu errichten (UNAMA 5.2019). 

Im September 2018 übermittelte Präsident Ghani einen Gesetzesvorschlag für ein neues Anti-

Korruptionsgesetz ans Parlament. Dadurch soll das im Juni 2016 per Dekret eingerichtete Anti-Corruption 

Justice Center (ACJC), eine unabhängige Korruptionsbekämpfungsbehörde, die für die strafrechtliche 

Verfolgung von Korruptionsfällen auf hoher Ebene zuständig ist, auch gesetzlich verankert werden. Im Jahr 

2018 schien die Arbeit der ACJC stillzustehen, obwohl die Zahl der Ermittler deutlich erhöht wurde (USDOS 

13.3.2019). Im April 2019 veröffentlichte das ACJC die folgende Bilanz: die Organisation verhängte Strafen 

gegen mindestens 67 hochrangige Beamte aufgrund der Beteiligung an korrupten Praktiken – darunter 16 

Generäle der Armee oder Polizei sowie sieben Stellvertreter unterschiedlicher Organisationen (TN 22.4.2019). 

Im Zeitraum 1.12.2018-1.3.2019 wurden mehr als 30 hochrangige, der Korruption beschuldigte Personen, 

strafverfolgt, wobei die Verurteilungsrate bei 94% lag. Unter den Verurteilten befanden sich vier Oberste, ein 

stellvertretender Finanzminister, ein Bürgermeister, mehrere Polizeichefs und ein Mitglied eines Provinzialrates 

(USDOD 6.2019). 

8. NGOs und Menschenrechtsaktivisten 

Die afghanische Zivilgesellschaft spielt eine wichtige Rolle, speziell in den städtischen Regionen, wo tausende 

Kultur-, Wohlfahrts- und Sportvereinigungen mit wenig Einschränkung durch Behörden tätig sind (FH 4.2.2019). 

Nationale und internationale Menschenrechtsgruppen arbeiten generell ohne Einschränkungen durch die 

Regierung (USDOS 11.3.2020; vgl. FH 4.2.2019). 

Die Zivilgesellschaft Afghanistans ist tief verwurzelt, mit traditionellen lokalen Räten namens Shuras oder Jirgas, 

die auf informeller (nicht registrierter) Basis auf Dorf- oder Stammesebene tätig sind – in der Regel um die 

Interessen einer Gemeinschaft gegenüber anderen Teilen der Gesellschaft zu vertreten. Auf nationaler 

Gesetzgebung beruhend, existieren in Afghanistan zwei Hauptkategorien von registrierten, nicht staatlichen, 

gemeinnützigen Organisationen mit Rechtspersönlichkeitsstatus: Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und 

Vereine. Registriert sind etwa 2.402 lokale NGOs und 293 internationale NGOs sowie 3.075 Vereine (ICNL 

13.4.2019). Die meisten NGOs finanzieren sich nicht durch Spenden oder Aktivitäten in Afghanistan, sondern 

sind von internationalen Geldgebern abhängig (Najimi 2018). Lokale NGOs müssen sich beim 

Wirtschaftsministerium (Ministry of Economy, MoEc) registrieren, ausländische NGOs bei MoEc und dem 

Außenministerium (Ministry of Foreign Affairs). Daneben gibt es noch zivilgesellschaftliche Organisationen 

(„civic organizations“), die sich beim Justizministerium (Ministry of Justice) registrieren müssen (Najimi 2018; 

vgl. ICNL 13.4.2019). 

NGOs untersuchen und veröffentlichen ihre Ergebnisse über Menschenrechtsfälle und Regierungsbeamte sind 

einigermaßen kooperativ und reagieren auf ihre Ansichten (USDOS 11.3.2020; vgl. FH 4.2.2019). 

Menschenrechtsaktivisten äußern sich weiterhin besorgt über Regierungsakteure, welche 

Menschenrechtsverletzungen verüben (USDOS 11.3.2020). Korruption in den Behörden und bürokratische 

Meldepflichten behindern in manchen Fällen die Aktivitäten der NGOs (FH 4.2.2019). 

90% der medizinischen Versorgung in Afghanistan werden nicht direkt vom Staat zur Verfügung gestellt, 

sondern von nationalen und internationalen NGOs, die über ein Vertragssystem beauftragt werden (AA 

2.9.2019), wie z.B. das Internationale Komitee des Roten Kreuz (ICRC), das unparteiisch jegliche Parteien im 

Konflikt behandelt. Auch operiert dieses in von Taliban kontrollierten Gebieten mit einer Sicherheitsgarantie 

und hilft, die Toten beider Seiten rückzuführen (REU 12.10.2018). Gewaltandrohung durch militante 

Gruppierungen stellt jedoch ein wesentliches Hindernis für die Tätigkeit von NGOs dar (FH 4.2.2019). In 

manchen Fällen schließen Organisationen aufgrund von Drohungen temporär ihre Kliniken in den von Taliban 

kontrollierten Gebieten (RFE/RL 19.7.2019) bzw. Ihnen wird, der Zugang zu diesen Gebieten verweigert, wie 

z.B. dem Internationalen Roten Kreuz im Herbst 2018 (REU 12.10.2018). Im Gegensatz dazu ergriffen die 

Taliban beispielsweise zum Zeitpunkt des Ausbruchs von COVID-19, in den von ihnen kontrollierten Gebieten 
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Maßnahmen, indem sie Aufklärungs- und Überwachungseinrichtungen errichteten bzw. Gesundheitsleistungen 

der Regierung in den von ihnen kontrollierten Gebieten zuließen (TNA 17.3.2020). Außerdem kündigten die 

Taliban im Kampf gegen das COVID-19-Virus ihre Bereitschaft an, mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

und internationalen Gesundheitsorganisationen zu kooperieren (KU 16.3.2020). 

Afghanische Mitarbeiter von nationalen und internationalen Hilfsorganisationen sind Ziel von Anschlägen 

regierungsfeindlicher Gruppen (AA 2.9.2019). Humanitäre Organisationen und Entwicklungsorganisationen 

müssen bei Projekten in den Distrikten die Gemeinschaften und Ältesten informieren und eine Erlaubnis 

einholen. Wenn solche Sensibilisierungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden, kann es zu Spannungen 

kommen und Organisationen sind mit Missachtung konfrontiert (BFA 13.6.2019). 

Die Taliban haben ihre eigenen Schattenbeamten, manche von ihnen arbeiten direkt mit der Regierung 

zusammen. Die Taliban sind aktiv und besuchen regelmäßig Büros der NGOs. Berichtet wurde, dass Taliban in 

Kandahar, aber auch in anderen Regionen des Landes, im Frühling 2018 anfingen, Entminungsorganisationen 

und NGOs nach einer Registrierung bei ihren eigenen NGO-Kommissionen zu fragen; auch sollten sie diese über 

die Finanzierungsdetails ihrer NGO-Projekte informieren. Manche NGO-Mitarbeiter geben an, die Vorgaben der 

Taliban seien leichter zu erfüllen, als jene von korrupten Regierungsbeamten (CBC 24.12.2018; vgl. BFA 

13.6.2019). Jedoch stellt die Tatsache, dass die Taliban sich als die legitimen Herrscher in Afghanistan 

betrachten, eine Herausforderung dar, da sie in den von ihnen kontrollierten Gebieten Steuern verlangen. 

Großteils sind es im medizinischen Bereich tätige Organisationen, welche in Gebieten unter Taliban-Einfluss 

agieren (BFA 13.6.2019). 

9. Ombudsman 

Korruption und eingeschränkte Kapazitäten schränken bei Verletzungen der Verfassungs- oder 

Menschenrechte den Zugang der Bürgerinnen und Bürger zur Justiz ein. Beschwerden gegen 

Menschenrechtsverletzungen können an die Afghan Independent Human Rights Commission (AIHRC) gemeldet 

werden, welche die Fälle nach einer Sichtung zur weiteren Bearbeitung an die Staatsanwaltschaft übermittelt. 

Einige Bürgerinnen berichten von Regierungsbeamten, die sexuelle Gefälligkeiten als Gegenleistung verlangen, 

wenn Frauen sich mit der Bitte um Dienstleistungen an Regierungseinrichtungen wenden (USDOS 11.3.2020). 

Präsident Ghani hat am 12.5.2018 eine Verordnung unterzeichnet, wonach ein unabhängiger Ombudsmann für 

Angelegenheiten des Präsidenten eingerichtet werden soll (SIGAR 5.2018). AIHRC entwickelte in Kooperation 

mit den Ministerien für Verteidigung und Inneres ein Ombudsmannprogramm, durch welches Polizeigewalt 

gemeldet werden kann (USDOD 12.2018; vgl. UNAMA 4.2019). Die Einrichtung dieses Ombudsmannprogramms 

wurde für 31.12.2018 angekündigt (SIGAR 5.2018), aber bisher noch nicht finanziert und umgesetzt (USDOD 

12.2018). 

10. Wehrdienst und Rekrutierungen durch verschiedene Akteure 

In Afghanistan gibt es keine Wehrpflicht. Das vorgeschriebene Mindestalter für die freiwillige Meldung beträgt 

18 Jahre (CIA 7.5.2019; vgl. AA 2.9.2019). Da die Tätigkeit als Soldat oder Polizist für den großen Teil der jungen 

männlichen Bevölkerung eine der wenigen Verdienstmöglichkeiten darstellt, besteht grundsätzlich kein Anlass 

für Zwangsrekrutierungen zu staatlichen Sicherheitskräften. Soldaten oder Polizisten, die ihre Truppe 

vorübergehend unerlaubt verlassen, um zu ihren Familien zurückzukehren, werden schon aufgrund ihrer sehr 

hohen Zahl nach Rückkehr zu ihrem ursprünglichen Standort wieder in die ANDSF aufgenommen (AA 2.9.2019). 

Gemäß dem afghanischen Militärstrafgesetzbuch (Afghanistan Penal Code on Military Crimes) von 2008 wird 

eine Abwesenheit von mehr als 24 Stunden als unerlaubt definiert (absent without official leave, AWOL) 

(DFJP/SEM 31.3.2017). In der Praxis werden Fälle von Desertion in Afghanistan nicht strafrechtlich verfolgt, 

insbesondere wenn die desertierten Personen innerhalb Afghanistans ausgebildet wurden (RA KBL 6.3.2019; 

vgl. DFJP/SEM 31.3.2017). Unerlaubtes Fernbleiben vom Dienst, bzw. Desertion wird gemäß Artikel 10 Anhang 

1 des Militärstrafgesetzbuchs nicht bestraft, wenn die Abwesenheit weniger als ein Jahr dauert. Eine 

Abwesenheit von mehr als einem Jahr kann mit sechs Monaten Freiheitsentzug oder einer Geldstrafe von 

20,000 AFN (ca. 237 Euro) bestraft werden (RA KBL 6.3.2019). Die permanente Desertion ist mit einer 
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Haftstrafe von zwei bis fünf Jahren bedroht. Bei Desertionen während einer Sondermission beträgt die 

maximale Haftstrafe zwischen fünf und fünfzehn Jahren (DFJP/SEM 31.3.2019). 

Für Offiziere, in deren Ausbildung der Staat mehr Ressourcen investiert hat, gelten bei unerlaubter 

Abwesenheit oder Desertion strengere Regeln. Gemäß Artikel 52 des Dienstrechts für Offiziere, Leutnante und 

Wachtmeister werden unerlaubte Abwesenheiten von weniger als 30 Tagen geringfügig bestraft, 

beispielsweise durch Lohnabzug oder andere Disziplinierungsmaßnahmen. Eine unerlaubte Abwesenheit von 

mehr als 30 Tagen wird gemäß dieser Bestimmung strafrechtlich verfolgt (RA KBL 6.3.2019). So müssen 

Offiziere, die zur Ausbildung ins Ausland entsandt wurden und dort verbleiben, mit Strafmaßnahmen rechnen. 

Die Bestimmungen sehen Kompensationszahlungen nach der Rückkehr oder durch einen Bürgen vor (RA KBL 

6.3.2019). 

Fahnenflucht kann gemäß Gesetz mit bis zu fünf Jahren Haft, in besonders schweren Fällen mit bis zu 15 Jahren 

Haft bestraft werden. Dem Auswärtigen Amt sind keine Fälle bekannt, in denen es zu einer strafrechtlichen 

Verurteilung oder disziplinarischen Maßnahmen allein wegen Fahnenflucht gekommen ist (AA 2.9.2019). Im 

Jahr 2016 wurde ein Soldat wegen Desertion in erster Instanz zu fünfzehn Jahren Haft verurteilt; Berichten 

zufolge wurde dies zu einem Medienfall, was u.a. auf die Seltenheit solcher Verurteilungen hinweist und auf 

die Absicht schließen lässt, ein Exempel zu statuieren (DFJP/SEM 31.3.2017). 

10.1. Rekrutierung durch regierungsfeindliche Gruppierungen  

UNAMA dokumentierte glaubwürdige Vorwürfe über die Rekrutierung von 23 Buben durch 

regierungsfeindliche Gruppen (darunter pakistanische Taliban, afghanische Taliban und IS) im ersten Halbjahr 

2018. In einzelnen Fällen wurden Kinder insbesondere in den südlichen Provinzen als Selbstmordattentäter, 

menschliche Schutzschilde oder Bombenleger eingesetzt (USDOS 13.3.2019) Obwohl die Taliban eine interne 

Richtlinie haben, keine Kinder zu rekrutieren, gibt es Hinweise auf Kinderrekrutierungen, insbesondere 

postpubertärer Buben (EASO 6.2018). Die Taliban wenden, laut Berichten von NGOs und UN, Täuschung, 

Geldzusagen, falsche religiöse Zusammenhänge oder Zwang an, um Kinder zu Selbstmordattentaten zu 

bewegen (USDOS 13.3.2019; vgl. EASO 6.2018, DAI/CNRR 10.2016), teilweise werden die Kinder zum Training 

nach Pakistan gebracht (EASO 6.2018). 

 

Taliban 

Es besteht relativer Konsens darüber, wie die Rekrutierung für die Streitkräfte der Taliban erfolgt: sie läuft 

hauptsächlich über bestehende traditionelle Netzwerke und organisierte Aktivitäten im Zusammenhang mit 

religiösen Institutionen. Layha, der Verhaltenskodex der Taliban enthält einige Bestimmungen über 

verschiedene Formen der Einladung sowie Bestimmungen, wie sich die Kader verhalten sollen, um Menschen 

zu gewinnen und Sympathien aufzubauen. Eines der Sonderkomitees der Quetta Schura ist für die Rekrutierung 

verantwortlich (LI 29.6.2017). 

In Gebieten, in denen regierungsfeindliche Gruppen Kontrolle ausüben, gibt es eine Vielzahl an Methoden, um 

Kämpfer zu rekrutieren, darunter auch solche, die auf Zwang basieren (DAI/CNRR 10.2016), wobei der Begriff 

Zwangsrekrutierung von Quellen unterschiedlich interpretiert und Informationen zur Rekrutierung 

unterschiedlich kategorisiert werden (LI 29.6.2017). Landinfo versteht Zwang im Zusammenhang mit 

Rekrutierung dahingehend, dass jemand, der sich einer Mobilisierung widersetzt, speziellen 

Zwangsmaßnahmen und Übergriffen (zumeist körperlicher Bestrafung) durch den Rekrutierer ausgesetzt ist. 

Die Zwangsmaßnahmen können auch andere schwerwiegende Maßnahmen beinhalten und gegen Dritte, 

beispielsweise Familienmitglieder, gerichtet sein. Auch wenn jemand keinen Drohungen oder körperlichen 

Übergriffen ausgesetzt ist, können Faktoren wie Armut, kulturelle Gegebenheiten und Ausgrenzung die 
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Unterscheidung zwischen freiwilliger und zwangsweiser Beteiligung zum Verschwimmen bringen (LI 29.6.2017). 

Die Taliban haben keinen Mangel an freiwilligen Rekruten und machen nur in Ausnahmefällen von 

Zwangsrekrutierung Gebrauch. Druck und Zwang, den Taliban beizutreten, sind jedoch nicht immer gewalttätig 

(EASO 6.2018). 

Sympathisanten der Taliban sind Einzelpersonen und Gruppen, vielfach junge, desillusionierte Männer, deren 

Motive der Wunsch nach Rache und Heldentum gepaart mit religiösen und wirtschaftlichen Gründen sind. Sie 

fühlen sich nicht zwingend den zentralen Werten der Taliban verpflichtet. Die meisten haben das Vertrauen in 

das Staatsbildungsprojekt verloren und glauben nicht länger, dass es möglich ist, ein sicheres und stabiles 

Afghanistan zu schaffen. Viele schließen sich den Aufständischen aus Angst oder Frustration über die Übergriffe 

auf die Zivilbevölkerung an. Armut, Hoffnungslosigkeit und fehlende Zukunftsperspektiven sind die 

wesentlichen Erklärungsgründe (LI 29.6.2017). 

Vor einigen Jahren waren Mittel wie Pamphlete, DVDs und Zeitschriften bis hin zu Radio, Telefon und web-

basierter Verbreitung wichtige Instrumente des Propagandaapparats. Internet und soziale Medien wie Twitter, 

Blogs und Facebook haben sich in den letzten Jahren zu sehr wichtigen Foren und Kanälen für die Verbreitung 

der Botschaft dieser Bewegung entwickelt, sie dienen auch als Instrument für die Anwerbung. Über die sozialen 

Medien können die Taliban mit Sympathisanten und potentiellen Rekruten Kontakt aufnehmen. Die Taliban 

haben verstanden, dass ohne soziale Medien kein Krieg gewonnen werden kann. Sie haben ein umfangreiches 

Kommunikations-und Mediennetzwerk für Propaganda und Rekrutierung aufgebaut. Zusätzlich unternehmen 

die Taliban persönlich und direkt Versuche, die Menschen von ihrer Ideologie und Weltanschauung zu 

überzeugen, damit sie die Bewegung unterstützen. Ein Gutteil dieser Aktivitäten läuft über religiöse Netzwerke 

(LI 29.6.2017). 

Die Entscheidung, Rekruten zu mobilisieren, wird von den Familienoberhäuptern, Stammesältesten und 

Gemeindevorstehern getroffen. Dadurch wird dies nicht als Zwangsrekrutierung wahrgenommen, da die 

Entscheidungen der Anführer als legitim und akzeptabel gesehen werden. Personen, die sich dem widersetzen, 

gehen ein Risiko ein, dass sie oder ihre Familien bestraft oder getötet werden (DAI/CNRR 10.2016; vgl. EASO 

6.2018), wenngleich die Taliban nachsichtiger als der ISKP seien und lokale Entscheidungen eher akzeptieren 

würden (TST 22.8.2019). 

Quellen haben bestätigt, dass es in Gebieten, die von den Taliban kontrolliert werden oder in denen die Taliban 

stark präsent sind, de facto unmöglich ist, offenen Widerstand gegen die Bewegung zu leisten. Die örtlichen 

Gemeinschaften haben sich der Lokalverwaltung durch die Taliban zu fügen. Oppositionelle sehen sich 

gezwungen, sich äußerst bedeckt zu halten oder das Gebiet zu verlassen. Die Gruppe der Stammesältesten ist 

gezielten Tötungen ausgesetzt. Landinfo vermutet, dass dies vor allem regierungsfreundliche Stammesälteste 

betrifft, die gegen die Taliban oder andere aufständische Gruppen sind (LI 27.6.2017). Eine Quelle verweist hier 

auf Berichte von Übergriffen auf Stämme oder Gemeinschaften, die den Taliban Unterstützung und die 

Versorgung mit Kämpfern verweigert haben. Gleichzeitig sind die militärischen Einheiten der Taliban in den 

Gebieten, in welchen sie operieren, von der Unterstützung durch die Bevölkerung abhängig. Mehrere 

Gesprächspartner von Landinfo, einschließlich einer NGO, die in Taliban-kontrollierten Gebieten arbeitet, 

meinen, dass die Taliban im Gegensatz zu früher heute vermehrt auf die Wünsche und Bedürfnisse der 

Gemeinschaften Rücksicht nehmen. Bei einem Angriff oder drohenden Angriff auf eine örtliche Gemeinschaft 

müssen Kämpfer vor Ort mobilisiert werden. In einem solchen Fall mag es schwierig sein, sich zu entziehen. Die 

erweiterte Familie kann einer Quelle zufolge allerdings auch eine Zahlung leisten, anstatt Rekruten zu stellen. 

Diese Praktiken implizieren, dass es die ärmsten Familien sind, die Kämpfer stellen, da sie keine Mittel haben, 



- 37 - 

um sich freizukaufen. Es ist bekannt, dass – wenn Familienmitglieder in den Sicherheitskräften dienen – die 

Familie möglicherweise unter Druck steht, die betreffende Person zu einem Seitenwechsel zu bewegen. Der 

Grund dafür liegt in der Strategie der Taliban, Personen mit militärischem Hintergrund anzuwerben, die 

Waffen, Uniformen und Wissen über den Feind einbringen. Es kann aber auch Personen treffen, die über 

Knowhow und Qualifikationen verfügen, die die Taliban im Gefechtsfeld benötigen, etwa für die Reparatur von 

Waffen (LI 29.6.2017). 

Islamischer Staat (IS) 

Lokale Ältere, die in den Grenzprovinzen Kunar und Nangarhar leben, berichten von ISKP Kräften, die nach wie 

vor die Bewohner in Dörfern unter ihrer Kontrolle terrorisieren und Buben zwangsrekrutieren, sowie Mädchen 

vom Schulbesuch abhalten (WP 20.8.2019; vgl. TST 21.8.2019). Von Kunar wurde berichtet, dass auch Männer 

zwangsrekrutiert und jene getötet wurden, die dies verweigert hätten (TST 22.8.2019). 

In Gebieten unter Kontrolle des IS wird Druck auf die Gemeinden ausgeübt, den IS voll zu unterstützen (EASO 

6.2018). 

Andere Gruppierungen 

Auch schiitische Organisationen rekrutieren unter Afghanen, wie z.B. die Fatemiyoun Division, eine 

Kampftruppe, die vorwiegend aus afghanischen schiitischen Hazara besteht. Die Rekrutierung erfolgt durch die 

Iranischen Revolutionsgarden im Iran unter der afghanischen Flüchtlingspopulation; die Rekruten werden nach 

der Ausbildung zum Kampf nach Syrien geschickt. Es gibt Berichte, dass sich in einem Hazara-Viertel im Westen 

Kabuls ein Rekrutierungszentrum der Fatemiyoun befindet. Es werden auch Jugendliche ab 14 Jahren rekrutiert 

(DW 5.5.2018). 

11. Allgemeine Menschenrechtslage 

Im Bereich der Menschenrechte hat Afghanistan unter schwierigen Umständen Fortschritte gemacht. 

Inzwischen ist eine selbstbewusste neue Generation von Afghaninnen und Afghanen herangewachsen, die sich 

politisch, kulturell und sozial engagiert und der Zivilgesellschaft eine stärkere Stimme verleiht. Diese 

Fortschritte erreichen aber nach wie vor nicht alle Landesteile und sind außerhalb der Städte auch gegen 

willkürliche Entscheidungen von Amtsträgern und Richtern sowie Einflussnahme örtlicher Machteliten nur 

schwer durchzusetzen. Außerdem wurde Afghanistan für den Zeitraum 2018-2020 erstmals zum Mitglied des 

Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen gewählt (AA 2.9.2019). Die Menschenrechte haben in Afghanistan 

eine klare gesetzliche Grundlage. Die 2004 verabschiedete afghanische Verfassung enthält einen umfassenden 

Grundrechtekatalog (AA 2.9.2019; vgl. MPI 27.1.2004). Darüber hinaus hat Afghanistan die meisten der 

einschlägigen völkerrechtlichen Verträge – zum Teil mit Vorbehalten – unterzeichnet und/oder ratifiziert. Die 

afghanische Regierung ist jedoch nicht in der Lage, die Menschenrechte vollumfänglich umzusetzen und zu 

gewährleisten (AA 2.9.2019). 

Korruption und begrenzte Kapazitäten schränken in Anliegen von Verfassungs- und 

Menschenrechtsverletzungen den Zugang der Bürger zu Justiz ein (USDOS 11.3.2020). In der Praxis werden 

politische Rechte und Bürgerrechte durch Gewalt, Korruption, Nepotismus und fehlerbehaftete Wahlen 

eingeschränkt (FH 4.2.2019). Bürger können Beschwerden über Menschenrechtsverletzungen bei der 

Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) einreichen, die dann glaubwürdige Beschwerden 

prüft und zur weiteren Untersuchung und Verfolgung an die Staatsanwaltschaft weiterleitet. Die gemäß 

Verfassung eingesetzte AIHRC bekämpft Menschenrechtsverletzungen. Sie erhält nur minimale staatliche 

Mittel und stützt sich fast ausschließlich auf internationale Geldgeber. Innerhalb der Wolesi Jirga beschäftigen 

sich drei Arbeitsgruppen mit Menschenrechtsverletzungen: der Ausschuss für Geschlechterfragen, 

Zivilgesellschaft und Menschenrechte; das Komitee für Drogenbekämpfung, Rauschmittel und ethischen 

Missbrauch sowie der Jusitz-, Verwaltungsreform- und Antikorruptionsausschuss (USDOS 11.3.2020). 
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Menschenrechtsverteidiger werden sowohl von staatlichen, als auch nichtstaatlichen Akteuren angegriffen; sie 

werden bedroht, eingeschüchtert, festgenommen und getötet.  Maßnahmen, um Menschenrechtsverteidiger 

zu schützen waren zum einen inadäquat, zum anderen wurden Misshandlungen gegen selbige selten 

untersucht (AI 30.1.2020). Die weitverbreitete Missachtung der Rechtsstaatlichkeit sowie die Straflosigkeit für 

Amtsträger, die Menschenrechte verletzen, stellen ernsthafte Probleme dar. Zu den bedeutendsten 

Menschenrechtsproblemen zählen außergerichtliche Tötungen, Verschwindenlassen, Folter, willkürliche 

Verhaftungen und Inhaftierungen, Unterdrückung von Kritik an Amtsträgern durch strafrechtliche Verfolgung 

von Kritikern im Rahmen der Verleumdungs-Gesetzgebung, Korruption, fehlende Rechenschaftspflicht und 

Ermittlungen in Fällen von Gewalt gegen Frauen, sexueller Missbrauch von Kindern durch Sicherheitskräfte, 

Gewalt durch Sicherheitskräfte gegen Mitglieder der LGBTI-Gemeinschaft sowie Gewalt gegen Journalisten 

(USDOS 11.3.2020). 

Mit Unterstützung der United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) und des Office of the High 

Commissioner for Human Rights (OHCHR) arbeitet die afghanische Regierung an der Förderung von 

Rechtsstaatlichkeit, der Rechte von Frauen, Kindern, Binnenflüchtlingen und Flüchtlingen sowie 

Rechenschaftspflicht (UNHRC 21.2.2018). Im Dezember 2018 würdigte UNAMA die Fortschritte Afghanistans 

auf dem Gebiet der Menschenrechte, insbesondere unter den Herausforderungen des laufenden bewaffneten 

Konfliktes und der fragilen Sicherheitslage. Die UN arbeitet weiterhin eng mit Afghanistan zusammen, um ein 

Justizsystem zu schaffen, das die Gesetzesreformen, die Verfassungsrechte der Frauen und die Unterbindung 

von Gewalt gegen Frauen voll umsetzen kann (UNAMA 10.12.2018). 

12. Meinungs- und Pressefreiheit 

Die Presse- und Meinungsfreiheit ist in Artikel 34 der afghanischen Verfassung verankert (MPI 27.1.2004; vgl. 

USDOS 11.3.2020). Die Freiheiten sind in einem Maß verwirklicht, das grundsätzlich im regionalen Vergleich 

positiv hervorsticht (AA 2.9.2019), wenngleich diese von staatlicher Seite manchmal eingeschränkt werden 

(USDOS 11.3.2020). Afghanistan rangiert im World Press Freedom Index 2019 auf Platz 121 von 180 

untersuchten Staaten; dies stellt eine Verschlechterung von zwei Plätzen im Vergleich zum Vorjahr dar (RSF 

2019). 

Afghanistan hat einen lebhaften Mediensektor mit zahlreichen Druckmedien sowie Radio- und Fernsehkanälen, 

die insgesamt ein großes Spektrum an Meinungen – in der Regel unzensiert – darstellen. Es existieren 

unabhängige, privatwirtschaftliche Medienunternehmen sowie ein staatlicher Rundfunk und Medien-Sender, 

hinter denen spezifische politische Interessen stehen (FH 4.2.2019). In den vergangenen Jahren hat die 

afghanische Medienlandschaft unregelmäßige Entwicklungen erfahren. Während der Boomjahre 2007 bis 2012 

sind mehr Medien entstanden als der afghanische Markt erhalten kann. Nur die größten Sender und die Kanäle 

lokaler Mäzene können dem wirtschaftlichen Druck standhalten (AA 2.9.2019). Einem Regierungsbericht 

zufolge, existieren mehr als 100 Fernsehsender, 284 Radiosender und etwas mehr als 400 Zeitungen und 

Zeitschriften (F24 21.5.2019; vgl. AA 2.9.2019). 

Sicherheitserwägungen, eine konservative Medienpolitik und religiöse Forderungen schränken die 

Medienfreiheit ein. Zugleich übernehmen afghanische Medienvertreter zunehmend politische Verantwortung 

und gehen bewusst Risiken ein, um Missstände anzuprangern (AA 2.9.2019). Print- und Online-Medien 

unabhängige Zeitschriften, Newsletter, Zeitungen und Websites veröffentlichen auch weiterhin und kritisieren 

die Regierung offen (USDOS 11.3.2020). 

Die Regierung unterstützt öffentlich die Medienfreiheit und arbeitet mit Initiativen zusammen, um 

Sicherheitsbedrohungen für die Medien entgegenzuwirken. Unabhängige Medien sind aktiv und äußern eine 

Vielzahl von Ansichten (USDOS 11.3.2020). Das Transparenzgesetz wurde im Laufe des Jahres 2018 geändert 

und erhielt hohe Bewertungen von Transparency International (USDOS 13.3.2019). Die Durchsetzung bleibt 

inkonsistent und die Medien berichten, dass die Regierung die Anforderungen an das Gesetz nicht erfüllt. 

Regierungsbeamte schränken oft den Zugang der Medien zu Regierungsinformationen ein oder ignorieren 

Anfragen. Journalisten beklagen sich über Beamte, die sich auf nationale Interessen berufen, um der 

Informationspflicht nicht nachkommen zu müssen (USDOS 11.3.2020). 
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Es gibt Bedenken, dass Gewalt und Instabilität die Sicherheit der Journalisten gefährden könnten. Das Afghan 

Journalist Safety Committee (AJSC) berichtete von drei Journalist/innen, die in den ersten sechs Monaten des 

Jahres 2019 getötet wurden. Außerdem wurden 45 Vorfälle von Gewalt gegen Journalisten registriert; dies 

beinhaltete Tötungen, Misshandlung und Erniedrigung, Einschüchterung und Inhaftierung von Journalist/innen. 

Dies bedeutete einen Rückgang von 50% gegenüber dem ersten Halbjahr 2018 (USDOS 11.3.2020). 

Es existieren Berichte, wonach staatliche Behörden zeitweise Druck, Verordnungen und Drohungen einsetzen, 

um Kritiker zum Schweigen zu bringen. Die regelmäßige Kritik an der Zentralregierung verläuft allgemein frei 

von Einschränkungen. Beanstandungen an der Provinzregierung in Gebieten, wo lokale Beamte und 

Machtträger erheblichen Einfluss und Autorität haben, werden stärker eingeschränkt. Dies betrifft sowohl 

Privatpersonen als auch journalistisch tätige Personen. Bestimmte politische und ethnische Gruppierungen, 

inklusive derjenigen, die von ehemaligen Mudschahedin-Anführern geleitet werden, besitzen zahlreiche 

Mediensender und kontrollieren die Inhalte auf Provinzebene. In einigen Provinzen ist die Medienpräsenz 

eingeschränkt (USDOS 11.3.2020). 

Das Massenmediengesetz und das Strafgesetzbuch sehen Gefängnis- und Geldstrafen für Verleumdung vor. 

Manchmal benutzen staatliche Behörden das Diffamierungsverbot als Vorwand, um Kritik an 

Regierungsbeamten zu unterdrücken (USDOS 11.3.2020). 

Aufgrund der hohen Analphabetismusrate bevorzugen die meisten Bürger Fernsehen und Radio gegenüber 

Print- oder Online-Medien (USDOS 11.3.2020; vgl. F24 21.5.2019). Ein größerer Prozentsatz der Bevölkerung – 

auch in abgelegenen Provinzen – hatte Zugang zu Radio (USDOS 11.3.2020). Kriegsherren, Politiker, Taliban-

Sympathisanten und Regierungsvertreter werden in Fernsehdebatten, Radiosendungen und in sozialen Medien 

offen herausgefordert (F24 21.5.2019). Wie weit die Medienfreiheit in Afghanistan gekommen ist, zeigt 

beispielsweise eine kürzlich im Fernsehen übertragene Nachrichtendebatte, in der traumatisierte Zivilisten 

zumindest versuchen können, mächtige Männer zur Rechenschaft zu ziehen – live vor der Kamera. Von dieser 

Möglichkeit machte eine Zivilistin Gebrauch, als sie vor dem „Schlächter von Kabul“ - Gulbuddin Hekmatyar – 

stand und ihn fragte, ob er sich für seine mutmaßlichen Kriegsverbrechen entschuldigen möchte (F24 

21.5.2019). 

Journalisten berichten über Gewaltandrohungen und Belästigungen wegen des innerstaatlichen Konfliktes 

durch Politiker, Sicherheitsbeamte und andere Machthaber. Beamte und Privatpersonen setzen 

Gewaltandrohungen ein, um unabhängige und oppositionsnahe Journalisten einzuschüchtern, insbesondere 

solche, die über Straflosigkeit, Kriminalität und Korruption durch lokale Machthaber berichten. Auch die 

Taliban greifen weiterhin Medienorganisationen an. Einige Reporter vermeiden Kritik an Aufständischen und 

bestimmten Nachbarländern aus Angst vor einer Vergeltung durch die Taliban. In unsicheren Gegenden 

nötigen aufständische Gruppierungen Mediengesellschaften zu Beschränkungen bei der Ausstrahlung von 

Ankündigungen der Sicherheitskräfte, Unterhaltungsprogrammen, Musik und von Aussagen von Frauen 

(USDOS 11.3.2020). 

Internet und Mobiltelefonie 

Eine schnelle Verbreitung von Mobiltelefonen, Internet und sozialen Medien hat vielen Bürgern einen besseren 

Zugang zu unterschiedlichen Ansichten und Informationen ermöglicht (USDOS 11.3.2020). 

Der Zugang zum Internet wird von staatlicher Seite nicht eingeschränkt und es gibt keine Berichte zu 

Überwachung privater Online-Kommunikation ohne rechtliche Genehmigung (USDOS 11.3.2020). Das 

Ministerium für Telekommunikation und Informationstechnologie verlautbarte eine Reduktion der 

Internetpreise um 30%, beginnend mit dem Sonnenjahr 1398 (März 2019) (Wadsam 10.3.2019). Die 

Internetnutzung bleibt aufgrund hoher Preise, fehlender lokaler Inhalte und des Analphabetismus relativ gering 

(USDOS 11.3.2020). 

Medien und Aktivisten nutzen routinemäßig soziale Medien, um über politische Entwicklungen zu diskutieren; 

beispielsweise ist Facebook in städtischen Gebieten weit verbreitet. Die Taliban nutzten das Internet und die 

sozialen Medien, um ihre Botschaften zu verbreiten (USDOS 11.3.2020). Internetseiten mit nach afghanischem 

Verständnis unmoralischen oder pornografischen Inhalten sind gesperrt. Darunter fallen tatsächlich 
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pornografische Seiten ebenso wie Webangebote für homo-, bi-, inter- oder transsexuelle User und 

Kennenlernportale bis hin zu Verkaufsseiten mit Alkoholangebot (AA 2.9.2019). 

Im Laufe des Jahres gab es viele Berichte über Versuche der Taliban, den Zugang zu Informationen 

einzuschränken, oft durch die Zerstörung oder Abschaltung von Telekommunikationsantennen und anderen 

Geräten (USDOS 11.3.2020). 

Mit Stand 2016 war GSM-Netz in Kabul und allen 34 Provinzen verfügbar. Förderungen für den ländlichen 

Raum haben die Netzabdeckung in abgelegenen Gebieten verbessert und 85% der Bevölkerung leben in 

Gebieten, die vom GSM-Netz abgedeckt sind (Export.gov 17.4.2016). 

In Gebieten unter Talibankontrolle werden den Mobilfunkanbietern Vorgaben gemacht, wann das Netzwerk 

zur Verfügung gestellt werden darf; häufig müssen die Netze nach Einbruch der Dunkelheit abgeschaltet 

werden (ODI 21.6.2018). Die Mobilfunkbetreiber kommen den Anweisungen in der Regel nach, da in den 

vergangenen Jahren teure Infrastruktur zerstört und Ingenieure und Angestellte angegriffen und getötet 

wurden, wenn Anweisungen der Aufständischen nicht befolgt worden sind (AN 21.4.2018). Der regierungsnahe 

Mobiltelefonanbieter Salam ist in den von Taliban kontrollierten Gebieten gesperrt. Die Taliban kontrollieren 

Handys nach Salam-SIM-Karten. Sollte man mit einer solchen SIM-Karte erwischt werden, wird die Karte 

wahrscheinlich zerstört und deren Besitzer geschlagen (ODI 21.6.2018). 

 

13. Versammlungsfreiheit 

Die afghanische Verfassung garantiert das Recht auf Versammlungsfreiheit (Artikel 36) (MPI 27.1.2004; vgl. FH 

4.2.2019). Im Allgemeinen respektiert die Regierung das Recht der Bürgerinnen und Bürger, friedlich zu 

demonstrieren (USDOS 11.3.2020; vgl. AA 2.9.2019). In der Praxis gibt es jedoch - von Region zu Region 

unterschiedlich – einige Einschränkungen (FH 4.2.2019; vgl. USDOS 11.3.2020). Es gibt regelmäßig genehmigte 

sowie spontane Demonstrationen, v.a. gegen soziale Missstände, die schlechte Sicherheitslage oder auch für 

die Gewährleistung von Frauenrechten (AA 2.9.2019). Im Jänner 2018 stimmte das Parlament gegen ein 

Präsidialdekret, das der Polizei weitreichende Befugnisse zum Unterbinden von Demonstrationen gegeben 

hätte (FH 4.2.2019; vgl. AI 22.2.2018; USDOS 11.3.2020). 

Trotz erheblicher Anstrengungen ist die Regierung nicht immer in der Lage, die Sicherheit der Teilnehmer zu 

gewährleisten (AA 2.9.2019). So kam es bei größeren Demonstrationen wiederholt zu tödlichen Zwischenfällen 

(AA 2.9.2019; vgl. FH 4.2.2019). Manchmal schießt die Polizei mit scharfer Munition, um Demonstrationen zu 

zerstreuen (FH 4.2.2019; vgl. USDOS 11.3.2020). Im Laufe des Jahres 2018 fanden zahlreiche öffentliche 

Versammlungen und Proteste statt. Der „Helmand Peace March“, eine Friedenskundgebung in Lashkargah im 

März 2018 hat zahlreiche Friedensdemonstrationen in mindestens 16 anderen Provinzen inspiriert, die 

weitgehend friedlich abliefen (USDOS 13.3.2019; vgl. AA 31.5.2018). An diesen Demonstrationen nahmen 

sowohl Männer, als auch Frauen teil (TD 27.2.2019). Dies war das erste Mal in der Geschichte Afghanistans, 

dass Frauen in dieser sehr konservativen Gesellschaft in mehreren Provinzen eine Kampagne für das Ende des 

Konflikts gestartet haben (LACU 4.2.2019). 

14. Todesstrafe 

Die Todesstrafe ist in der Verfassung und im Strafgesetzbuch für besonders schwerwiegende Delikte 

vorgesehen (AA 2.9.2019). Das neue Strafgesetzbuch, das am 15.2.2018 in Kraft getreten ist, hat die Anzahl der 

mit Todesstrafe bedrohten Verbrechen von 54 auf 14 Delikte reduziert (AI 10.4.2019). Vorgesehen ist die 

Todesstrafe für Delikte wie Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Angriff gegen 

den Staat, Mord und Zündung von Sprengladungen, Entführungen bzw. Straßenraub mit tödlicher Folge, 

Gruppenvergewaltigung von Frauen u.a. (MoJ 15.5.2017: Art. 170). Die Todesstrafe wird vom zuständigen 

Gericht ausgesprochen und vom Präsidenten genehmigt (MoJ 15.5.2017: Art. 169). Sie wird durch Erhängen 

ausgeführt (AI 10.4.2019; vgl. AA 2.9.2019). Unter dem Einfluss der Scharia hingegen droht die Todesstrafe 

auch bei anderen Delikten (z.B. Blasphemie, Apostasie, Ehebruch sog. „Zina“, Straßenraub). In der afghanischen 

Bevölkerung trifft diese Form der Bestrafung und Abschreckung auf eine tief verwurzelte Unterstützung. Dies 
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liegt nicht zuletzt auch an einem als korrupt und unzuverlässig geltenden Gefängnissystem und der Tatsache, 

dass Verurteilte durch Zahlungen freikommen können (AA 2.9.2019). 

Obwohl Präsident Ghani sich zwischenzeitlich positiv zu einem möglichen Moratorium zur Todesstrafe 

geäußert hat und Gesetzesvorhaben auf dem Weg sind, welche eine Umwandlung der Todesstrafe in eine 

lebenslange Freiheitsstrafe vorsehen, ist davon auszugehen, dass weiterhin Todesurteile vollstreckt werden 

(AA 2.9.2019). Im Jahr 2018 wurden in Afghanistan drei Menschen hingerichtet (AI 10.4.2019; vgl. AA 2.9.2019). 

Alle wurden am 28.1.2018 wegen Entführung und Mord an einem Kind exekutiert. Zahlen zu eventuellen 

weiteren Exekutionen liegen jedoch nicht vor (AI 10.4.2019). . Zu Jahresende 2018 befanden sich mindestens 

343 Personen im Todestrakt (AI 10.4.2019; vgl. AA 2.9.2019). Im Jahr 2018 wurden in Afghanistan 44 

Todesurteile umgewandelt und 50 zum Tode Verurteilte aufgrund der Vergebung durch die Opferfamilien 

begnadigt. Es gibt eine Initiative der Regierung, alle Todesurteile neu zu untersuchen (AI 10.4.2019). 

15. Religionsfreiheit 

Etwa 99% der afghanischen Bevölkerung sind Muslime. Die Sunniten werden auf 80 bis 89,7% und die Schiiten 

auf 10 bis 19% der Gesamtbevölkerung geschätzt (CIA 30.4.2019; vgl. AA 2.9.2019). Andere 

Glaubensgemeinschaften wie die der Sikhs, Hindus, Baha´i und Christen machen weniger als ein Prozent der 

Bevölkerung aus (AA 2.9.2019; vgl. CIA 30.4.2019, USDOS 21.6.2019); in Kabul lebt auch weiterhin der einzige 

jüdische Mann in Afghanistan (UP 16.8.2019; vgl. BBC 11.4.2019). Laut Verfassung ist der Islam die 

Staatsreligion Afghanistans. Anhänger anderer Religionen sind frei, ihren Glauben im Rahmen der gesetzlichen 

Vorschriften auszuüben (USDOS 21.6.2019; vgl. FH 4.2.2019, MPI 2004). Die Abkehr vom Islam gilt als 

Apostasie, die nach der Scharia strafbewehrt ist (USODS 21.6.2019; vgl. AA 9.11.2016). Im Laufe des 

Untersuchungsjahres 2018 gab es keine Berichte über staatliche Verfolgungen aufgrund von Blasphemie oder 

Apostasie (USDOS 21.6.2019). Auch im Berichtszeitraum davor gab es keine Berichte zur staatlichen 

Strafverfolgung von Apostasie und Blasphemie (USDOS 29.5.2018). 

Konvertiten vom Islam zu anderen Religionen berichteten, dass sie weiterhin vor Bestrafung durch Regierung 

sowie Repressalien durch Familie und Gesellschaft fürchteten. Das Gesetz verbietet die Produktion und 

Veröffentlichung von Werken, die gegen die Prinzipien des Islam oder gegen andere Religionen verstoßen 

(USDOS 21.6.2019). Das neue Strafgesetzbuch 2017, welches im Februar 2018 in Kraft getreten ist (USDOS 

21.6.2019; vgl. ICRC o.D.), sieht Strafen für verbale und körperliche Angriffe auf Anhänger jedweder Religion 

und Strafen für Beleidigungen oder Verzerrungen gegen den Islam vor (USDOS 21.6.2019). 

Das Zivil- und Strafrecht basiert auf der Verfassung; laut dieser müssen Gerichte die verfassungsrechtlichen 

Bestimmungen sowie das Gesetz bei ihren Entscheidungen berücksichtigen. In Fällen, in denen weder die 

Verfassung noch das Straf- oder Zivilgesetzbuch einen bestimmten Rahmen vorgeben, können Gerichte laut 

Verfassung die sunnitische Rechtsprechung der hanafitischen Rechtsschule innerhalb des durch die Verfassung 

vorgegeben Rahmens anwenden, um Gerechtigkeit zu erlangen. Die Verfassung erlaubt es den Gerichten auch, 

das schiitische Recht in jenen Fällen anzuwenden, in denen schiitische Personen beteiligt sind. Nicht-Muslime 

dürfen in Angelegenheiten, die die Scharia-Rechtsprechung erfordern, nicht aussagen. Die Verfassung erwähnt 

keine eigenen Gesetze für Nicht-Muslime (USDOS 21.6.2019). 

Die Religionsfreiheit hat sich seit 2001 zwar verbessert, jedoch wird diese noch immer durch Gewalt und 

Drangsalierung gegenüber religiösen Minderheiten und reformerischen Muslimen behindert (FH 4.2.2019; vgl. 

USDOS 21.6.2019). 

Wegen konservativer sozialer Einstellungen und Intoleranz sowie der Unfähigkeit oder Unwilligkeit der 

Sicherheitskräfte, individuelle Freiheiten zu verteidigen, sind Personen, die mutmaßlich gegen religiöse und 

soziale Normen verstoßen, vulnerabel für Misshandlung (FH 4.2.2019). Mitglieder der Taliban und des 

Islamischen Staates (IS) töten und verfolgen weiterhin Mitglieder religiöser Minderheiten aufgrund ihres 

Glaubens oder ihrer Beziehungen zur Regierung (USDOS 21.6.2019; vgl. FH 4.2.2019). Da Religion und Ethnie 

oft eng miteinander verbunden sind, ist es schwierig, einen Vorfall ausschließlich durch die religiöse 

Zugehörigkeit zu begründen (USDOS 21.6.2019). 
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Ein Muslim darf eine nicht-muslimische Frau heiraten, aber die Frau muss konvertieren, sofern sie nicht 

Anhängerin einer anderen abrahamitischen Religion (Christentum oder Judentum) ist. Einer Muslima ist es 

nicht erlaubt, einen nicht-muslimischen Mann zu heiraten. Konvertiten vom Islam riskieren die Annullierung 

ihrer Ehe (USDOS 21.6.2019). Ehen zwischen zwei Nicht-Muslimen sind gültig (USE o.D.). Die nationalen 

Identitätsausweise beinhalten Informationen über das Religionsbekenntnis. Das Bekenntnis zum Islam wird für 

den Erwerb der Staatsbürgerschaft nicht benötigt. Religiöse Gemeinschaften sind gesetzlich nicht dazu 

verpflichtet, sich registrieren zu lassen (USDOS 21.6.2019). 

Laut Verfassung soll der Staat einen einheitlichen Lehrplan, der auf den Bestimmungen des Islam basiert, 

gestalten und umsetzen; auch sollen Religionskurse auf Grundlage der islamischen Strömungen innerhalb des 

Landes entwickelt werden. Der nationale Bildungsplan enthält Inhalte, die für Schulen entwickelt wurden, in 

denen die Mehrheiten entweder schiitisch oder sunnitisch sind; ebenso konzentrieren sich die Schulbücher auf 

gewaltfreie islamische Bestimmungen und Prinzipien. Der Bildungsplan beinhaltet Islamkurse, nicht aber Kurse 

für andere Religionen. Für Nicht-Muslime an öffentlichen Schulen ist es nicht erforderlich, am Islamunterricht 

teilzunehmen (USDOS 21.6.2019). 

16.1. Schiiten 

Der Anteil schiitischer Muslime an der Bevölkerung wird auf 10 bis 19% geschätzt (CIA 30.4.2019; vgl. AA 

2.9.2019). Zuverlässige Zahlen zur Größe der schiitischen Gemeinschaft sind nicht verfügbar und werden vom 

Statistikamt nicht erfasst. Gemäß Gemeindeleitern sind die Schiiten Afghanistans mehrheitlich Jafari-Schiiten 

(Zwölfer-Schiiten), 90% von ihnen gehören zur ethnischen Gruppe der Hazara. Unter den Schiiten gibt es auch 

Ismailiten (USDOS 21.6.2019). 

Auseinandersetzungen zwischen Sunniten und Schiiten sind in Afghanistan selten (AA 2.9.2019). Beobachtern 

zufolge ist die Diskriminierung der schiitischen Minderheit durch die sunnitische Mehrheit zurückgegangen; 

dennoch existieren Berichte zu lokalen Diskriminierungsfällen. Gemäß Zahlen von UNAMA gab es im Jahr 2018 

19 Fälle konfessionell motivierter Gewalt gegen Schiiten, bei denen 223 Menschen getötet und 524 Menschen 

verletzt wurden; ein zahlenmäßiger Anstieg der zivilen Opfer um 34% (USDOS 21.6.2019). In den Jahren 2016, 

2017 und 2018 wurden durch den Islamischen Staat (IS) und die Taliban 51 terroristischen Angriffe auf 

Glaubensstätten und religiöse Anführer der Schiiten bzw. Hazara durchgeführt (FH 4.2.2019; vgl. USDOS 

21.6.2019, CRS 1.5.2019). 

Die politische Repräsentation und die Beteiligung an den nationalen Institutionen seitens der traditionell 

marginalisierten schiitischen Minderheit, der hauptsächlich ethnische Hazara angehören, ist seit 2001 

gestiegen (FH 4.2.2019). Obwohl einige schiitische Muslime höhere Regierungsposten bekleiden, behaupten 

Mitglieder der schiitischen Minderheit, dass die Anzahl dieser Stellen die demografischen Verhältnisse des 

Landes nicht reflektiert. Vertreter der Sunniten hingegen geben an, dass Schiiten im Vergleich zur 

Bevölkerungszahl in den Behörden überrepräsentiert seien. Einige Mitglieder der ismailitischen Gemeinschaft 

beanstanden die vermeintliche Vorenthaltung von politischen Posten; wenngleich vier Parlamentssitze für 

Ismailiten reserviert sind (USDOS 21.6.2019). 

Im Ulema-Rat, der nationalen Versammlung von Religionsgelehrten, die u. a. dem Präsidenten in der 

Festlegung neuer Gesetze und Rechtsprechung beisteht, beträgt die Quote der schiitischen Muslime 25 bis 30% 

(AB 7.6.2017; vgl. USIP 14.6.2018, AA 2.9.2019). Des Weiteren tagen regelmäßig rechtliche, konstitutionelle 

und menschenrechtliche Kommissionen, welche aus Mitgliedern der sunnitischen und schiitischen 

Gemeinschaften bestehen und von der Regierung unterstützt werden, um die interkonfessionelle Schlichtung 

zu fördern (USDOS 21.6.2019).   

Das afghanische Ministry of Hajj and Religious Affairs (MOHRA) erlaubt sowohl Sunniten als auch Schiiten 

Pilgerfahrten zu unternehmen (USDOS 21.6.2019). 

16.2. Christentum und Konversionen zum Christentum 

Nichtmuslimische Gruppierungen wie Sikhs, Baha‘i, Hindus und Christen machen ca. 0,3% der Bevölkerung aus. 

Genaue Angaben zur Größe der christlichen Gemeinschaft sind nicht vorhanden (USDOS 21.6.2019). USDOS 

schätzte im Jahresbericht zur Religionsfreiheit 2009 die Größe der geheimen christlichen Gemeinschaft auf 500 
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bis 8.000 Personen (USDOS 26.10.2009). Religiöse Freiheit für Christen in Afghanistan existiert; gemäß der 

afghanischen Verfassung ist es Gläubigen erlaubt, ihre Religion in Afghanistan im Rahmen der Gesetze frei 

auszuüben. Dennoch gibt es unterschiedliche Interpretationen zu religiöser Freiheit, da konvertierte Christen 

im Gegensatz zu originären Christen vielen Einschränkungen ausgesetzt sind. Religiöse Freiheit beinhaltet nicht 

die Konversion (RA KBL 1.6.2017). 

Tausende ausländische Christen und einige wenige Afghanen, die originäre Christen und nicht vom Islam 

konvertiert sind, werden normal und fair behandelt. Es gibt kleine Unterschiede zwischen Stadt und Land. In 

den ländlichen Gesellschaften ist man tendenziell feindseliger (RA KBL 1.6.2017). 

Afghanische Christen sind in den meisten Fällen vom Islam zum Christentum konvertiert. Neben der drohenden 

strafrechtlichen Verfolgung werden Konvertiten in der Gesellschaft ausgegrenzt und zum Teil angegriffen (AA 

2.9.2019). Bei der Konversion vom Islam zum Christentum wird in erster Linie nicht das Christentum als 

problematisch gesehen, sondern die Abkehr vom und der Austritt aus dem Islam (LIFOS 21.12.2017). Laut 

islamischer Rechtsprechung soll jeder Konvertit drei Tage Zeit bekommen, um seinen Konfessionswechsel zu 

widerrufen. Sollte es zu keinem Widerruf kommen, gilt Enthauptung als angemessene Strafe für Männer, 

während Frauen mit lebenslanger Haft bedroht werden. Ein Richter kann eine mildere Strafe verhängen, wenn 

Zweifel an der Apostasie bestehen. Auch kann die Regierung das Eigentum des/der Abtrünnigen konfiszieren 

und dessen/deren Erbrecht einschränken (USDOS 21.6.2019). 

Konvertiten vom Islam zum Christentum werden von der Gesellschaft nicht gut behandelt, weswegen sie sich 

meist nicht öffentlich bekennen. Zur Zahl der Konvertiten gibt es keine Statistik.  In den meisten Fällen 

versuchen die Behörden Konvertiten gegen die schlechte Behandlung durch die Gesellschaft zu unterstützen, 

zumindest um potenzielles Chaos und Misshandlung zu vermeiden (RA KBL 1.6.2019). 

Für christliche Afghanen gibt es keine Möglichkeit der Religionsausübung außerhalb des häuslichen Rahmens 

(AA 2.9.2019; vgl. USCIRF 4.2018, USDOS 21.6.2019), da es keine öffentlich zugänglichen Kirchen im Land gibt 

(USDOS 21.6.2019; vgl. AA 2.9.2019). Einzelne christliche Andachtsstätten befinden sich in ausländischen 

Militärbasen. Die einzige legale christliche Kirche im Land befindet sich am Gelände der italienischen Botschaft 

in Kabul (WA 11.12.2018; vgl. AA 2.9.2019). Die afghanischen Behörden erlaubten die Errichtung dieser 

katholischen Kapelle unter der Bedingung, dass sie ausschließlich ausländischen Christen diene und jegliche 

Missionierung vermieden werde (KatM KBL 8.11.2017). 

Gemäß hanafitischer Rechtsprechung ist Missionierung illegal; Christen berichten, die öffentliche Meinung 

stehe ihnen und der Missionierung weiterhin feindselig gegenüber. Es gibt keine Berichte zu staatlicher 

Verfolgung aufgrund von Apostasie oder Blasphemie (USDOS 21.6.2019). 

Beobachtern zufolge hegen muslimische Ortsansässige den Verdacht, Entwicklungsprojekte würden das 

Christentum verbreiten und missionieren (USDOS 21.6.2019). Ein christliches Krankenhaus ist seit 2005 in Kabul 

aktiv (CURE 8.2018); bei einem Angriff durch einen Mitarbeiter des eigenen Wachdienstes wurden im Jahr 2014 

drei ausländische Ärzte dieses Krankenhauses getötet (NYP 24.4.2014). Auch gibt es in Kabul den Verein „Pro 

Bambini di Kabul“, der aus Mitgliedern verschiedener christlicher Orden besteht. Dieser betreibt eine Schule 

für Kinder mit Behinderung (PBdK o.D.; vgl. AF 4.1.2019). 

16.5. Apostasie, Blasphemie, Konversion 

Glaubensfreiheit, die auch eine freie Religionswahl beinhaltet, gilt in Afghanistan de facto nur eingeschränkt. 

Die Abkehr vom Islam (Apostasie) wird nach der Scharia als Verbrechen betrachtet, auf das die Todesstrafe 

steht (AA 2.9.2019). 

Jeder Konvertit soll laut islamischer Rechtsprechung drei Tage Zeit bekommen, um seinen Konfessionswechsel 

zu widerrufen. Sollte es zu keinem Widerruf kommen, gilt Enthauptung als angemessene Strafe für Männer, 

während Frauen mit lebenslanger Haft bedroht werden. Ein Richter kann eine mildere Strafe verhängen, wenn 

Zweifel an der Apostasie bestehen. Auch kann die Regierung das Eigentum des/der Abtrünnigen konfiszieren 

und dessen/deren Erbrecht einschränken. Des Weiteren ist gemäß hanafitischer Rechtsprechung Missionierung 

illegal. Dasselbe gilt für Blasphemie, die in der hanafitischen Rechtsprechung unter die Kapitalverbrechen fällt 
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(USDOS 21.6.2019) und auch nach dem neuen Strafgesetzbuch unter der Bezeichnung „religionsbeleidigende 

Verbrechen“ verboten ist (MoJ 15.5.2017: Art. 323). 

Es gibt keine Berichte über die Verhängung der Todesstrafe aufgrund von Apostasie (AA 2.9.2019); auch auf 

höchster Ebene scheint die afghanische Regierung kein Interesse zu haben, negative Reaktionen oder Druck 

hervorzurufen – weder vom konservativen Teil der afghanischen Gesellschaft, noch von den liberalen 

internationalen Kräften, die solche Fälle verfolgt haben (LIFOS 21.12.2017; vgl. USDOS 21.6.2019) und auch zur 

Strafverfolgung von Blasphemie existieren keine Berichte (USDOS 21.6.2019). 

Es kann jedoch einzelne Lokalpolitiker geben, die streng gegen mutmaßliche Apostaten vorgehen und es kann 

auch im Interesse einzelner Politiker sein, Fälle von Konversion oder Blasphemie für ihre eigenen Ziele 

auszunutzen (LIFOS 21.12.2017). 

Gefahr bis hin zur Ermordung droht Konvertiten hingegen oft aus dem familiären oder nachbarschaftlichen 

Umfeld (AA 2.9.2019). Die afghanische Gesellschaft hat generell eine sehr geringe Toleranz gegenüber 

Menschen, die als den Islam beleidigend oder zurückweisend wahrgenommen werden (LIFOS 21.12.2017; vgl. 

FH 4.2.2019). Obwohl es auch säkulare Bevölkerungsgruppen gibt, sind Personen, die der Apostasie beschuldigt 

werden, Reaktionen von Familie, Gemeinschaften oder in einzelnen Gebieten von Aufständischen ausgesetzt, 

aber eher nicht von staatlichen Akteuren (LIFOS 21.12.2017). Wegen konservativer sozialer Einstellungen und 

Intoleranz sowie der Unfähigkeit oder Unwilligkeit der Sicherheitskräfte, individuelle Freiheiten zu verteidigen, 

sind Personen, die mutmaßlich gegen religiöse und soziale Normen verstoßen, vulnerabel für Misshandlung (FH 

4.2.2019). 

Abtrünnige haben Zugang zu staatlichen Leistungen; es existiert kein Gesetz, Präzedenzfall oder Gewohnheiten, 

die Leistungen für Abtrünnige durch den Staat aufheben oder einschränken. Sofern sie nicht verurteilt und frei 

sind, können sie Leistungen der Behörden in Anspruch nehmen (RA KBL 1.6.2017). 

16. Relevante ethnische Minderheiten 

In Afghanistan leben laut Schätzungen zwischen 32 und 35 Millionen Menschen (CIA 30.4.2019; vgl. CSO 2019). 

Zuverlässige statistische Angaben zu den Ethnien Afghanistans und zu den verschiedenen Sprachen existieren 

nicht (BFA 7.2016; vgl. CIA 30.4.2019). Schätzungen zufolge, sind: 40 bis 42% Pashtunen, 27 bis 30% 

Tadschiken, 9 bis 10% Hazara, 9% Usbeken, ca. 4% Aimaken, 3% Turkmenen und 2% Belutschen. Weiters leben 

in Afghanistan eine große Zahl an kleinen und kleinsten Völkern und Stämmen, die Sprachen aus 

unterschiedlichsten Sprachfamilien sprechen (GIZ 4.2019; vgl. CIA 2012, AA 2.9.2019). 

Artikel 4 der Verfassung Afghanistans besagt: „Die Nation Afghanistans besteht aus den Völkerschaften der 

Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, Belutschen, Paschai, Nuristani, Aimaq, Araber, Kirgisen, 

Qizilbasch, Gojar, Brahui und anderen Völkerschaften. Das Wort ‚Afghane‘ wird für jeden Staatsbürger der 

Nation Afghanistans verwendet“ (BFA 7.2016). Die afghanische Verfassung schützt sämtliche ethnischen 

Minderheiten. Neben den offiziellen Landessprachen Dari und Paschtu wird in der Verfassung (Artikel 16) sechs 

weiteren Sprachen ein offizieller Status in jenen Gebieten eingeräumt, wo die Mehrheit der Bevölkerung (auch) 

eine dieser Sprachen spricht: Usbekisch, Turkmenisch, Belutschisch, Pashai, Nuristani und Pamiri (AA 2.9.2019). 

Es gibt keine Hinweise, dass bestimmte soziale Gruppen ausgeschlossen werden. Keine Gesetze verhindern die 

Teilnahme der Minderheiten am politischen Leben. Nichtsdestotrotz, beschweren sich unterschiedliche 

ethnische Gruppen, keinen Zugang zu staatlicher Anstellung in Provinzen zu haben, in denen sie eine 

Minderheit darstellen (USDOS 11.3.2020). 

Der Gleichheitsgrundsatz ist in der afghanischen Verfassung rechtlich verankert, wird allerdings in der 

gesellschaftlichen Praxis immer wieder konterkariert. Soziale Diskriminierung und Ausgrenzung anderer 

ethnischer Gruppen und Religionen im Alltag besteht fort und wird nicht zuverlässig durch staatliche 

Gegenmaßnahmen verhindert (AA 2.9.2019). Ethnische Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen 

resultierten weiterhin in Konflikten und Tötungen (USDOS 11.3.2020). 

17.3. Hazara 
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Die schiitische Minderheit der Hazara macht etwa 9 bis 10% der Bevölkerung aus (GIZ 4.2019; vgl. CIA 2012). 

Die Hazara besiedelten traditionell das Bergland in Zentralafghanistan, das sich zwischen Kabul im Osten und 

Herat im Westen erstreckt; der Hazaradjat [zentrales Hochland] umfasst die Provinzen Bamyan, Ghazni, 

Daikundi und den Westen der Provinz (Maidan) Wardak sowie Teile der Provinzen Ghor, Uruzgan, Parwan, 

Samangan, Baghlan, Balkh, Badghis, und Sar-e Pul. Jahrzehntelange Kriege und schwierige Lebensbedingungen 

haben viele Hazara aus ihrer Heimatregion in die afghanischen Städte, insbesondere nach Kabul, getrieben 

(BFA 7.2016). 

Die Stadt Kabul ist in den letzten Jahrzehnten rasant gewachsen und ethnisch gesehen vielfältig. 

Neuankömmlinge aus den Provinzen tendieren dazu, sich in Gegenden niederzulassen, wo sie ein gewisses Maß 

an Unterstützung ihrer Gemeinschaft erwarten können (sofern sie solche Kontakte haben) oder sich in jenem 

Stadtteil niederzulassen, der für sie am praktischen sie ist, da viele von ihnen – zumindest anfangs – regelmäßig 

zurück in ihre Heimatprovinzen pendeln. Die Auswirkungen neuer Bewohner auf die Stadt sind schwer zu 

evaluieren. Bewohner der zentralen Stadtbereiche neigen zu öfteren Wohnortwechseln, um näher bei ihrer 

Arbeitsstätte zu wohnen oder um wirtschaftlichen Möglichkeiten und sicherheitsrelevanten Trends zu folgen. 

Diese ständigen Wohnortwechsel haben einen störenden Effekt auf soziale Netzwerke, was sich oftmals in der 

Beschwerde bemerkbar macht „man kenne seine Nachbarn nicht mehr“ (AAN 19.3.2019).  Viele Hazara leben 

unter anderem in Stadtvierteln im Westen der Stadt, insbesondere in Kart-e Se, Dasht-e Barchi sowie in den 

Stadtteilen Kart-e Chahar, Deh Buri, Afshar und Kart-e Mamurin (AAN 19.3.2019). 

Wichtige Merkmale der ethnischen Identität der Hazara sind ihr ethnisch-asiatisches Erscheinungsbild (BFA 

7.2016). Ethnische Hazara sind mehrheitlich Zwölfer-Schiiten (BFA 7.2016; vgl. MRG o.D.c), auch bekannt als 

Jafari Schiiten (USDOS 21.6.2019). Eine Minderheit der Hazara, die vor allem im nordöstlichen Teil des 

Hazaradjat lebt, ist ismailitisch (BFA 7.2016). Ismailische Muslime, die vor allem, aber nicht ausschließlich, 

Hazara sind (GS 21.8.2012), leben hauptsächlich in Kabul sowie den zentralen und nördlichen Provinzen 

Afghanistans (USDOS 21.6.2019). 

Die Lage der Hazara, die während der Taliban-Herrschaft besonders verfolgt waren, hat sich grundsätzlich 

verbessert (AA 2.9.2019; vgl. FH 4.2.2019) und Hazara bekleiden inzwischen auch prominente Stellen in der 

Regierung und im öffentlichen Leben, sind jedoch in der öffentlichen Verwaltung nach wie vor 

unterrepräsentiert (AA 2.9.2019). Hazara werden am Arbeitsmarkt diskriminiert. Soziale Diskriminierung gegen 

schiitische Hazara, basierend auf Klasse, Ethnie oder religiösen Ansichten, finden ihre Fortsetzung in Erpressung 

(illegale Steuern), Zwangsrekrutierung, Zwangsarbeit, physischer Misshandlung und Inhaftierung (USDOS 

11.3.2020). Nichtsdestotrotz, genießt die traditionell marginalisierte schiitische muslimische Minderheit, zu der 

die meisten ethnischen Hazara gehören, seit 2001 eine zunehmende politische Repräsentation und Beteiligung 

an nationalen Institutionen (FH 4.2.2019; vgl. WP 21.3.2018). 

Die Hazara-Gemeinschaft/Gesellschaft ist traditionell strukturiert und basiert auf der Kernfamilie bzw. dem 

Klan (BFA 7.2016; vgl. MRG o.D.c). Sollte der haushaltsvorstehende Mann versterben, wird die Witwe 

Haushaltsvorständin, bis der älteste Sohn volljährig ist (MRG o.D.c). Es bestehen keine sozialen und politischen 

Stammesstrukturen (BFA 7.2016). 

Hazara neigen sowohl in ihren sozialen, als auch politischen Ansichten dazu, liberal zu sein, was im Gegensatz 

zu den Ansichten sunnitischer Militanter steht (WP 21.3.2018). Berichten zufolge halten Angriffe durch den 

ISKP und andere aufständische Gruppierungen auf spezifische religiöse und ethno-religiöse Gruppen – inklusive 

der schiitischen Hazara – an (USDOS 21.6.2019). 

Im Laufe des Jahres 2109 setzte der ISKP Angriffe gegen schiitische, vorwiegend aus der Hazara 

Gemeinschaften, fort. Beispielsweise griff der ISKP einen Hochzeitssaal in einem vorwiegend schiitischen 

Hazara-Viertel in Kabul an; dabei wurden 91 Personen getötet, darunter 15 Kinder und weitere 143 Personen 

verletzt wurden. Zwar waren unter den Getöteten auch Hazara, die meisten Opfer waren Nicht-Hazara-Schiiten 

und Sunniten. Der ISKP nannte ein sektiererisches Motiv für den Angriff (USDOS 11.3.20209). Das von 

schiitischen Hazara bewohnte Gebiet Dasht-e Barchi in Westkabul ist immer wieder Ziel von Angriffen. Die 

Regierung hat Pläne zur Verstärkung der Präsenz der afghanischen Sicherheitskräfte verlautbart (USDOS 
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21.6.2019). Angriffe werden auch als Vergeltung gegen mutmaßliche schiitische Unterstützung der iranischen 

Aktivitäten in Syrien durchgeführt (MEI 10.2018; vgl. WP 21.3.2018). 

In Randgebieten des Hazaradjat kommt es immer wieder zu Spannungen und teilweise gewaltsamen 

Auseinandersetzungen zwischen Nomaden und sesshaften Landwirten, oftmals Hazara (AREU 1.2018). 

Die Hazara sind im nationalen Durchschnitt mit etwa 10% in der Afghan National Army und der Afghan National 

Police repräsentiert (BI 29.9.2017). NGOs berichten, dass Polizeibeamte, die der Hazara-Gemeinschaft 

angehören, öfter als andere Ethnien in unsicheren Gebieten eingesetzt werden oder im Innenministerium an 

symbolische Positionen ohne Kompetenzen befördert werden (USDOS 13.3.2019). 

17. Bewegungsfreiheit 

Das Gesetz garantiert interne Bewegungsfreiheit, Auslandsreisen, Emigration und Rückkehr. Die Regierung 

respektierte diese Rechte im Allgemeinen (USDOS 11.3.2020) [Anm.: siehe dazu auch Artikel 39 der 

afghanischen Verfassung (MPI 27.1.2004; vgl. FH 4.2.2019)]. Afghanen dürfen sich formell im Land frei 

bewegen und niederlassen. Als zentrale Hürde für die Bewegungsfreiheit werden Sicherheitsbedenken 

genannt. Besonders betroffen ist das Reisen auf dem Landweg (AA 2.9.2019). Dazu beigetragen hat ein Anstieg 

von illegalen Kontrollpunkten und Überfällen auf Überlandstraßen (AA 2.9.2019; vgl. USDOS 11.3.2020, FH 

4.2.2019). In bestimmten Gebieten machen Gewalt durch Aufständische, Landminen und improvisierte 

Sprengfallen (IEDs) das Reisen besonders gefährlich, speziell in der Nacht (FH 4.2.2019). Auch schränken 

gesellschaftliche Sitten die Bewegungsfreiheit von Frauen ohne männliche Begleitung ein (AA 2.9.2019; vgl. 

USDOS 11.3.2020). 

Die Ausweichmöglichkeiten für diskriminierte, bedrohte oder verfolgte Personen hängen maßgeblich vom Grad 

ihrer sozialen Verwurzelung, ihrer Ethnie und ihrer finanziellen Lage ab. Die sozialen Netzwerke vor Ort und 

deren Auffangmöglichkeiten spielen eine zentrale Rolle für den Aufbau einer Existenz und die Sicherheit am 

neuen Aufenthaltsort. Für eine Unterstützung seitens der Familie kommt es auch darauf an, welche politische 

und religiöse Überzeugung den jeweiligen Heimatort dominiert. Für Frauen ist es kaum möglich, ohne familiäre 

Einbindung in andere Regionen auszuweichen. Durch die hohe soziale Kontrolle ist gerade im ländlichen Raum 

keine, aber auch in den Städten kaum Anonymität zu erwarten (AA 2.9.2019). 

Bewohner der zentralen Stadtbereiche neigen zu häufigerem Wohnortwechsel, um näher bei ihrer 

Arbeitsstätte zu wohnen oder um wirtschaftlichen Möglichkeiten und sicherheitsrelevanten Trends zu folgen. 

Diese ständigen Wohnortwechsel haben einen störenden Effekt auf soziale Netzwerke, was sich oftmals in der 

Beschwerde bemerkbar macht „man kenne seine Nachbarn nicht mehr“ (AAN 19.3.2019). 

Auch in größeren Städten erfolgt in der Regel eine Ansiedlung innerhalb von ethnisch geprägten Netzwerken 

und Wohnbezirken. Die Absorptionsfähigkeit der genutzten Ausweichmöglichkeiten, vor allem im Umfeld 

größerer Städte, ist durch die hohe Zahl der Binnenvertriebenen und der Rückkehrer aus dem Iran und Pakistan 

bereits stark in Anspruch genommen. Dies schlägt sich sowohl in einem Anstieg der Lebenshaltungskosten als 

auch in einem erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt nieder (AA 2.9.2019). 

Es gibt internationale Flughäfen in Kabul, Herat, Kandahar und Mazar-e Sharif, bedeutende Flughäfen, für den 

Inlandsverkehr außerdem in Ghazni, Nangharhar, Khost, Kunduz und Helmand sowie eine Vielzahl an 

regionalen und lokalen Flugplätzen. Es gibt keinen öffentlichen Schienenpersonenverkehr (AA 2.9.2019). 

Meldewesen 

Afghanistan hat kein zentrales Bevölkerungsregister, ebenso wenig „gelbe Seiten” oder Datenbanken mit 

Telefonnummerneinträgen (EASO 2.2018; vgl. BFA 13.6.2019). Auch muss sich ein Neuankömmling bei Ankunft 

nicht in dem neuen Ort registrieren. Die Gemeinschafts- bzw. Bezirksältesten führen kein 

Personenstandsregister, die Regierung registriert jedoch Rückkehrer (BFA 13.6.2019). Durch die hohe soziale 

Kontrolle ist gerade im ländlichen Raum keine, aber auch in den Städten kaum Anonymität zu erwarten (AA 

2.9.2019). 

18. IDPs und Flüchtlinge 
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Im Jahresverlauf 2019 verstärkten sich Migrationsbewegungen innerhalb des Landes aufgrund des bewaffneten 

Konfliktes und einer historischen Dürre. UNHCR berichtet für den Zeitraum 1.1.-6.11.2019 380.289 Personen, 

die aufgrund des bewaffneten Konfliktes zu Binnenvertriebenen (IDPs, internally displaced persons) wurden 

(USDOS 11.3.2020). Mit Stand 29.3.2020 wurden 52.700 Menschen aufgrund des Konflikts zu IDPs – dafür 

waren landesweite Kämpfe zwischen nichtstaatlichen Akteuren und den nationalen afghanischen 

Sicherheitskräften verantwortlich (UNOCHA 29.3.2020). 

Die meisten IDPs stammen aus unsicheren ländlichen Ortschaften und kleinen Städten und suchen nach relativ 

besseren Sicherheitsbedingungen sowie Regierungsdienstleistungen in größeren Gemeinden und Städten 

innerhalb derselben Provinz. In allen 34 Provinzen werden IDPs aufgenommen (USDOS 11.3.2020). 

Die Mehrheit der Binnenflüchtlinge lebt, ähnlich wie Rückkehrer aus Pakistan und Iran, in Flüchtlingslagern, 

angemieteten Unterkünften oder bei Gastfamilien. Die Bedingungen sind prekär. Der Zugang zu 

Gesundheitsversorgung, Bildung und wirtschaftlicher Teilhabe ist stark eingeschränkt. Der hohe 

Konkurrenzdruck führt oft zu Konflikten. Ein Großteil der Binnenflüchtlinge ist auf humanitäre Hilfe angewiesen 

(AA 2.9.2019). 

Der begrenzte Zugang zu humanitären Hilfeleistungen führt zu Verzögerungen bei der Identifizierung, 

Einschätzung und zeitnahen Unterstützung von Binnenvertriebenen. Diesen fehlt weiterhin Zugang zu 

grundlegendem Schutz, einschließlich der persönlichen und physischen Sicherheit sowie Unterkunft (USDOS 

11.3.2020). 

IDPs sind in den Möglichkeiten eingeschränkt, ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Oft kommt es nach der 

ersten Binnenvertreibung zu einer weiteren Binnenwanderung (USDOS 11.3.2020). Mehr als 80% der 

Binnenvertriebenen benötigen Nahrungsmittelhilfe (USAID 30.4.2018). Vor allem binnenvertriebene Familien 

mit einem weiblichen Haushaltsvorstand haben oft Schwierigkeiten, grundlegende Dienstleistungen zu 

erhalten, weil sie keine Identitätsdokumente besitzen (USDOS 11.3.2020). 

Die afghanische Regierung kooperiert mit dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR), 

IOM und anderen humanitären Organisationen, um IDPs, Flüchtlingen, Rückkehrern und anderen betroffenen 

Personen Schutz und Unterstützung zu bieten. Die Unterstützungsfähigkeit der afghanischen Regierung 

bezüglich vulnerabler Personen – inklusive Rückkehrern aus Pakistan und Iran – ist beschränkt und auf die Hilfe 

durch die internationale Gemeinschaft angewiesen. 

Dürre und Überschwemmungen 

Der Jahresbericht 2018 des Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) nennt eine Zahl von rund 371.000 

neuen IDPs aufgrund der Dürre in Afghanistan im Jahr 2018 (IDMC 5.2019). Durch die Dürre wurden in der 

ersten Hälfte des Jahres 2018 mehr als 260.000 Menschen aus den Provinzen Badghis, Daikundi, Herat und 

Ghor zu IDPs (UNOCHA 20.1.2018), zahlreiche Menschen verließen auch ihre Heimatprovinzen Jawzjan und 

Farah (BFA 13.6.2019). Die meisten von ihnen kamen in Lager in den Städten Herat oder Qala-e-Naw (Badghis). 

Die Lager werden täglich mit Wasser und Lebensmitteln beliefert und es werden Zelte, Notunterkünfte, 

Hygiene-, Gesundheits- und Nahrungsdienste zur Verfügung gestellt (UNOCHA 20.1.2018). Im Jahr 2018 sind im 

Westen Afghanistans aufgrund der Dürre ca. 19 Siedlungen für Binnenvertriebene entstanden, der Großteil 

davon ca. 20-25 km von Herat-Stadt entfernt. Vertriebene Personen siedelten sich hauptsächlich in 

Stadtrandgebieten an, um sich in der Stadt Zugang zu Dienstleistungen (die in den Siedlungen, welche 

grundsätzlich auf leeren Feldern entstanden, nicht vorhanden sind) und dem Arbeitsmarkt zu verschaffen. In 

der Stadt kam es zu Demonstrationen von Bewohnern, welche die Binnenvertriebenen bezichtigten, ihnen die 

Arbeitsplätze wegzunehmen. Das gestiegene Angebot an billigen Arbeitskräften drückte den Tageslohn von 6-8 

USD auf 2-3 USD (BFA 13.6.2019). 

Flüchtlinge in Afghanistan 

Die afghanische Regierung hat noch keinen Entwurf für ein nationales Flüchtlings- oder Asylgesetz 

verabschiedet. Die Regierung arbeitet mit UNHCR, der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und 

anderen humanitären Organisationen zusammen, um Binnenvertriebenen, Flüchtlingen, rückkehrenden 

Flüchtlingen und anderen Betroffenen Schutz und Hilfe zu gewähren. Auch registriert und koordiniert UNHCR 
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den Schutz von ca. 500 Flüchtlingen in Städten. Afghanistan beherbergt etwa 76.000 pakistanische Flüchtlinge, 

die 2014 aus Pakistan geflohen sind; UNHCR registrierte etwa 41.000 Flüchtlinge in der Provinz Khost und 

verifizierte mehr als 35.000 Flüchtlinge in der Provinz Paktika (USDOS 11.3.2020; vgl. UNHCR 25.2.2019). 

19. Grundversorgung 

Afghanistan ist nach wie vor eines der ärmsten Länder der Welt (AA 2.9.2019; AF 2018). Trotz Unterstützung 

der internationalen Gemeinschaft, erheblicher Anstrengungen der afghanischen Regierung und kontinuierlicher 

Fortschritte belegte Afghanistan 2018 lediglich Platz 168 von 189 des Human Development Index. Die 

Armutsrate hat sich laut Weltbank von 38% (2011) auf 55% (2016) verschlechtert. Dabei bleibt das Gefälle 

zwischen urbanen Zentren und ländlichen Gebieten Afghanistans eklatant: Außerhalb der Hauptstadt Kabul 

und der Provinzhauptstädte gibt es vielerorts nur unzureichende Infrastruktur für Energie, Trinkwasser und 

Transport (AA 2.9.2019). 

Die afghanische Wirtschaft ist stark von internationalen Hilfsgeldern abhängig. Das Budget zur 

Entwicklungshilfe und Teile des operativen Budgets stammen aus internationalen Hilfsgeldern (AF 2018; vgl. 

WB 7.2019). Jedoch konnte die afghanische Regierung seit der Fiskalkrise des Jahres 2014 ihre Einnahmen 

deutlich steigern (USIP 15.8.2019; vgl. WB 7.2019). 

Die afghanische Wirtschaft stützt sich hauptsächlich auf den informellen Sektor (einschließlich illegaler 

Aktivitäten), der 80 bis 90 % der gesamten Wirtschaftstätigkeit ausmacht und weitgehend das tatsächliche 

Einkommen der afghanischen Haushalte bestimmt (ILO 5.2012; vgl. ACCORD 7.12.2018). Lebensgrundlage für 

rund 80% der Bevölkerung ist die Landwirtschaft (FAO 2018; vgl. Haider/Kumar 2018), wobei der 

landwirtschaftliche Sektor gemäß Prognosen der Weltbank im Jahr 2019 einen Anteil von 18,7% am 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) hat (Industrie: 24,1%, tertiärer Sektor: 53,1%; WB 7.2019). Das BIP Afghanistans 

betrug im Jahr 2018 19,36 Mrd. US-Dollar (WB o.D.). Die Inflation lag im Jahr 2018 durchschnittlich bei 0,6% 

und wird für 2019 auf 3,1% prognostiziert (WB 7.2019). 

Afghanistan erlebte von 2007 bis 2012 ein beispielloses Wirtschaftswachstum. Während die Gewinne dieses 

Wachstums stark konzentriert waren, kam es in diesem Zeitraum zu Fortschritten in den Bereichen Gesundheit 

und Bildung. Seit 2014 verzeichnet die afghanische Wirtschaft ein langsames Wachstum (im Zeitraum 2014-

2017 durchschnittlich 2,3%, 2003-2013: 9%) was mit dem Rückzug der internationalen Sicherheitskräfte, der 

damit einhergehenden Kürzung der internationalen Zuschüsse und einer sich verschlechternden 

Sicherheitslage in Verbindung gebracht wird (WB 8.2018). Im Jahr 2018 betrug die Wachstumsrate 1,8%. Das 

langsame Wachstum wird auf zwei Faktoren zurückgeführt: einerseits hatte die schwere Dürre im Jahr 2018 

negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft, andererseits verringerte sich das Vertrauen der Unternehmer 

und Investoren. Es wird erwartet, dass sich das Real-BIP in der ersten Hälfte des Jahres 2019 vor allem aufgrund 

der sich entspannenden Situation hinsichtlich der Dürre und einer sich verbessernden landwirtschaftlichen 

Produktion erhöht (WB 7.2019). 

Arbeitsmarkt 

Schätzungen zufolge sind 44% der Bevölkerung unter 15 Jahren und 54% zwischen 15 und 64 Jahren alt (ILO 

2.4.2018). Am Arbeitsmarkt müssten jährlich geschätzte 400.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, um 

Neuankömmlinge in den Arbeitsmarkt integrieren zu können (BFA 4.2018). Somit treten jedes Jahr sehr viele 

junge Afghanen in den Arbeitsmarkt ein, während die Beschäftigungsmöglichkeiten aufgrund unzureichender 

Entwicklungsressourcen und mangelnder Sicherheit nicht mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten 

können (WB 8.2018). In Anbetracht von fehlendem Wirtschaftswachstum und eingeschränktem Budget für 

öffentliche Ausgaben, stellt dies eine gewaltige Herausforderung dar. Letzten Schätzungen zufolge sind 1,9 

Millionen Afghan/innen arbeitslos – Frauen und Jugendliche haben am meisten mit dieser Jobkrise zu kämpfen. 

Jugendarbeitslosigkeit ist ein komplexes Phänomen mit starken Unterschieden im städtischen und ländlichen 

Bereich. Schätzungen zufolge sind 877.000 Jugendliche arbeitslos; zwei Drittel von ihnen sind junge Männer 

(ca. 500.000) (BFA 4.2018; vgl. CSO 2018). 
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Der afghanische Arbeitsmarkt ist durch eine starke Dominanz des Agrarsektors, eine Unterrepräsentation von 

Frauen und relativ wenigen Möglichkeiten für junge Menschen gekennzeichnet. Es gibt einen großen Anteil an 

Selbständigen und mithelfenden Familienangehörigen, was auf das hohe Maß an Informalität des 

Arbeitsmarktes hinweist, welches mit der Bedeutung des Agrarsektors in der Wirtschaft einhergeht (CSO 

8.6.2017). Im Rahmen einer Befragung an 15.012 Personen, gaben rund 36% der befragten Erwerbstätigen 

gaben an, in der Landwirtschaft tätig zu sein (AF 2018). 

Fähigkeiten, die sich Rückkehrer/innen im Ausland angeeignet haben, können eine wichtige Rolle bei der 

Arbeitsplatzsuche spielen. Bei der Arbeitssuche spielen persönliche Kontakte eine wichtige Rolle. Eine Quelle 

betont jedoch die Wichtigkeit von Netzwerken, ohne die es nicht möglich sei, einen Job zu finden. (BFA 4.2018). 

Bei Ausschreibung einer Stelle in einem Unternehmen gibt es in der Regel eine sehr hohe Anzahl an 

Bewerbungen und durch persönliche Kontakte und Empfehlungen wird mitunter Einfluss und Druck auf den 

Arbeitgeber ausgeübt (BFA 13.6.2019). Eine im Jahr 2012 von der ILO durchgeführte Studie über die 

Beschäftigungsverhältnisse in Afghanistan bestätigt, dass Arbeitgeber persönliche Beziehungen und Netzwerke 

höher bewerten als formelle Qualifikationen. Analysen der norwegischen COI-Einheit Landinfo zufolge, gibt es 

keine Hinweise darüber, dass sich die Situation seit 2012 geändert hätte (BFA 4.2018). 

In Afghanistan existiert keine finanzielle oder sonstige Unterstützung bei Arbeitslosigkeit. Lediglich beratende 

Unterstützung wird vom Ministerium für Arbeit und Soziale Belange (MoLSAMD) und der NGO ACBAR 

angeboten; dabei soll der persönliche Lebenslauf zur Beratung mitgebracht werden. Auch Rückkehrende haben 

dazu Zugang – als Voraussetzung gilt hierfür die afghanische Staatsbürgerschaft. Für das Anmeldeverfahren 

sind das Ministerium für Arbeit und Soziale Belange und die NGO ACBAR zuständig; Rückkehrende sollten auch 

hier ihren Lebenslauf an eine der Organisationen weiterleiten, woraufhin sie informiert werden, inwiefern 

Arbeitsmöglichkeiten zum Bewerbungszeitpunkt zur Verfügung stehen. Unter Leitung des Bildungsministeriums 

bieten staatliche Schulen und private Berufsschulen Ausbildungen an (BFA 4.2018). 

Neben einer mangelnden Arbeitsplatzqualität ist auch die große Anzahl an Personen im wirtschaftlich 

abhängigen Alter (insbes. Kinder) ein wesentlicher Armutsfaktor (CSO 2018; vgl. Haider/Kumar 2018): Die 

Notwendigkeit, das Einkommen von Erwerbstätigen mit einer großen Anzahl von Haushaltsmitgliedern zu 

teilen, führt oft dazu, dass die Armutsgrenze unterschritten wird, selbst wenn Arbeitsplätze eine angemessene 

Bezahlung bieten würden. Ebenso korreliert ein Mangel an Bildung mit Armut, wobei ein niedriges 

Bildungsniveau und Analphabetismus immer noch weit verbreitet sind (CSO 2018). 

Wirtschaft und Versorgungslage in den Städten Herat, Kabul und Mazar-e Sharif 

Kabul 

Die Wirtschaft der Provinz Kabul hat einen weitgehend städtischen Charakter, wobei die wirtschaftlich aktive 

Bevölkerung in Beschäftigungsfeldern, wie dem Handel, Dienstleistungen oder einfachen Berufen tätig ist (CSO 

8.6.2017). Kabul-Stadt hat einen hohen Anteil an Lohnarbeitern, während Selbstständigkeit im Vergleich zu den 

ländlichen Gebieten Afghanistans weniger verbreitet ist (USIP 10.4.2017). Zu den wichtigsten Arbeitgebern in 

Kabul gehört der Dienstleistungssektor, darunter auch die öffentliche Verwaltung (CSO 8.6.2017). Die Gehälter 

sind in Kabul im Allgemeinen höher als in anderen Provinzen, insbesondere für diejenigen, welche für 

ausländische Organisationen arbeiten (USIP 10.4.2017). Kabul ist das wichtigste Handels- und 

Beschäftigungszentrum Afghanistans und hat ein größeres Einzugsgebiet in den Provinzen Parwan, Logar und 

Wardak. Menschen aus kleinen Dörfern pendeln täglich oder wöchentlich nach Kabul, um landwirtschaftliche 

Produkte zu handeln oder als Wachen, Hausangestellte oder Lohnarbeiter zu arbeiten (USIP 10.4.2017). 

Ergebnisse einer Studie ergaben, dass Kabul unter den untersuchten Provinzen den geringsten Anteil an 

Arbeitsplätzen im Agrarsektor hat, dafür eine dynamischere Wirtschaft mit einem geringeren Anteil an 

Arbeitssuchenden, Selbständigen und Familienarbeitern. Die besten (Arbeits)Möglichkeiten für Junge existieren 

in Kabul. Trotz der niedrigeren Erwerbsquoten ist der Frauenanteil in hoch qualifizierten Berufen in Kabul am 

größten (49,6 Prozent). Im Gegensatz dazu zeigt die Provinz Ghor ist der traditionelle Agrarsektor hier bei 

weitem der größte Arbeitgeber, des Weiteren, existieren hier sehr wenige Möglichkeiten (Jobs und Ausbildung) 

für Kinder, Jugendliche und Frauen (CSO 8.6.2019). 
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Herat 

Der Einschätzung einer in Afghanistan tätigen internationalen NGO zufolge gehört Herat zu den 

„bessergestellten“ und „sichereren Provinzen“ Afghanistans und weist historisch im Vergleich mit anderen 

Teilen des Landes wirtschaftlich und sicherheitstechnisch relativ gute Bedingungen auf (BFA 13.6.2019). 

Aufgrund der sehr jungen Bevölkerung ist der Anteil der Personen im erwerbsfähigen Alter in Herat – wie auch 

in anderen afghanischen Städten – vergleichsweise klein. Erwerbstätige müssen also eine große Anzahl an von 

ihnen abhängigen Personen versorgen. Hinzu kommt, dass die Hälfte der arbeitstätigen Bevölkerung in Herat 

Tagelöhner sind, welche Schwankungen auf dem Arbeitsmarkt in besonderem Ausmaß ausgesetzt sind (USIP 

2.4.2015). 

Die Herater Wirtschaft bietet seit langem Arbeitsmöglichkeiten im Handel, darunter den Import und Export von 

Waren mit dem benachbarten Iran (GOIRA 2015; vgl. EASO 4.2019, WB/NSIA 9.2018), wie auch Bergbau und 

Produktion (EASO 4.2019). Die Industrie der kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs) ist 

insbesondere im Handwerksbereich und in der Seiden- und Teppichproduktion gut entwickelt (GOIRA 2015; 

vgl. EASO 4.2019). Manche alten Handwerksberufe (Teppichknüpfereien, Glasbläsereien, die Herstellung von 

Stickereien) haben es geschafft zu überleben, während sich auch bestimmte moderne Industrien entwickelt 

haben (z.B. Lebensmittelverarbeitung und Verpackung) (EASO 4.2019). Die meisten der in KMUs Beschäftigten 

sind entweder Tagelöhner oder kleine Unternehmer (GOIRA 2015). Die Arbeitsplätze sind allerdings von der 

volatilen Sicherheitslage bedroht (insbesondere Entführungen von Geschäftsleuten oder deren Angehörigen 

durch kriminelle Netzwerke, im stillen Einverständnis mit der Polizei). Als weitere Probleme werden 

Stromknappheit, bzw. -ausfälle, Schwierigkeiten, mit iranischen oder anderen ausländischen Importen zu 

konkurrieren und eine steigende Arbeitslosigkeit genannt (EASO 4.2019). 

Mazar-e Sharif 

Mazar-e Sharif ist ein regionales Handelszentrum für Nordafghanistan, wie auch ein Industriezentrum mit 

großen Fertigungsbetrieben und einer Vielzahl von kleinen und mittleren Unternehmen, welche 

Kunsthandwerk und Teppiche anbieten (GOIRA 2015). 

 

Dürre und Überschwemmungen 

Während der Wintersaat von Dezember 2017 bis Februar 2018 gab es in Afghanistan eine ausgedehnte Zeit der 

Trockenheit. Dies verschlechterte die Situation für die von Lebensmittelunsicherheit geprägte Bevölkerung 

weiter und hatte zerstörerische Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Existenzgrundlagen, was wiederum zu 

Binnenflucht führte und es den Binnenvertriebenen mittelfristig erschwert, sich wirtschaftlich zu erholen sowie 

die Grundbedürfnisse selbständig zu decken (FAO 23.11.2018; vgl. AJ 12.8.2018). 

Günstige Regenfälle im Frühling und beinahe normale Temperaturen haben 2019 die Weidebedingungen 

wieder verbessert. Da sich viele Haushalte noch von der Dürre des Jahres 2018 erholen müssen, gilt die 

Ernährungslage für viele Haushalte im Zeitraum 10.2019-1.2020, weiterhin als „angespannt“ bis „krisenhaft“. Es 

wird erwartet, dass viele Haushalte vor allem in den höher gelegenen Regionen ihre Vorräte vor dem Winter 

aufbrauchen werden und bei begrenztem Einkommen und Zugang auf Märkte angewiesen sein werden (FEWS 

NET 8.2019). 

Im März 2019 fanden in Afghanistan Überschwemmungen statt, welche Schätzungen zufolge, Auswirkungen 

auf mehr als 120.000 Personen in 14 Provinzen hatten. Sturzfluten Ende März 2019 hatten insbesondere für die 

Bevölkerung in den Provinzen Balkh und Herat schlimme Auswirkungen (WHO 3.2019). Unter anderem waren 

von den Überschwemmungen auch Menschen betroffen, die zuvor von der Dürre vertrieben wurden (GN 

6.3.2019). 

Armut und Lebensmittelsicherheit 

Einer Befragung aus dem Jahr 2016/2017 an rund 155.000 Personen zufolge (Afghan Living Condition Survey - 

ALCS), sind rund 45% oder 13 Millionen Menschen in Afghanistan von anhaltender oder vorübergehender 

Lebensmittelunsicherheit betroffen (CSO 2018; vgl. USAID 11.4.2019), wobei der Anteil der Betroffenen im 
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Osten, Norden und Nordosten am höchsten ist (CSO 2018). Gegenüber dem Zeitraum 2011-12 ist ihr Anteil bei 

einem Ausgangsniveau von 30% um 15 Prozentpunkte gestiegen (CSO 2018). 

Im Zeitraum 2016-17 lebten dem ALCS zufolge 54,5% der Afghanen unter der Armutsgrenze. Gegenüber 

früheren Erhebungen ist der Anteil an armen Menschen in Afghanistan somit gestiegen (2007-08: 33,7%, 2011-

12: 38,3%). Im ländlichen Raum war der Anteil an Bewohnern unter der Armutsgrenze mit 58,6% höher als im 

städtischen Bereich (41,6%) (CSO 2018). Es bestehen regionale Unterschiede: In den Provinzen Badghis, 

Nuristan, Kundus, Zabul, Helmand, Samangan, Uruzgan und Ghor betrug der Anteil an Menschen unter der 

Armutsgrenze gemäß offizieller Statistik 70% oder mehr, während er in einer Provinz – Kabul – unter 20% lag 

(NSIA 2019). Schätzungen zufolge, ist beispielsweise der Anteil der Bewohner unter der Armutsgrenze in Kabul-

Stadt und Herat-Stadt bei rund 34-35%. Damit ist der Anteil an armen Menschen in den beiden urbanen 

Zentren zwar geringer als in den ländlichen Distrikten der jeweiligen Provinzen, jedoch ist ihre Anzahl aufgrund 

der Bevölkerungsdichte der Städte dennoch vergleichsweise hoch. Rund 1,1 Millionen Bewohner von Kabul-

Stadt leben unter der Armutsgrenze. In Herat-Stadt beträgt ihre Anzahl rund 327.000 (WB/NSIA 9.2018). 

2018 gaben rund 30% der 15.012 Befragten an, dass sich die Qualität ihrer Ernährung verschlechtert hat, 

während rund 17% von einer Verbesserung sprachen und die Situation für rund 53% gleichblieb. Im Jahr 2018 

lag der Anteil der Personen, welche angaben, dass sich ihre Ernährungssituation verschlechtert habe, im 

Westen des Landes über dem Anteil in ganz Afghanistan. Beispielsweise die Provinz Badghis war hier von einer 

Dürre betroffen (AF 2018). 

Bank- und Finanzwesen 

Nach einer Zeit mit begrenzten Bankdienstleistungen, entstehen im Finanzsektor in Afghanistan schnell mehr 

und mehr kommerzielle Banken und Leistungen. Die kommerziellen Angebote der Zentralbank gehen mit 

steigender Kapazität des Finanzsektors zurück. Es ist mittlerweile auch relativ einfach, in Afghanistan ein 

Bankkonto zu eröffnen. Die Bank wird dabei nach Folgendem fragen: Ausweisdokument (Tazkira), 2 Passfotos 

und 1.000 bis 5.000 AFN als Mindestkapital für das Bankkonto. Bis heute sind mehr als ein Dutzend Banken im 

Land aktiv: unter anderem die Afghanistan International Bank, Azizi Bank, Arian Bank, oder The First 

Microfinance Bank, Ghazanfar Bank, Maiwand Bank, Bakhtar Bank (IOM 2018). 

 

Hawala-System 

Über Jahrhunderte hat sich eine Form des Geldaustausches entwickelt, welche Hawala genannt wird. Dieses 

System, welches auf gegenseitigem Vertrauen basiert, funktioniert schnell, zuverlässig und günstig. Spezielle 

Dokumente sind nicht notwendig und der Geldtransfer ist weltweit möglich. Hawala wird von den 

unterschiedlichsten Kundengruppen in Anspruch genommen: Gastarbeiter, die ihren Lohn in die Heimat 

transferieren wollen, große Unternehmen und Hilfsorganisationen bzw. NGOs, aber auch Terrororganisationen 

(WKO 2.2017; vgl. WB 2003; FA 7.9.2016). 

Das System funktioniert folgendermaßen: Person A übergibt ihrem Hawaladar (X) das Geld, z.B. 10.000 Euro 

und nennt ihm ein Passwort. Daraufhin teilt die Person A der Person B, die das Geld bekommen soll, das 

Passwort mit. Der Hawaladar (X) teilt das Passwort ebenfalls seinem Empfänger-Hawaladar (M) mit. Jetzt kann 

die Person B einfach zu ihrem Hawaladar (M) gehen. Wenn sie ihm das Passwort nennt, bekommt sie das Geld, 

z.B. in Afghani, ausbezahlt (WKO 2.2017; vgl. WB 2003). 

So ist es möglich, auch größere Geldsummen sicher und schnell zu überweisen. Um etwa eine Summe von 

Peshawar, Dubai oder London nach Kabul zu überweisen, benötigt man sechs bis zwölf Stunden. Sind Sender 

und Empfänger bei ihren Hawaladaren anwesend, kann die Transaktion binnen Minuten abgewickelt werden. 

Kosten dafür belaufen sich auf ca. 1-2%, hängen aber sehr stark vom Verhandlungsgeschick, den Währungen, 

der Transaktionssumme, der Vertrauensposition zwischen Kunde und Hawaladar und nicht zuletzt von der 

Sicherheitssituation in Kabul ab. Die meisten Transaktionen gehen in Afghanistan von der Hauptstadt Kabul 

aus, weil es dort auch am meisten Hawaladare gibt. Hawaladare bieten aber nicht nur Überweisungen an, 

sondern eine ganze Auswahl an finanziellen und nicht-finanziellen Leistungen in lokalen, regionalen und 

internationalen Märkten. Beispiele für das finanzielle Angebot sind Geldwechsel, Spendentransfer, Mikro-
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Kredite, Tradefinance oder die Möglichkeit, Geld anzusparen. Als nichtmonetäre Leistungen können 

Hawaladare Fax- oder Telefondienste oder eine Internetverbindung anbieten (WKO 2.2017; vgl. WB 2003). 

23.1. Sozialbeihilfen, wohlfahrtsstaatliche Leistungen und Versicherungen 

Afghanistan ist von einem Wohlfahrtsstaat weit entfernt und Afghanen rechnen in der Regel nicht mit 

Unterstützung durch öffentliche Behörden. Verschiedene Netzwerke ersetzen und kompensieren den 

schwachen staatlichen Apparat. Das gilt besonders für ländliche Gebiete, wo die Regierung in einigen Gebieten 

völlig abwesend ist. So sind zum Beispiel die Netzwerke – und nicht der Staat – von kritischer Bedeutung für die 

Sicherheit, den Schutz, die Unterstützung und Betreuung schutzbedürftiger Menschen (BFA 1.2018). 

Der afghanische Staat gewährt seinen Bürgern kostenfreie Bildung und Gesundheitsleistungen, darüber hinaus 

sind keine Sozialleistungen vorgesehen (BAMF/IOM 2018; vgl. EC 18.5.2019). Ein Sozialversicherungs- oder 

Pensionssystem gibt es, von einigen Ausnahmen abgesehen (z.B. Armee und Polizei), nicht (SEM 20.6.2017; vgl. 

BDA 18.12.2018). Es gibt kein öffentliches Krankenversicherungssystem. Ein eingeschränktes Angebot an 

privaten Krankenversicherungen existiert, jedoch sind die Gebühren für die Mehrheit der afghanischen 

Bevölkerung zu hoch (BDA 18.12.2018). 

Ein Pensionssystem ist nur im öffentlichen Sektor etabliert (BAMF/IOM 2018). Der/die zu pensionierende 

Staatsbedienstete erhält die Pension jährlich auf ein Bankkonto überwiesen. Die Pension eines 

Regierungsbeamten kann von seinen/ihren Familienmitgliedern geerbt werden (BFA 4.2018). Berichten zufolge 

arbeitet die afghanische Regierung an der Schaffung eines Pensionssystems im Privatsektor (IWPR 6.7.2018). 

Private Unternehmen können für ihre Angestellten Pensionskonten einführen, müssen das aber nicht. Manche 

Arbeitgeber zahlen ihren Angestellten Abfertigungen, welche die Angestellten sich nach einem gewissen 

Zeitraum ausbezahlen lassen können (BFA 4.2018). Die weitgehende Informalität der afghanischen Wirtschaft 

bedeutet, dass die Mehrheit der Arbeitskräfte nicht in den Genuss von Pensionen oder Sozialbeihilfen kommt 

(ILO 5.2012). Die International Labour Organization (ILO) berichtet, dass im Jahr 2010 rund 10% der 

afghanischen Bevölkerung im pensionsfähigen Alter eine Pension erhielten (ILO 2017). 

Für Bedienstete des öffentlichen Sektors gibt es neben einer Alterspension finanzielle Unterstützung im Falle 

von Invalidität aufgrund einer Verletzung während des Dienstes, wie auch Witwenpensionen und Zulagen bei 

Armut oder im Fall von Arbeitslosigkeit (BDA 18.12.2018). 

Das afghanische Arbeits- und Sozialministerium (MoLSAMD) bietet ad hoc Maßnahmen für einzelne Gruppen, 

wie zum Beispiel Familienangehörige von Märtyrern und Kriegsverwundete, oder Lebensmittelhilfe für von 

Dürre betroffene Personen, jedoch keine groß angelegten Programme zur Bekämpfung von Armut (BFA 

13.6.2019). 

Unterstützungsprogramm – das Citizens’ Charter Afghanistan Project (CCAP) 

Im Rahmen des zehn Jahre andauernden „Citizens’ Charter National Priority Program“ (TN 18.1.2018) wurde im 

Jahr 2016 das Citizens’ Charter Afghanistan Project ins Leben gerufen. Es zielt darauf ab, die Armut in 

teilnehmenden Gemeinschaften zu reduzieren und den Lebensstandard zu verbessern, indem die 

Kerninfrastruktur und soziale Leistungen durch Community Development Councils (CDCs) gestärkt werden. Das 

CCAP soll Entwicklungsprojekte unterschiedlicher Ministerien umsetzen und zu einem größeren Nutzen für die 

betroffenen Gemeinschaften führen (WB 10.10.2016). Das CCAP ist das erste interministerielle und 

sektorübergreifende Prioritätenprogramm, in dem Ministerien im Rahmen eines strukturierten Ansatzes 

gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Folgende Ministerien sind hauptsächlich in dieses Projekt involviert: 

MRRD (Ministry of Rural Rehabilitation and Development), MoE (Ministry of Education), MoPH (Ministry of 

Public Health) und MAIL (Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock) (ARTF o.D.). 

Ziel des Projektes war es von Anfang an, 3,4 Millionen Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu 

ermöglichen, die Qualität von Dienstleistung in den Bereichen Gesundheit, Bildung, ländliche Straßen und 

Elektrizität zu verbessern sowie die Zufriedenheit der Bürger/innen mit der Regierung und das Vertrauen in 

selbige zu steigern. Außerdem sollten vulnerable Personen – Frauen, Binnenvertriebene, behinderte und arme 
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Menschen – besser integriert werden (WB 10.10.2016). Alleine im Jahr 2016 konnten 9,3 Millionen 

Afghan/innen von den Projekten profitieren (TN 23.11.2017). 

20. Rückkehr 

Seit 1.1.2020 sind 279.738 undokumentierter Afghan/innen aus dem Iran nach Afghanistan zurückgekehrt. Die 

höchste Anzahl an Rückkehrer/innen ohne Papiere aus dem Iran wurden im März 2020 (159.789) verzeichnet. 

Die Anzahl der seit 1.1.2020 von IOM unterstützten Rückkehrer/innen aus dem Iran beläuft sich auf 29.019. 

Seit Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan (Anm.: 23.4.-24.5.2020) hat sich die Anzahl der 

Rückkehr/innen (undokumentierter, aber auch unterstützter Rückkehr/innen) reduziert. Im gleichen Zeitraum 

kehrten 1.833 undokumentierte und 1.662 von IOM unterstütze Personen aus Pakistan nach Afghanistan 

zurück (IOM 11.3.2020). Pakistan hat temporär und aufgrund der COVID-19-Krise seine Grenze nach 

Afghanistan geschlossen (VoA 4.4.2020; vgl. IOM 11.5.2020; TN 18.3.2020; TiN 13.3.2020). Durch das 

sogenannte „Friendship Gate“ in Chaman (Anm.: in Balochistan/ Spin Boldak, Kandahar) wurden im April 

37.000 afghanische Familien auf ausdrücklichen Wunsch der afghanischen Regierung von Pakistan nach 

Afghanistan gelassen. An einem weiteren Tag im Mai 2020 kehrten insgesamt 2.977 afghanische 

Staatsbürger/innen nach Afghanistan zurück, die zuvor in unterschiedlichen Regionen Balochistans gestrandet 

waren (DA 10.5.2020). 

Im Zeitraum 1.1.2019 – 4.1.2020 kehrten insgesamt 504.977 Personen aus dem Iran und Pakistan nach 

Afghanistan zurück: 485.096 aus dem Iran und 19.881 aus Pakistan (IOM 4.1.2020). Im Jahr 2018 kehrten aus 

den beiden Ländern insgesamt 805.850 nach Afghanistan zurück: 773.125 aus dem Iran und 32.725 aus 

Pakistan (IOM 5.1.2019). Im Jahr 2017 stammten 464.000 Rückkehrer aus dem Iran 464.000 und 154.000 aus 

Pakistan (AA 2.9.2019). 

Die Wiedervereinigung mit der Familie wird meist zu Beginn von Rückkehrer als positiv empfunden (MMC 

1.2019; vgl. IOM KBL 30.4.2020). Jedoch ist der Reintegrationsprozess der Rückkehrer oft durch einen 

schlechten psychosozialen Zustand charakterisiert. Viele Rückkehrer sind weniger selbsterhaltungsfähig als die 

meisten anderen Afghanen. Rückkehrerinnen sind von diesen Problemen im Besonderen betroffen (MMC 

1.2019). 

Auch wenn scheinbar kein koordinierter Mechanismus existiert, der garantiert, dass alle Rückkehrer/innen die 

Unterstützung erhalten, die sie benötigen und dass eine umfassende Überprüfung stattfindet, können 

Personen, die freiwillig oder zwangsweise nach Afghanistan zurückgekehrt sind, dennoch verschiedene 

Unterstützungsformen in Anspruch nehmen (BFA 4.2018). Für Rückkehrer leisten UNHCR und IOM in der ersten 

Zeit Unterstützung. Bei der Anschlussunterstützung ist die Transition von humanitärer Hilfe hin zu 

Entwicklungszusammenarbeit nicht immer lückenlos. Wegen der hohen Fluktuation im Land und der 

notwendigen Zeit der Hilfsorganisationen, sich darauf einzustellen, ist Hilfe nicht immer sofort dort verfügbar, 

wo Rückkehrer sich niederlassen. UNHCR beklagt zudem, dass sich viele Rückkehrer in Gebieten befinden, die 

für Hilfsorganisationen aufgrund der Sicherheitslage nicht erreichbar sind (AA 2.9.2019). 

Soziale, ethnische und familiäre Netzwerke sind für einen Rückkehrer unentbehrlich. Der Großteil der nach 

Afghanistan zurückkehrenden Personen verfügt über ein familiäres Netzwerk, auf das in der Regel 

zurückgegriffen wird. Wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage, den ohnehin großen Familienverbänden und 

individuellen Faktoren ist diese Unterstützung jedoch meistens nur temporär und nicht immer gesichert (BFA 

13.6.2019). Neben der Familie als zentrale Stütze der afghanischen Gesellschaft, kommen noch weitere 

wichtige Netzwerke zum Tragen, wie z.B. der Stamm, der Clan und die lokale Gemeinschaft. Diese basieren auf 

Zugehörigkeit zu einer Ethnie, Religion oder anderen beruflichen Netzwerken (Kolleg/innen, Mitstudierende 

etc.) sowie politische Netzwerke usw. Die unterschiedlichen Netzwerke haben verschiedene Aufgaben und 

unterschiedliche Einflüsse – auch unterscheidet sich die Rolle der Netzwerke zwischen den ländlichen und 

städtischen Gebieten. Ein Netzwerk ist für das Überleben in Afghanistan wichtig. So sind manche 

Rückkehrer/innen auf soziale Netzwerke angewiesen, wenn es ihnen nicht möglich ist, auf das familiäre Netz 

zurückzugreifen. Ein Mangel an Netzwerken stellt eine der größten Herausforderungen für Rückkehrer/innen 

dar, was möglicherweise zu einem neuerlichen Verlassen des Landes führen könnte. Die Rolle sozialer 
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Netzwerke – der Familie, der Freunde und der Bekannten – ist für junge Rückkehrer/innen besonders 

ausschlaggebend, um sich an das Leben in Afghanistan anzupassen. Sollten diese Netzwerke im Einzelfall 

schwach ausgeprägt sein, kann die Unterstützung verschiedener Organisationen und Institutionen in 

Afghanistan in Anspruch genommen werden (BFA 4.2018). 

Rückkehrer aus dem Iran und aus Pakistan, die oft über Jahrzehnte in den Nachbarländern gelebt haben und 

zum Teil dort geboren wurden, sind in der Regel als solche erkennbar. Offensichtlich sind sprachliche Barrieren, 

von denen vor allem Rückkehrer aus dem Iran betroffen sind, weil sie Farsi (die iranische Landessprache) oder 

Dari (die afghanische Landessprache) mit iranischem Akzent sprechen. Zudem können fehlende Vertrautheit 

mit kulturellen Besonderheiten und sozialen Normen die Integration und Existenzgründung erschweren. Das 

Bestehen sozialer und familiärer Netzwerke am Ankunftsort nimmt auch hierbei eine zentrale Rolle ein. Über 

diese können die genannten Integrationshemmnisse abgefedert werden, indem die erforderlichen Fähigkeiten 

etwa im Umgang mit lokalen Behörden sowie sozial erwünschtes Verhalten vermittelt werden und für die 

Vertrauenswürdigkeit der Rückkehrer gebürgt wird (AA 2.9.2019). UNHCR verzeichnete jedoch nicht viele Fälle 

von Diskriminierung afghanischer Rückkehrer aus dem Iran und Pakistan aufgrund ihres Status als Rückkehrer. 

Fast ein Viertel der afghanischen Bevölkerung besteht aus Rückkehrern. Diskriminierung beruht in Afghanistan 

großteils auf ethnischen und religiösen Faktoren sowie auf dem Konflikt (BFA 13.6.2019). 

Rückkehrer aus Europa oder dem westlichen Ausland werden von der afghanischen Gesellschaft häufig 

misstrauisch wahrgenommen. Dem deutschen Auswärtigen Amt sind jedoch keine Fälle bekannt, in denen 

Rückkehrer nachweislich aufgrund ihres Aufenthalts in Europa Opfer von Gewalttaten wurden (AA 2.9.2019). 

UNHCR berichtet von Fällen zwangsrückgeführter Personen aus Europa, die von religiösen Extremisten 

bezichtigt werden, verwestlicht zu sein; viele werden der Spionage verdächtigt. Auch glaubt man, Rückkehrer 

aus Europa wären reich und sie würden die Gastgebergemeinschaft ausnutzen. Wenn ein Rückkehrer mit im 

Ausland erlangten Fähigkeiten und Kenntnissen zurückkommt, stehen ihm mehr Arbeitsmöglichkeiten zur 

Verfügung als den übrigen Afghanen, was bei der hohen Arbeitslosigkeit zu Spannungen innerhalb der 

Gemeinschaft führen kann (BFA 13.6.2019). 

Haben die Rückkehrer lange Zeit im Ausland gelebt oder haben sie zusammen mit der gesamten Familie 

Afghanistan verlassen, ist es wahrscheinlich, dass lokale Netzwerke nicht mehr existieren oder der Zugang zu 

diesen erheblich eingeschränkt ist. Dies kann die Reintegration stark erschweren. Der Mangel an Arbeitsplätzen 

stellt für den Großteil der Rückkehrer die größte Schwierigkeit dar. Der Zugang zum Arbeitsmarkt hängt 

maßgeblich von lokalen Netzwerken ab (AA 2.9.2019). Die afghanische Regierung kooperiert mit UNHCR, IOM 

und anderen humanitären Organisationen, um IDPs, Flüchtlingen, rückkehrenden Flüchtlingen und anderen 

betroffenen Personen Schutz und Unterstützung zu bieten. Die Fähigkeit der afghanischen Regierung, 

vulnerable Personen einschließlich Rückkehrer/innen aus Pakistan und dem Iran zu unterstützen, bleibt 

begrenzt und ist weiterhin von der Hilfe der internationalen Gemeinschaft abhängig (USDOS 13.3.2019). 

Moscheen unterstützen in der Regel nur besonders vulnerable Personen und für eine begrenzte Zeit. Für 

Afghanen, die im Iran geboren oder aufgewachsen sind und keine Familie in Afghanistan haben, ist die 

Situation problematisch. Deshalb versuchen sie in der Regel, so bald wie möglich wieder in den Iran 

zurückzukehren (BFA 13.6.2019). 

Viele Rückkehrer, die wieder in Afghanistan sind, werden de-facto IDPs, weil die Konfliktsituation sowie das 

Fehlen an gemeinschaftlichen Netzwerken sie daran hindert, in ihre Heimatorte zurückzukehren (UNOCHA 

12.2018). Trotz offenem Werben für Rückkehr sind essentielle Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheit in 

den grenznahen Provinzen nicht auf einen Massenzuzug vorbereitet (AAN 31.1.2018). Viele Rückkehrer leben in 

informellen Siedlungen, selbstgebauten Unterkünften oder gemieteten Wohnungen. Die meisten Rückkehrer 

im Osten des Landes leben in überbelegten Unterkünften und sind von fehlenden Möglichkeiten zum 

Bestreiten des Lebensunterhaltes betroffen (UNOCHA 12.2018). 

Eine Reihe unterschiedlicher Organisationen ist für Rückkehrer/innen und Binnenvertriebene (IDP) in 

Afghanistan zuständig (BFA 4.2018). Rückkehrer/innen erhalten Unterstützung von der afghanischen 

Regierung, den Ländern, aus denen sie zurückkehren, und internationalen Organisationen (z.B. IOM) sowie 
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lokalen Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Es gibt keine dezidiert staatlichen Unterbringungen für 

Rückkehrer (BFA 4.2018; vgl. Asylos 8.2017). Der Großteil der (freiwilligen bzw. zwangsweisen) 

Rückkehrer/innen aus Europa kehrt direkt zu ihren Familien oder in ihre Gemeinschaften zurück (AAN 

19.5.2017). 

In Kooperation mit Partnerninstitutionen des European Return and Reintegration Network (ERRIN) wird im 

Rahmen des ERRIN Specific Action Program sozioökonomische Reintegrationsunterstützung in Form von 

Beratung und Vermittlung für freiwillige und erzwungene Rückkehrer angeboten (IRARA 9.5.2019). 

Unterstützung von Rückkehrer/innen durch die afghanische Regierung 

Neue politische Rahmenbedingungen für Rückkehrer/innen und IDPs sehen bei der Reintegration unter 

anderem auch die individuelle finanzielle Unterstützung als einen Ansatz der „whole of community“ vor. 

Demnach sollen Unterstützungen nicht nur einzelnen zugutekommen, sondern auch den Gemeinschaften, in 

denen sie sich niederlassen. Die Rahmenbedingungen sehen eine Grundstücksvergabe vor, jedoch gilt dieses 

System als anfällig für Korruption und Missmanagement. Es ist nicht bekannt, wie viele Rückkehrer/innen aus 

Europa Grundstücke von der afghanischen Regierung erhalten haben und zu welchen Bedingungen (BFA 

4.2018). 

Die Regierung Afghanistans bemüht sich gemeinsam mit internationalen Unterstützern, Land an Rückkehrer zu 

vergeben. Gemäß dem 2005 verabschiedeten Land Allocation Scheme (LAS) sollten Rückkehrer und IDPs 

Baugrundstücke erhalten. Die bedürftigsten Fälle sollten prioritär behandelt werden (Kandiwal 9.2018; vgl. 

UNHCR 6.2008). Jedoch fanden mehrere Studien Probleme bezüglich Korruption und fehlender Transparenz im 

Vergabeprozess (Kandiwal 9.2018; vgl. UNAMA 3.2015, AAN 29.3.2016, WB/UNHCR 20.9.2017). Um den 

Prozess der Landzuweisung zu beginnen, müssen die Rückkehrer einen Antrag in ihrer Heimatprovinz stellen. 

Wenn dort kein staatliches Land zur Vergabe zur Verfügung steht, muss der Antrag in einer Nachbarprovinz 

gestellt werden. Danach muss bewiesen werden, dass der Antragsteller bzw. die nächste Familie tatsächlich 

kein Land besitzen. Dies geschieht aufgrund persönlicher Einschätzung eines Verbindungsmannes und nicht 

aufgrund von Dokumenten. Hier ist Korruption ein Problem. Je einflussreicher ein Antragsteller ist, desto 

schneller bekommt er Land zugewiesen (Kandiwal 9.2018). Des Weiteren wurde ein fehlender Zugang zu 

Infrastruktur und Dienstleistungen, wie auch eine weite Entfernung der Parzellen von Erwerbsmöglichkeiten 

kritisiert. IDPs und Rückkehrer ohne Dokumente sind von der Vergabe von Land ausgeschlossen (IDMC/NRC 

2.2014). 

Bereits 2017 hat die afghanische Regierung mit der Umsetzung des Aktionsplans für Flüchtlinge und 

Binnenflüchtlinge begonnen. Ein neues, transparenteres Verfahren zur Landvergabe an Rückkehrer läuft als 

Pilotvorhaben mit neuer rechtlicher Grundlage an, kann aber noch nicht flächendeckend umgesetzt werden. 

Eine Hürde ist die Identifizierung von geeigneten, im Staatsbesitz befindlichen Ländereien. Generell führt die 

unklare Landverteilung häufig zu Streitigkeiten. Gründe hierfür sind die jahrzehntelangen kriegerischen 

Auseinandersetzungen, mangelhafte Verwaltung und Dokumentation von An- und Verkäufen, das große 

Bevölkerungswachstum sowie das Fehlen eines funktionierenden Katasterwesens. So liegen dem afghanischen 

Innenministerium Berichte über widerrechtliche Aneignung von Land aus 30 Provinzen vor (AA 2.7.2019). 

Aktuelle Informationen zu COVID-19 

Informationen von IOM Kabul zufolge, sind IOM-Rückkehrprojekte mit Stand 13.5.2020 auch weiterhin in 

Afghanistan operativ (IOM KBL 13.5.2020). 

IOM Österreich unterstützt auch derzeit Rückkehrer/innen im Rahmen der freiwilligen Rückkehr. Aufgrund des 

stark reduzierten Flugbetriebs ist die Rückkehr seit April 2020 nur in sehr wenige Länder tatsächlich möglich. 

Neben der Reiseorganisation bietet IOM Österreich dabei, wie bekannt, Unterstützung bei der Ausreise am 

Flughafen Wien Schwechat an (IOM AUT 18.5.2020). 

Mit Stand 18.5.2020, sind im laufenden Jahr bereits 19 Projektteilnehmer/innen nach Afghanistan 

zurückgekehrt. Mit ihnen, als auch mit potenziellen Projektteilnehmer/innen, welche sich noch in Österreich 

befinden, steht IOM Österreich in Kontakt und bietet Beratung/Information über virtuelle 

Kommunikationswege an (IOM AUT 18.5.2020). 
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Unterstützung durch IOM 

Die internationale Organisation für Migration (IOM – International Organization for Migration) unterstützt mit 

diversen Projekten die freiwillige Rückkehr und Reintegration von Rückkehrer/innen nach Afghanistan. In Bezug 

auf die Art und Höhe der Unterstützungsleistung muss zwischen unterstützter freiwilliger und zwangsweiser 

Rückkehr unterschieden werden (IOM KBL 26.11.2018; vgl. IOM AUT 23.1.2020; BFA 13.6.2019; BFA 4.2018). 

Im Rahmen der unterstützten Freiwilligen Rückkehr kann Unterstützung entweder nur für die Rückkehr (Reise) 

oder nach erfolgreicher Aufnahme in ein Reintegrationsprojekt auch bei der Wiedereingliederung geleistet 

werden (IOM AUT 23.12.020). 

Mit 1.1.2020 startete das durch den AMIF der Europäischen Union und das österreichische Bundesministerium 

für Inneres kofinanzierten Reintegrationsprojekt, RESTART III. Im Unterschied zu den beiden Vorprojekten 

RESTART und RESTART II steht dieses Projekt ausschließlich RückkehrerInnen aus Afghanistan zur Verfügung.  

RESTART III, ist wie das Vorgängerprojekt auf drei Jahre, nämlich bis 31.12.2022 ausgerichtet und verfügt über 

eine Kapazität von 400 Personen. Für alle diese 400 Personen ist neben Beratung und Information – in 

Österreich sowie in Afghanistan – sowohl die Bargeldunterstützung in der Höhe von 500 Euro wie auch die 

Unterstützung durch Sachleistungen in der Höhe von 2.800 Euro geplant (IOM AUT 23.1.2020). 

Die Teilnahme am Reintegrationsprojekt von IOM ist an einige (organisatorische) Voraussetzungen gebunden. 

So stellen Interessent/innen an einer unterstützen freiwilligen Rückkehr zunächst einen entsprechenden Antrag 

bei einer der österreichischen Rückkehrberatungseinrichtungen - dem VMÖ (Verein Menschenrechte 

Österreich) oder der Caritas bzw. in Kärnten auch beim Amt der Kärntner Landesregierung. Die jeweilige 

Rückkehrberatungsorganisation prüft dann basierend auf einem Kriterienkatalog des BMI, ob die 

Anforderungen für die Teilnahme durch die AntragsstellerInnen erfüllt werden. Für Reintegrationsprojekte ist 

durch das BMI festgelegt, dass nur Personen an dem Projekt teilnehmen können, die einen dreimonatigen 

Aufenthalt in Österreich vorweisen können. Es wird hier jedoch auf mögliche Ausnahmen hingewiesen, wie 

zum Beispiel bei Personen, die im Rahmen der Dublin-Regelung nach Österreich rücküberstellten werden. Des 

Weiteren sieht die BMI Regelung vor, dass nur eine Person pro Kernfamilie die Unterstützungsleistungen 

erhalten kann (BMI Stand 23.1.2020). Im Anschluss unterstützt die jeweilige Rückkehrberatungseinrichtung 

den/die Interessenten/in beim Antrag auf Kostenübernahme für die freiwillige Rückkehr an das BFA. Wenn die 

Teilnahme an dem Reintegrationsprojekt ebenso gewünscht ist, so ist ein zusätzlicher Antrag auf Bewilligung 

des Reintegrationsprojektes zu stellen. Kommt es in weiterer Folge zu einer Zustimmung des Antrags seitens 

des BMI wird ab diesem Zeitpunkt IOM involviert (IOM AUT 23.1.2020). 

Es besteht auch die Möglichkeit jederzeit einen Antrag auf freiwillige Rückkehr zu stellen, auch ohne Teilnahme 

an dem Projekt. Eine Mitarbeiterin von IOM Österreich weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es hier 

keine Teilung zwischen freiwilligen und unterstützten Rückkehrer/innen gibt. Grundsätzlich spricht man von 

unterstützter freiwilliger Rückkehr und zusätzlich gibt es die Reintegrationsunterstützung bei Projektteilnahme. 

Neben Beratung und Vorabinformationen ist IOM für die Flugbuchung verantwortlich und unterstützt die 

Projektteilnehmer auch bei den Abflugmodalitäten. Flüge gehen in der Regel nach Kabul, können auf Wunsch 

jedoch auch direkt nach Mazar-e Sharif gehen [Anm.: Unter Umgehung von Kabul und mit Zwischenlandung in 

Mazar-e-Sharif]. Die Weiterreise nach Herat beispielsweise findet in der Regel auf dem Luftweg über Kabul 

statt (IOM 26.11.2018). Die österreichischen Mitarbeiter unterstützen die Projektteilnehmer beim Einchecken, 

der Security Controle, der Passkontrolle und begleiten sie bis zum Abflug-Terminal (BMI Stand 23.1.2020). 

Teilnehmer am Reintegrationsprojekt RESTART III von IOM landen in der Regel (zunächst) in der afghanischen 

Hauptstadt Kabul. Dort werden sie von den örtlichen IOM-MitarbeiterInnen in Empfang genommen. IOM 

Mitarbeiter können Rückkehrer/innen direkt nach Verlassens des Flugzeuges empfangen und sie bei den Ein- 

bzw. Weiterreiseformalitäten unterstützen. An den Flughäfen anderer Städten wie Mazar-e-Sharif, Kandahar 

oder Herat gibt es keine derartige Ausnahmeregelung (IOM KBL 26.11.2018; vgl. IOM AUT 23.1.2020). 

RESTART sowie die Folgeprojekte RESTART II und RESTART III unterscheiden sich nur minimal voneiander. So ist 

beispielsweise die Höhe der Barzahlung und auch die Unterstützung durch Sachleistungen gleichgeblieben, 

wobei im ersten RESTART Projekt und in der ersten Hälfte von RESTART II nur 2.500 Euro in Sachleistung 
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investiert wurden und die restlichen 300 Euro für Wohnbedürfnisse, Kinderbetreuung oder zusätzlich für 

Bildung zur Verfügung standen. Dies wurde im Verlauf von RESTART II geändert und es ist nun auch in RESTART 

III der Fall, sodass die gesamte Summe für eine einkommensgenerierende Tätigkeit verwendet werden kann 

(IOM AUT 27.3.2020). 

RADA 

IOM hat mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union das Projekt „RADA“ (Reintegration Assistance 

and Development in Afghanistan) entwickelt. (IOM 5.11.2019). 

Innerhalb dieses Projektes gibt es eine kleine Komponente (PARA – Post Arrival Reception Assistance), die sich 

speziell an zwangsweise rückgeführte Personen wendet. Der Leistungsumfang ist stark limitiert und nicht mit 

einer Reintegrationsunterstützung vergleichbar. Die Unterstützung umfasst einen kurzen medical check 

(unmittelbare medizinische Bedürfnisse) und die Auszahlung einer Bargeldunterstützung in der Höhe von 

12.500 Afghani (rund 140 EUR) zur Deckung unmittelbarer, dringender Bedürfnisse (temporäre Unterkunft, 

Weiterreise, etc.) (IOM AUT 23.1.2020). 

Wohnungen 

In Kabul und im Umland sowie in anderen Städten steht eine große Anzahl an Häusern und Wohnungen zur 

Verfügung. Die Kosten in Kabul-City sind jedoch höher als in den Vororten oder in den anderen Provinzen. 

Private Immobilienhändler in den Städten bieten Informationen zu Mietpreisen für Häuser und Wohnungen an. 

Die Miete für eine Wohnung liegt zwischen 300 USD und 500 USD. Die Lebenshaltungskosten pro Monat 

belaufen sich auf bis zu 400 USD (Stand 2018), für jemanden mit gehobenem Lebensstandard. Diese Preise 

gelten für den zentral gelegenen Teil der Stadt Kabul, wo Einrichtungen und Dienstleistungen wie Sicherheit, 

Wasserversorgung, Schulen, Kliniken und Elektrizität verfügbar sind. In ländlichen Gebieten können sowohl die 

Mietkosten, als auch die Lebenshaltungskosten um mehr als 50% sinken. Betriebs- und Nebenkosten wie 

Wasser und Strom kosten in der Regel nicht mehr als 40 USD pro Monat. Abhängig vom Verbrauch können die 

Kosten allerdings höher sein (IOM 2018). 

Wohnungszuschüsse für sozial Benachteiligte oder Mittellose existieren in Afghanistan nicht (IOM 2018). 

Auszug aus der UNHCR-Richtlinie vom 30.08.2018: 

Vor dem Hintergrund der Abwägung bezüglich der Relevanz- und Zumutbarkeitsprüfung für Kabul als in 
Erwägung gezogenes Gebiet für eine interne Flucht- oder Schutzalternative, und unter Beachtung der generellen 
Situation des Konflikts und der Menschenrechtssituation, sowie deren Auswirkungen auf den breiteren sozio-
ökonomischen Kontext, hält das UNHCR eine interne Flucht- oder Schutzalternative für generell nicht verfügbar 
in Kabul.“ (S. 10) 
[…] im Afghanistan-Kontext wurde die Wichtigkeit der Verfügbarkeit und des Zugangs zu sozialen Netzwerken, 
dem Existieren von Familie des/der AntragstellerIn oder Mitgliedern seiner/ihrer ethnischen Gruppe, 
umfangreich dokumentiert. Diesbezüglich kann die Präsenz von Mitgliedern derselben ethnischen Gruppe […] 
nicht für sich genommen als Beweis dafür, dass der/die AntragstellerIn in der Lage wäre, bedeutende 
Unterstützung durch solche Communities zu erlangen; viel eher hängt eine solche Unterstützung in der Regel 
von spezifischen, bereits existierenden sozialen Beziehungen zwischen AntragstellerIn und individuellen 
Mitglieder der jeweiligen ethnischen Gruppe ab. Selbst wenn solche sozialen Beziehungen bereits existierenden, 
muss geprüft werden, ob die Mitglieder dieses Netzwerks in der Lage und willens sind, den/die AntragstellerIn 
wirklich zu unterstützen […].“ (S. 109) 
„Aufgrund begrenzter Jobmöglichkeiten, mangelnder sozialer Schutznetze und schlechter 
Unterbringungsbedingungen sind Vertriebene nicht nur erhöhten Schutzrisiken in ihrem täglichen Leben 
ausgesetzt, sondern werden auch in sekundäre Vertreibung und zu negativen Umgangsstrategien wie 
Kinderarbeit, frühe Heirat, Verminderung von Quantität und Qualität der Ernährung etc. gezwungen.“ (S. 111) 
 

Auszug EASO-Länderleitfaden vom Juni 2019 (S. 139):  
„Afghan nationals who resided outside of the country over a prolonged period of time may lack essential local 
knowledge necessary for accessing basic subsistence means and basic services. An existing support network 
could also provide the applicant with such local knowledge. The background of the applicant, including their 
educational and professional experience and connections, as well as previous experience of living on their own 
outside Afghanistan, could be relevant considerations.  
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For applicants who were born and/or lived outside Afghanistan for a very long period of time, IPA [Internal 
Protection Alternative] may not be reasonable if they do not have a support network which would assist them in 
accessing means of basic subsistence.“ Nach diesen Richtlinien kann eine innerstaatliche Fluchtalternative für 
Antragsteller, die außerhalb Afghanistans geboren wurden und/oder dort sehr lange Zeit gelebt haben, nicht 
zumutbar sein, wenn sie über kein unterstützendes Netzwerk verfügen, das ihnen dabei hilft, ihre 
Grundbedürfnisse zu befriedigen. Die Richtlinien verweisen darauf, dass bei der Prüfung der Zumutbarkeit der 
persönliche Hintergrund der betroffenen Person, insbesondere deren Selbständigkeit, die vorhandene 
Ausbildung und allfällige Berufserfahrungen, ins Kalkül gezogen werden müssen. […] 

2. Beweiswürdigung: 

2.1. Zur Person: 

 

Die Feststellungen zur Nationalität und Volksgruppenzugehörigkeit, Religion des 

Beschwerdeführers und zu seiner Abstammung aus der Provinz  XXXX stützen sich auf die 

Angaben im Asylverfahren. Der Beschwerdeführer machte diesbezüglich weitgehend 

gleichbleibende und glaubhafte Angaben.  

Der Beschwerdeführer leidet an keinen Erkrankungen, ihm ist die Teilnahme am 

Erwerbsleben möglich. Die Feststellungen zur Lebenssituation des Beschwerdeführers in 

Österreich beruhen auf seinen Angaben vor dem BFA und dem BVwG. Der 

Beschwerdeführer verfügt über Kenntnisse der deutschen Sprache, dies ist durch Zertifikate 

belegt.  

Dass zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung im Strafregister die oben angeführten 

Verurteilungen evident sind, ergibt sich aus einem Strafregisterauszug. Die Feststellung zur 

Aufenthaltsdauer, zur Situation und Integration des Beschwerdeführers in Österreich stützen 

sich auf die Aktenlage, insbesondere auf die vorgelegten Unterlagen, sowie auf die Angaben 

des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht. 

 

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung legte der Beschwerdeführer eine 

„Todesbestätigung“ seiner Schwester vor. Diese wurde vom Dolmetscher übersetzt. Das 

Dokument ist in großen Teilen unleserlich und stellt eine Zulassung für ein Begräbnis dar. Die 

Todesursache ist dem Schriftstück nicht zu entnehmen. Auch der Beschwerdeführer konnte 

keine Angaben zum Tod seiner Schwester machen. Er habe nur von seinem Vater gehört, 

dass die Schwester von den Taliban ermordet worden sein soll. Auffällig ist jedoch, dass das 

Schriftstück mit XXXX , also nach dem gregorianischen Kalender datiert ist, was in 

Afghanistan gänzlich unüblich ist. Darüber hinaus passt das Datum auch nicht zu den 

Angaben des Beschwerdeführers in der Einvernahme vor dem BFA vom 28.06.2017, wonach 

die Schwester „letztes Jahr“, also 2016, getötet worden sein soll (AS 101). 

 

2.2. Das Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers wird wie folgt gewürdigt: 
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Das Vorbringen eines Asylwerbers ist dann glaubhaft, wenn es vier Grunderfordernisse 

erfüllt (diesbezüglich ist auf die Materialien zum Asylgesetz 1991 [RV270 Blg. NR. 18. GP; AB 

328 Blg. NR 18. GP] zu verweisen, die wiederum der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes 

entnommen wurden): 

1. Das Vorbringen des Asylwerbers ist genügend substantiiert. Dieses Erfordernis ist 

insbesondere dann nicht erfüllt, wenn der Asylwerber den Sachverhalt sehr vage schildert 

oder sich auf Gemeinplätze beschränkt, nicht aber in der Lage ist, konkrete und detaillierte 

Angaben über seine Erlebnisse zu machen. 

2. Das Vorbringen muss, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sein. Der Asylwerber 

darf sich nicht in wesentlichen Aussagen widersprechen. 

3. Das Vorbringen muss plausibel sein, d.h. mit den Tatsachen oder der allgemeinen 

Erfahrung übereinstimmen. Diese Voraussetzung ist u.a. dann nicht erfüllt, wenn die 

Darlegungen mit den allgemeinen Verhältnissen im Heimatland nicht zu vereinbaren sind 

oder sonst unmöglich erscheinen und 

4. der Asylwerber muss persönlich glaubwürdig sein. Das wird dann nicht der Fall sein, wenn 

sein Vorbringen auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt ist, aber auch dann, 

wenn er wichtige Tatsachen verheimlicht oder bewusst falsch darstellt, oder mangelndes 

Interesse am Verfahrensablauf zeigt und die nötige Mitwirkung verweigert. 

Weiters hat der Verwaltungsgerichtshof in zahlreichen Erkenntnissen betont, wie wichtig der 

persönliche Eindruck ist, den das zur Entscheidung berufene Mitglied der Berufungsbehörde 

im Rahmen der Berufungsverhandlung von dem Berufungswerber gewinnt (siehe z.B. VwGH 

24.06.1999, Zl. 98/20/0435 bzw. VwGH 20.5.1999, Zl. 98/20/0505). 

 

2.2.1. Zum Fluchtvorbringen  

 

Das erste Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers gründete auf einer Belästigung seiner 

Person durch Jugendliche in seinem Heimatdorf. 

Selbst wenn der Beschwerdeführer von Burschen seines Dorfes belästigt wurde, so ist an 

festzuhalten, dass der vom Beschwerdeführer geschilderte Sachverhalt nicht die Schwelle 

einer GFK-relevanten Bedrohung oder Verfolgung des Beschwerdeführers erreicht hatte. 

 

Gleich verhält es sich mit dem Vorbringen in der Einvernahme vor der belangten Behörde, 

wonach die Paschtunen nicht gewollt hätten, dass der Beschwerdeführer eine Schule 

besuche. Er vermochte auch nicht näher darzulegen, welche Intensität und welchen Inhalt 
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die vorgebrachten angeblichen Drohungen gehabt haben sollen. Sonst machte er nur noch 

die schlechte Sicherheitslage im Dorf geltend. 

 

An dieser Stelle ist festzustellen, dass es nicht plausibel ist, dass der Beschwerdeführer im 

Zuge der Erstbefragung lediglich die Belästigungen erwähnte und nicht auch die angeblichen 

Drohungen. Der Umstand, dass er in Österreich eine Schule besuchen möchte, war bei seiner 

Erstbefragung für den Beschwerdeführer eindeutig von besonderer Wichtigkeit. 

 

Der Beschwerdeführer steigerte im Zuge einer Befragung vor dem BFA am 17.12.2018 

wiederum sein Fluchtvorbringen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er nie erwähnt, dass er 

angeblich wegen einer außerehelichen Beziehung zu einem gleichaltrigen Mädchen seines 

Heimatdorfes Afghanistan verlassen musste. 

Es entspricht nicht dem allgemeinen Kenntnisstand, dass ein Beschwerdeführer gerade den 

„gewichtigeren“ Fluchtgrund nicht erwähnt und bis dahin als Fluchtgrund nur Belästigungen 

und unsubstantiierte Drohungen wegen des Schulbesuches angibt. 

Selbst wenn man das jugendliche Alter des Beschwerdeführers zum Zeitpunkt seiner 

Erstbefragung berücksichtigt, so hätte dieser bereits zu diesem Zeitpunkt – spätestens 

jedoch im weiteren Verfahrenslauf – erkennen müssen, dass es erforderlich ist, bereits bei 

der Erstbefragung, der Befragung vor dem BFA oder spätestens bei der Beschwerde auf alle 

Fluchtgründe einzugehen, was fallbezogen jedoch nicht erfolgt ist. 

Es entspricht auch nicht der Lebensweise in Afghanistan, dass es – noch dazu in einem Dorf 

von lediglich 100 bis 120 Häusern – Mädchen einfach so möglich ist, sich mit Burschen auf 

der Straße zu treffen. Es ist auch absolut unglaubwürdig, dass es dem Beschwerdeführer und 

dem Mädchen möglich gewesen sein soll, sich mehrere Male tagsüber in seinem Elternhaus 

zu treffen, ohne dass dies von anderen Personen wahrgenommen worden wäre. Überdies 

würde ein so konservatives und religiöses Mädchen, wie vom Beschwerdeführer geschildert, 

kaum eine außereheliche Beziehung eingehen. 

Der Beschwerdeführer gab einerseits an, dass er das Mädchen nicht heiraten habe wollen, 

da beide noch jung gewesen seien und eine Ausbildung machen hätten wollen. Im 

Widerspruch dazu gab der Beschwerdeführer jedoch auch an, er habe seinem Vater erzählt, 

dass er das Mädchen heiraten wolle. 

Die gesamte Geschichte ist wirr und nicht nachvollziehbar. Im Lichte dieser Umstände geht 

das BVwG davon aus, dass sich der Sachverhalt nicht so zugetragen hat, wie vom 

Beschwerdeführer geschildert. 

Selbst wenn man dem Vorbringen des Beschwerdeführers hypothetisch Glauben schenkt, so 

ist festzuhalten, dass ihm durch die Familie des Mädchens keine landesweite Verfolgung 
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gedroht hätte. Es wäre dem Beschwerdeführer möglich gewesen, sich in einer Großstadt wie 

zB Mazar-e Sharif anzusiedeln, der Familie des Mädchens wäre es aufgrund des fehlenden 

Meldesystems nicht möglich gewesen, seinen Aufenthaltsort in einer Großstadt 

herauszufinden. Der Beschwerdeführer konnte auch nicht darlegen, warum sein Umfeld zB 

in Mazar-e Sharif herausfinden sollte, dass er eine außereheliche Beziehung gehabt habe. 

 

Der Beschwerdeführer gab im Zuge der mündlichen Verhandlung an, dass er nun Zeuge 

Jehovas sei. Er sei aber noch nicht getauft.  

Die Ausführungen des Beschwerdeführers im Zuge der mündlichen Verhandlung zeigen, dass 

der christliche Glaube keineswegs bereits tief im Beschwerdeführer verwurzelt und 

Bestandteil seiner Identität geworden ist. Er legte zwar dar, dass er die Absicht habe zu 

konvertieren, jedoch sei ihm sein Gefängnisaufenthalt dazwischengekommen.  

Auch die Tatsache, dass er sich erst nach Erhalt des negativen Asylbescheides um Aufnahme 

in eine christliche Glaubensgemeinschaft bemühte, legt die Vermutung nahe, dass es sich 

um eine geplante Konversion aus asyltaktischen Gründen handelt, zumal ihm ab diesem 

Zeitpunkt bekannt war, dass sein erster Fluchtgrund als unglaubwürdig eingestuft wurde. 

Mangels innerlicher Hinwendung zum christlichen Glauben ist nicht davon auszugehen, dass 

der Beschwerdeführer seinem derzeitigen Interesse für die christliche Kirche bei einer 

Rückkehr nach Afghanistan weiter nachkommen würde und im Falle einer Rückkehr nach 

Afghanistan deshalb in das Blickfeld der Behörden oder radikaler Muslime geraten oder in 

einer herausgehobenen Position tätig sein wird. 

 

Der Beschwerdeführer konnte auch nicht darlegen, wie dieser Umstand seinem 

unmittelbaren Umfeld in den Städten Mazar-e Sharif oder Herat – welche die Hauptziele 

einer möglichen Rückkehr darstellen – bekannt werden sollte. 

 

Eine Nichtpraktizierung des muslimischen Glaubens ist nicht geeignet, generell eine 

Verfolgung des Beschwerdeführers in Afghanistan zu begründen: 

 

Die Anfragebeantwortung zu Afghanistan zur Situation von 1] vom Islam abgefallenen 

Personen [Apostaten], 2] christlichen KonvertitInnen, 3] Personen, die Kritik am Islam 

äußern, 4] Personen, die sich nicht an die Regeln des Islam halten und 5] Rückkehrern aus 

Europa vom 01.06.2017 lautet auszugsweise:  

„Eine Person die nicht an religiösen Handlungen bzw. Praktiken (Fasten und dgl.) im 

öffentlichen Raum teilnehme, würde nicht notwendigerweise als nichtgläubig angesehen. So 

sei es im städtischen Raum möglich auf Moscheebesuche oder das Fasten während des 
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Ramadan zu verzichten.“ 

 

Auch aus der in der mündlichen Verhandlung zum Verfahren W163 1433567-1 vor dem 

Bundesverwaltungsgericht erstatteten Expertise des vom Bundesverwaltungsgericht 

bestellten länderkundigen Experten ergibt sich eine maßgebliche 

Verfolgungswahrscheinlichkeit wegen Nichtausübung des Islam nicht. Zusammengefasst 

ergibt sich daraus, dass seit dem Sturz des Taliban-Regimes die Kommunisten nicht wegen 

ihrer antireligiösen Äußerungen verfolgt würden. In der afghanischen Gesellschaft im 

Ausland werde öfters über die islamische Religion diskutiert und die Rückständigkeit des 

Landes und die dort stattfindenden Kriege auf den Islam zurückgeführt. Dabei komme es vor, 

dass viele Personen über den Islam Äußerungen tätigen, die den Anschein erwecken, dass 

diese Personen ungläubig geworden wären. Nach Erfahren des Experten habe er solche 

Leute in Kabul oder anderswo in Afghanistan getroffen. Er habe nicht in Erfahrung bringen 

können, dass irgendwelche Personen aus Gründen ihrer Äußerungen zum islamischen 

Glauben im Ausland, verfolgt würden, wenn sie zurückkehren, es sei denn, sie wären zum 

Christentum konvertiert und dies sei nachweislich in Afghanistan bekannt geworden. 

Weiters führte der Experte aus, dass ihm nicht bekannt sei, dass in den letzten zehn Jahren 

jemand gezwungen worden wäre, in die Moschee zu gehen und bestraft worden wäre, wenn 

er nicht in die Moschee gegangen sei. Es sei nicht gesetzlich geregelt, dass jemand beten 

müsse und der Staat würde den einzelnen Bürger nicht dazu zwingen etwas zu tun, wozu 

dieser nicht gesetzlich verpflichtet sei.  

 

In Mazar-e Sharif würde dem BF durch die Nichtausübung seines Glaubens keine Verfolgung 

drohen. 

 

Dem Beschwerdeführer ist es in der Gesamtbetrachtung nicht gelungen, eine Verfolgung 

seiner Person aus den in der GFK genannten Gründen glaubhaft zu machen. Eine mögliche 

Verfolgung des Beschwerdeführers aus anderen Gründen ist im Verfahren nicht 

hervorgekommen. 

 

2.3. Zur Lage im Herkunftsstaat 

 

Die Feststellungen zur im vorliegenden Zusammenhang maßgeblichen Situation im 

Herkunftsstaat stützen sich auf die zitierten Quellen. Da diese Länderberichte auf einer 

Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen von regierungsoffiziellen und 

nicht-regierungsoffiziellen Stellen beruhen und dennoch ein in den Kernaussagen 
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übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht im 

vorliegenden Fall für das Bundesverwaltungsgericht kein Anlass, an der Richtigkeit der 

getroffenen Länderfeststellungen zu zweifeln. Insoweit den Feststellungen zur Lage im 

Herkunftsstaat Berichte älteren Datums zugrunde liegen, ist auszuführen, dass sich seither 

die darin angeführten Umstände unter Berücksichtigung der dem Bundesverwaltungsgericht 

von Amts wegen vorliegenden Berichte aktuelleren Datums für die Beurteilung der 

gegenwärtigen Situation nicht wesentlich geändert haben.  

Der oben wiedergegebene Länderbericht wurde in der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht in das Verfahren eingebracht.  

Aus den vorliegenden Länderinformationen ist abzuleiten, dass die Lage in Afghanistan 

generell nach wie vor weder sicher noch stabil ist, dass jedoch hinsichtlich der 

Sicherheitslage zwischen den verschiedenen Provinzen und innerhalb der Provinzen 

zwischen den einzelnen Distrikten differenziert werden muss. Auch in der Hauptstadt Kabul 

sind hauptsächlich Bezirke, in denen sich high-level-targets befinden, von der vermehrten 

Anschlagstätigkeit regierungsfeindlicher Gruppierungen betroffen, während in reinen 

Wohngebieten für die Allgemeinbevölkerung eine drastisch erhöhte Anschlagsgefahr aus 

dem vorliegenden Berichtsmaterial nicht abgeleitet werden kann. 

 

Nach wie vor gibt es Regionen, in denen eine relativ gute Sicherheitslage vorherrscht. 

Insbesondere in den großen Städten, die unter staatlicher Kontrolle stehen und die über die 

notwendige Infrastruktur und Möglichkeiten zur Sicherung des Lebensunterhalts verfügen 

(etwa Mazar-e Sharif) und in bestimmten Provinzen (etwa Balkh, Bamyan, Daikundi, Ghor 

und andere) wird die Sicherheitslage als vergleichsweise gut beschrieben. 

 

Der EASO-Länderleitfaden vom Juni 2019 (S. 139) enthält sinngemäß die Formulierung, dass 

eine innerstaatliche Fluchtalternative für Antragsteller, die außerhalb Afghanistans geboren 

wurden und/oder dort sehr lange Zeit gelebt haben, nicht zumutbar wäre, wenn sie über 

kein unterstützendes Netzwerk verfügen, das ihnen dabei hilft, ihre Grundbedürfnisse zu 

befriedigen. Die Richtlinien verweisen zudem darauf, dass bei der Prüfung der Zumutbarkeit 

der persönliche Hintergrund der betroffenen Person, insbesondere deren Selbständigkeit, 

die vorhandene Ausbildung und allfällige Berufserfahrungen, ins Kalkül gezogen werden 

müssen. 

Auch die UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of 

Asylum-Seekers from Afghanistan vom 30.08.2018, bei denen es sich nur um eine von vielen 

Quellen handelt und denen trotz ihrer unbestreitbaren Indizwirkung (zur Indizwirkung von 
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UNHCR-Positionen vgl. etwa VwGH 16.01.2008, 2006/19/0182; 20.04.2006, 2005/01/0556 

mwN) weder ein Absolutheitsanspruch noch eine rechtliche Verbindlichkeit zukommt, 

schließen eine Rückkehr nach Afghanistan und  innerstaatliche  Fluchtalternativen 

keineswegs von vornherein aus. So wird - fast wortident mit den vorhergehenden UNHCR-

Richtlinien Afghanistan vom 19.04.2016, die im zugrundeliegenden Verfahren vor dem 

Bundesverwaltungsgericht neben anderen Quellen herangezogen wurden, und im Einklang 

mit dem soeben zitierten EASO-Länderleitfaden Afghanistan - die Ansiedlung von 

alleinstehenden, leistungsfähigen Männern (und verheirateten Paaren im berufsfähigen 

Alter) ohne festgestellte spezifische Vulnerabilitäten in urbanen und semi-urbanen 

Umgebungen, die unter tatsächlicher staatlicher Kontrolle stehen und die über die 

notwendige Infrastruktur und Möglichkeiten zur Sicherung des Lebensunterhalts verfügen, 

selbst ohne Unterstützung von Familie und Gemeinschaft unter bestimmten 

Voraussetzungen, die, bezogen auf den Antragsteller, im zugrundeliegenden Verfahren 

geprüft wurden, durchaus für möglich und zumutbar gehalten (vgl. UNHCR Eligibility 

Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from 

Afghanistan vom 30.08.2018, S. 112)  

 

Soweit UNHCR in der Richtlinie vom 30.08.2018 in der Folge weiters zu einer IFA/IRA in 

Kabul schlussfolgert, dass angesichts der derzeitigen Sicherheits-, Menschenrechts- und 

humanitären Situation in Kabul eine IFA/IRA in Kabul generell nicht verfügbar ist (s. S. 114), 

ist festzuhalten, dass eine IFA/IRA in Kabul demzufolge einzelfallbezogen aufgrund des nicht 

vorhandenen familiären bzw sozialen Netzwerkes zu verneinen ist. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht geht daher – auch unter Berücksichtigung der Länderberichte 

- derzeit nicht davon aus, dass eine IFA/IRA in Mazar-e Sharif angesichts der derzeitigen 

Sicherheits-, Menschenrechts- und humanitären Situation ausgeschlossen ist. 

Insofern die UNHCR Richtlinien von einer Rekorddürre unter anderem in Balkh (Hauptstadt 

Mazar-e Sharif), infolge derer die Landwirtschaft zusammenbräche, sprechen, ist 

festzuhalten, dass der Hinweis auf eine allgemeine Dürresituation zu vage ist, um eine reale 

Bedrohungssituation iSd Art 3 EMRK zu begründen und insgesamt nicht geeignet ist, den aus 

den zahlreichen aktuellen Länderberichten gewonnenen Eindruck zu erschüttern. 

Ebensowenig ergibt sich aus den UNHCR Richtlinien, dass die Beschwerdeführer bei einer 

Ansiedelung in einer dieser beiden Städte individuell und konkret ziviles Opfer etwaiger 

Angriffe werden würden oder dass es bei einer Rückkehr nicht mehr genügend Ressourcen 

gäbe. 
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Die Feststellungen zur allgemeinen Lage in Afghanistan bzw. zur besonderen Situation in 

Kabul und  Mazar-e-Sharif beruhen auf den angeführten Quellen. Bei den angeführten 

Quellen handelt es sich um Berichte verschiedener anerkannter und teilweise vor Ort 

agierender staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen, die in ihren Aussagen ein 

übereinstimmendes, schlüssiges Gesamtbild der Situation in Afghanistan ergeben. 

Angesichts der Seriosität der angeführten Erkenntnisquellen und der Plausibilität der 

Aussagen besteht kein Grund, an der Richtigkeit der Darstellung zu zweifeln.  

 

Soweit sich inzwischen Aktualisierungen zu den Länderinformationen ergeben haben, ist 

festzustellen, dass diese fallbezogen keine Änderung in der Beurteilung bewirken konnten.  

 

2.4. Zur Rückkehrmöglichkeit des Beschwerdeführers nach Afghanistan 

 

2.4.1. Kabul: 

Kabul ist eine Millionenstadt, deren Einwohner aus allen Teilen Afghanistans kommen. Die 

Sicherheitslage in der Stadt Kabul ist nach den Länderberichten zwar durch diverse 

Terroranschläge angespannt, es gibt jedoch in Kabul Stadtviertel, in denen es Zivilisten 

möglich ist, weitestgehend sicher zu leben. Kabul ist von Österreich aus problemlos mit dem 

Flugzeug erreichbar, zB mit Air Arabia mit einem Zwischenstopp in den VAE 

(https://flug.idealo.at/flugroute/Wien-Kabul--VIE-KBL/#tinyId=YkLiv – Abfrage vom 

17.12.2019). Da der Beschwerdeführer in Kabul über kein tragfähiges soziales Netzwerk 

verfügt, ist dem Beschwerdeführer in Ansehung der UNHCR-Richtlinie eine Rückkehr dorthin 

nicht zumutbar. 

 

2.4.2. Mazar-e Sharif: 

Die aktuelle Sicherheitslage in Mazar-e Sharif stellt kein Hindernis einer Rückkehr dar. Die 

Provinz Balkh ist nach wie vor eine der stabilsten Provinzen Afghanistans. Balkh hat im 

Vergleich zu anderen Regionen wenig Aktivitäten von Aufständischen zu verzeichnen, 

trotzdem kommt es manchmal zu Zusammenstößen zwischen Aufständischen und dem 

Militär. Die afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte führen regelmäßig 

militärische Operationen durch, um regierungsfeindliche Aufständische zu verdrängen und 

sie davon abzuhalten, Fuß im Norden des Landes zu fassen. Aus dem vorliegenden 

Berichtsmaterial geht weiters hervor, dass sich die Region wirtschaftlich gut entwickelt, 

Balkh bzw. die Hauptstadt Mazar-e Sharif ist ein Import-bzw Exportdrehkreuz sowie ein 

regionales Handelszentrum. Es gibt einen internationalen Flughafen über den die Stadt gut 

erreichbar ist. Mazar-e Sharif wird von Wien aus von Turkish Airlines mit einem 
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Zwischenstopp in Istanbul angeflogen. Der Beschwerdeführer könnte Mazar-e Sharif aber 

auch von Kabul aus sicher erreichen: Was die Reise in Gebiete außerhalb der Hauptstadt 

Kabul betrifft, ist auszuführen, dass angesichts der auf den meisten Hauptverkehrsrouten 

gestiegenen Unsicherheit grundsätzlich nicht erwartet werden kann, dass afghanische 

Staatsangehörige von Kabul aus auf dem Landweg durch unsichere Gebiete reisen müssen, 

um ihren endgültigen (sicheren) Zielort zu erreichen. Im gegenständlichen Fall ist daher 

festzuhalten, dass dem Beschwerdeführer im Falle der Rückkehr nach Afghanistan die 

Möglichkeit offensteht, auf dem Luftweg von Kabul nach Mazar-e-Sharif zu gelangen. Es 

besteht auch eine Flugverbindung zwischen Kabul und Mazar-e Sharif. Kam Air, eine 

afghanische Fluggesellschaft mit Sitz in Kabul, bietet für diese Verbindung zwei Flüge am Tag 

an; die Kosten für einen Inlandsflug von Kabul nach Mazar-e Sharif belaufen sich einer 

Internet-Recherche zufolge derzeit auf etwa ca. 81 USD (= 75 EUR). 

Mazar-e Sahrif ist alternativ via Istanbul von Wien aus per Flugzeug zu erreichen (Abfrage 

https://flr.fluege.com  vom 18.11.2019). 

 

Die dargestellten Umstände rechtfertigen aus Sicht des erkennenden Gerichtes im Lichte 

einer Gesamtbetrachtung die Annahme, dass sich der Beschwerdeführer in Mazar-e Sharif 

eine Existenz aufbauen und sichern könnte.  

Unter Zugrundelegung der in den Feststellungen wiedergegebenen Länderberichte ergibt 

sich unter dem Aspekt der Sicherheitslage für den Beschwerdeführer in Mazar-e Sharif keine 

besondere Gefährdungssituation. 

Kabul ist von Österreich aus auf dem Luftweg sicher zu erreichen. Mazar-e Sharif ist auf dem 

Luftweg von Kabul aus sicher erreichen, zumal (täglich) eine entsprechende Flugverbindung 

zur Verfügung steht, deren Kosten (ca. 81 USD = 75 EUR) der Beschwerdeführer vor dem 

Hintergrund seiner Arbeitsfähigkeit aus Eigenem tragen könnte. 

 

COVID-19: 

Der BF gehört aufgrund seiner Gesundheit und seines jungen Alters nicht zur Risikogruppe, 

sowohl seitens der Taliban als auch seitens der Regierung werden Maßnahmen getroffen, um 

das Virus einzudämmen, keine Gefahr nach Art 2 bzw 3 EMRK - dies kann auch nicht aus 

Verpflichtung, sich anlässlich der Einreise einer Untersuchung zu unterziehen bzw sich in 

Quarantäne zu begeben, abgeleitet werden. Der BF ist nicht schutzbedürftiger als die übrige 

Bevölkerung, er erfüllt die in der Judikatur geforderten Merkmale eines alleinstehenden, 

leistungsfähigen Mannes im berufsfähigen Alter ohne spezifische Vulnerabilität. 
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3. Rechtliche Beurteilung: 

 

3.1. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des Bescheides vom 18.07.2017: 

 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Asylantrag gestellt 

hat, soweit der Antrag nicht gemäß §§ 4, 4a oder 5 AsylG 2005 zurückzuweisen ist, der 

Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat 

Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht (vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 

Abs. 1 Z 11 AsylG 2005, die auf Art. 9 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 

über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder 

Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz 

benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, ABl. 2004 Nr. L 304/12 

[Statusrichtlinie] verweist). Damit will der Gesetzgeber an die Gesamtheit der aufeinander 

bezogenen Elemente des Flüchtlingsbegriffs der GFK anknüpfen (VwGH 24.3.2011, 

2008/23/1443). Gemäß § 3 Abs. 3 AsylG 2005 ist der Asylantrag bezüglich der Zuerkennung 

des Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche 

Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005) offen steht oder wenn er einen Asylausschlussgrund (§ 6 

AsylG 2005) gesetzt hat. 

Flüchtling ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, 

Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen 

Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der 

Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu 

bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines 

gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht 

nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung." 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation 

des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv 

nachvollziehbar ist (vgl. zB. VwGH 22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 

25.1.2001, 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in 

einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte 

Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein 

ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche 

Sphäre des einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet 

ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu 

begründen. 
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Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 

Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 09.09.1993, 93/01/0284; 15.03.2001, 99/20/0128); sie 

muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des 

Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat 

bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH 16.06.1994, 

94/19/0183, 18.02.1999, 98/20/0468). 

Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang 

und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann 

anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die 

entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 2000/01/0131; 

25.1.2001, 2001/20/0011). 

Es sei weiters betont, dass die Glaubwürdigkeit des Vorbringens die zentrale Rolle für die 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und Asylgewährung einnimmt (VwGH vom 

20.06.1990, Zl. 90/01/0041).  

Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der 

Entscheidung vorliegen muss (VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0318; 19.10.2000, Zl. 

98/20/0233). Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen können im 

Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, 

wobei hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (VwGH 05.11.1992, Zl. 

92/01/0792; 09.03.1999, Zl. 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in 

der GFK genannten Gründen haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 nennt, und muss ihrerseits 

Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatstaates bzw. des 

Staates ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat 

bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein, wobei 

Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in 

Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet (VwGH 16.06.1994, Zl. 94/19/0183). 

 

3.1.1. Zu den Fluchtvorbringen  

 

Wie bereits im Rahmen der Beweiswürdigung dargestellt wurde, ist es dem 

Beschwerdeführer nicht gelungen, eine konkret und gezielt gegen seine Person gerichtete 

aktuelle Verfolgung maßgeblicher Intensität, welche ihre Ursache in einem der in der Genfer 

Flüchtlingskonvention genannten Gründe hätte, glaubhaft zu machen.  

Wie ersichtlich, vermochte keines der Vorbringen des Beschwerdeführers die Annahme zu 

verfestigen, dass ihm bei einer Rückkehr nach Afghanistan eine aktuelle und landesweite 

Verfolgung drohen würde.  
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Es war festzustellen, dass die Belästigung des Beschwerdeführers durch Jugendliche in 

seinem Dorf so niederschwellig waren, dass diese nicht die Intensität einer „Verfolgung“ im 

Sinne der GFK erreichte. 

 

Zum selben Ergebnis führt die Prüfung des Vorbringens, dass ihn die Paschtunen bedroht 

hätten, weil diese nicht gewollt hätten, dass er eine Schule besucht. Der Beschwerdeführer 

schilderte detaillos und oberflächlich, dass er bedroht worden sei. Die Paschtunen hätten 

nicht gewollt, dass er sich weiterbildet. Dem Vorbringen ist auch zu entnehmen, dass der 

Beschwerdeführer das neunte Schuljahr fertig absolvierte, obwohl er angeblich wegen der 

Drohungen zuvor ein halbes Jahr daheimgeblieben war. Es ist jedoch wohl davon 

auszugehen, dass – bei Vorliegen einer tatsächlichen Bedrohung – der Beschwerdeführer 

sicher nicht weiter die Schule besucht hätte. 

 

Der Verwaltungsgerichtshof hat ausgeführt, dass die schwierige allgemeine Lage einer 

ethnischen Minderheit oder der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft - für sich allein - 

nicht geeignet sei, die für die Anerkennung einer Flüchtlingseigenschaft vorauszusetzende 

Bescheinigung einer konkret gegen den Asylwerber gerichteten drohenden 

Verfolgungshandlung darzutun (VwGH 31.10.2002, 2000/20/0358). Der Beschwerdeführer 

gehört als Hazara zwar einer ethnischen und als Schiit auch einer religiösen Minderheit an, 

doch ist festzuhalten, dass sich für die während der Taliban-Herrschaft besonders verfolgten 

Hazara - wie aus den zugrunde gelegten Länderfeststellungen ersichtlich - die Situation in 

der Zwischenzeit deutlich verbessert hat, wenngleich die gesellschaftlichen Spannungen 

fortbestehen und in lokal unterschiedlicher Intensität gelegentlich wiederaufleben. Es ist 

somit davon auszugehen, dass weder die Zugehörigkeit einer Person zur ethnischen 

Minderheit der Hazara noch die Zugehörigkeit einer Person zur religiösen Minderheit der 

Schiiten für sich alleine ausreicht, um davon ausgehen zu müssen, dass diese Person der 

Gefahr einer Verfolgung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse bzw. einer 

bestimmten Glaubensgemeinschaft ausgesetzt wäre.  

Allein aus den Feststellungen zur allgemeinen Lage in Afghanistan kann daher nicht darauf 

geschlossen werden, dass gleichsam jede dort aufhältige Person, oder jene, die nach 

Afghanistan zurückkehrt, dort in asylrechtlich relevanter Weise Verfolgung zu gewärtigen 

hätte. Dies gilt auch für Angehörige sog. Minderheitenstämme. Eine asylrelevante 

Verfolgung allein aufgrund der Zugehörigkeit des Beschwerdeführers zur Ethnie der Hazara 

scheidet daher angesichts der gegenwärtigen Berichtslage nach ständiger Spruchpraxis des 

Asylgerichtshofes (vgl. AsylGH 4.8.2010, C2 413686-1/2010; 8.8.2011, C5 314794-1/2008; 
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18.8.2011, C13 420219-1/2011; 29.9.2011, C10 401601-1/2008; 27.10.2011, 416073-1/2010; 

19.1.2012, C4 422208-1/2010; 15.2.2012, C1 414903-1/2010; 27.9.2013, C15 411876-

1/2010) sowie des Bundesverwaltungsgerichts (zB. W110 1423882-1 vom 11.02.2014, W109 

1434418-1 vom 16.12.2014, W104 1437631-1 vom 10.10.2014, W200 2119248-1 vom 

18.05.2016, W200 2124156-1 vom 28.07.2016, W200 2122597-1 vom 14.10.2016, W200 

2116666-1 vom 24.10.2016, W200 2125661-1 vom 22.06.2017, W162 2165792-1 vom 

19.10.2017, W200 2125597-1 vom 30.10.2017) ebenfalls aus. 

Schließlich ist noch auf das Urteil des EGMR vom 05.07.2016 (EGMR AM/NL, 5.7.2016, 

29.094/09) zu verweisen, das insbesondere feststellt, auch die Angehörigkeit zur Minderheit 

der Hazara führt nicht dazu, dass im Fall einer Rückkehr nach Afghanistan eine 

unmenschliche Behandlung drohen würde – d.h., dass eine erzwungene Rückkehr nicht 

einmal gegen Art. 3 EMRK verstoßen würde. 

 

Die erst 3 Jahre nach seiner Einreise vorgebrachte angebliche Verfolgung durch die Familie 

eines Mädchens, mit dem der Beschwerdeführer in seinem Heimatdorf angeblich eine 

Beziehung hatte, wurde aufgrund der Umstände als nicht glaubwürdig erkannt. 

Selbst bei hypothetischer Wahrunterstellung wäre festzuhalten, dass dem Beschwerdeführer 

eine IFA zB in Mazar-e Sharif offen gestanden wäre, da eine landesweite Verfolgung durch 

die Familie nicht zu erwarten war und diese aufgrund des fehlenden Meldesystems den 

Aufenthalt des Beschwerdeführers nicht herausfinden hätten können. 

 

Auch die Vorgebrachte Konversion zum christlichen Glauben (Zeugen Jehovas) war nicht 

geeignet, eine Verfolgung des Beschwerdeführers in Afghanistan festzustellen. Die 

erkennende Richterin gewann den Eindruck, dass der Beschwerdeführer seine Religion nicht 

aus innerster Überzeugung gewechselt hat. 

Die bloße Nichtpraktizierung des islamischen Glaubens in afghanischen Großstädten zieht 

keine Verfolgung nach sich. 

 

Eine Verfolgung des Beschwerdeführers aus den in der GFK genannten Gründen ist in der 

Gesamtbetrachtung nicht gegeben. 

 

3.2. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des Bescheides vom 18.07.2017: 

 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden 

zuzuerkennen, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn 

dieser in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird, oder 
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dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, wenn eine Zurückweisung, 

Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr 

einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur 

Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des 

Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 

internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 

 

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der 

Aberkennung des Status des Asylberechtigten nach § 7 zu verbinden. 

 

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG 2005 sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der 

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine 

innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offensteht. 

 

Gemäß Art. 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf Leben gesetzlich geschützt. 

Abgesehen von der Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines 

durch Gesetz mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechens ausgesprochen worden ist, darf 

eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden. Letzteres wurde wiederum durch das 

Protokoll Nr. 6 beziehungsweise Nr. 13 zur Abschaffung der Todesstrafe hinfällig. Gemäß Art. 

3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 

Behandlung unterworfen werden. 

Der Fremde hat das Bestehen einer aktuellen, also im Fall seiner Abschiebung in den von 

seinem Antrag erfassten Staat dort gegebenen, durch staatliche Stellen zumindest 

gebilligten oder infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht 

abwendbaren und in den Schutzbereich des Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle 

Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention fallenden Bedrohung glaubhaft zu machen, wobei diese 

aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch 

entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (vgl. VwGH vom 

02.08.2000, 98/21/0461, zu § 57 FrG 1997; auch VwGH vom 25.01.2001, 2001/20/0011). 

Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht auf Spekulationen gegründete Gefahr 

möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. etwa Erkenntnis 

des Verwaltungsgerichtshofes vom 19.02.2004, Zl. 99/20/0573). Es müssen stichhaltige 

Gründe für die Annahme sprechen, dass eine Person einem realen Risiko einer 

unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre und es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür 

vorliegen, dass gerade die betroffene Person einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde. 
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Die bloße Möglichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass der Betroffene ein 

solches Schicksal erleiden könnte, reichen nicht aus. 

 

Das Vorliegen eines tatsächlichen Risikos ist im Zeitpunkt der Entscheidung über einen 

Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen. Gemäß der Judikatur des 

Verwaltungsgerichtshofes erfordert die Beurteilung des Vorliegens eines tatsächlichen 

Risikos eine ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem für die Zulässigkeit 

aufenthaltsbeendender Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Artikel 3 EMRK auch 

sonst gültigen Maßstab des "real risk", wobei sich die Gefahrenprognose auf die persönliche 

Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu 

beziehen hat (vgl. VwGH 31.03.2005, Zl. 2002/20/0582, Zl. 2005/20/0095). 

Der Schutzbereich des Artikels 3 EMRK umfasst nicht nur Fälle, in denen der betroffenen 

Person unmenschliche Behandlung (absichtlich) zugefügt wird. Auch die allgemeinen 

Umstände, insbesondere unzulängliche medizinische Bedingungen im Zielstaat der 

Abschiebung können - in extremen Einzelfällen - in den Anwendungsbereich des Artikels 3 

EMRK fallen. Allgemein ist der Rechtsprechung des EGMR zu entnehmen, dass "allein" 

schlechtere oder schwierigere (auch kostenintensivere) Verhältnisse in Bezug auf die 

medizinische Versorgung nicht ausreichen, um - in Zusammenhang mit einer Abschiebung - 

in den Anwendungsbereich des Artikels 3 EMRK zu reichen. Dazu sei - jeweils - das Vorliegen 

außergewöhnlicher Umstände erforderlich. Der EGMR betonte weiters im Fall Bensaid gg. 

Vereinigtes Königreich, dass auf die "hohe Schwelle" des Artikels 3 besonders Bedacht zu 

nehmen sei, wenn der Fall nicht die "direkte" Verantwortung eines Vertragsstaates (des 

abschiebenden Staates) für die Zufügung von Leid betreffe (vgl. Putzer, Leitfaden für 

Asylrecht² (2011) Rz 196, mwH). 

 

Eine Verletzung des Artikels 3 EMRK ist im Falle einer Abschiebung nach der Judikatur des 

EGMR, der sich die Gerichtshöfe öffentlichen Rechts angeschlossen haben, jedenfalls nur 

unter exzeptionellen Umständen anzunehmen (vgl. hiezu EGMR ‚U 02.05.1997, D vs. United 

Kingdom, Nr. 30240/96; EGMR E 31.05.2005, Ovdienko Iryna and Ivan vs. Finland, Nr. 

1383/04 sowie VfGH vom 06.03.2008, Zl. B 2400/07, mwH). 

Auch nach Ansicht des EGMR ist die allgemeine Situation in Afghanistan nicht dergestalt, 

dass schon alleine die Rückkehr eines Antragstellers eine ernsthafte Bedrohung für die durch 

Art. 3 EMRK geschützten Rechte bedeuten würde (vgl. EGMR Urteil Husseini v. Sweden vom 

13.10.2011, Beschwerdenummer 10611/09, Ziffer 84 sowie das rezente Erkenntnis des 

EGMR, wonach die allgemeine Situation in Afghanistan nicht so gelagert ist, dass die 

Ausweisung dorthin automatisch gegen Art. 3 EMRK verstoßen würde: EGMR 
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AGR/Niederlande, 12.01.2016, 13.442/08 und das dementsprechende rezente Erkenntnis 

des VwGH vom 23.02.2016, Zl. Ra 2015/01/0134-7). 

 

Selbst wenn einem Antragsteller in seiner Herkunftsregion eine Art. 3 EMRK-widrige 

Situation drohen sollte, ist seine Rückführung dennoch möglich, wenn ihm in einem anderen 

Landesteil seines Herkunftsstaates eine innerstaatliche Fluchtalternative zur Verfügung steht 

(§ 11 AsylG 2005). Ihre Inanspruchnahme muss dem Fremden zumutbar sein (Prüfung der 

konkreten Lebensumstände am Zielort). Dass das mögliche Vorliegen einer innerstaatlichen 

Fluchtalternative auch bei der Prüfung des subsidiären Schutzes zu berücksichtigen ist, ergibt 

sich aus dem Wortlaut des § 11 Abs. 1 AsylG 2005, wonach sich die innerstaatliche 

Fluchtalternative, die als ein Kriterium u.a. die Zumutbarkeit des Aufenthalts in einem 

bestimmten Teil des Staatsgebietes vorsieht, auf den "Antrag auf internationalen Schutz" 

und somit auch auf jenen auf Zuerkennung des Status subsidiär Schutzberechtigten bezieht 

(vgl. hierzu auch VwGH 23.02.2016, Ra 2015/20/0233). 

Hinsichtlich der Bezugspunkte bei der Prüfung der Notwendigkeit subsidiären Schutzes hat 

der VfGH in seinem Erkenntnis vom 13.09.2013, U370/2012 Folgendes ausgeführt: "Für die 

zur Prüfung der Notwendigkeit subsidiären Schutzes erforderliche Gefahrenprognose ist bei 

einem nicht landesweiten bewaffneten Konflikt auf den tatsächlichen Zielort des 

Beschwerdeführers bei einer Rückkehr abzustellen. Kommt die Herkunftsregion des 

Beschwerdeführers als Zielort wegen der dem Beschwerdeführer dort drohenden Gefahr 

nicht in Betracht, kann er nur unter Berücksichtigung der dortigen allgemeinen 

Gegebenheiten und seiner persönlichen Umstände auf eine andere Region des Landes 

verwiesen werden (VfGH 12.03.2013, U1674/12; 12.06.2013, U2087/2012)."  

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 25. April 2017, Ra 2017/01/0016, 

zur Prüfung der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten folgendes 

ausgeführt:  

"Nach der ständigen Rechtsprechung ist bei der Prüfung betreffend die Zuerkennung von subsidiärem Schutz 

eine Einzelfallprüfung vorzunehmen, in deren Rahmen konkrete und nachvollziehbare Feststellungen zu der 

Frage zu treffen sind, ob einer Person im Fall der Rückkehr in ihren Herkunftsstaat die reale Gefahr (‚real risk') 

einer gegen Art. 3 EMRK verstoßenden Behandlung droht. Es bedarf einer ganzheitlichen Bewertung der 

möglichen Gefahren, die sich auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen 

Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat. Die Außerlandesschaffung eines Fremden in den 

Herkunftsstaat kann auch dann eine Verletzung von Art. 3 EMRK bedeuten, wenn der Betroffene dort keine 

Lebensgrundlage vorfindet, also die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz (bezogen auf den Einzelfall) 

nicht gedeckt werden können. Nach der auf der Rechtsprechung des EGMR beruhenden Judikatur ist eine solche 

Situation nur unter exzeptionellen Umständen anzunehmen. Die bloße Möglichkeit einer durch die 

Lebensumstände bedingten Verletzung des Art. 3 EMRK ist nicht ausreichend. Vielmehr ist es zur Begründung 

einer drohenden Verletzung von Art. 3 EMRK notwendig, detailliert und konkret darzulegen, warum solche 
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exzeptionellen Umstände vorliegen (vgl. VwGH 25.5.2016, Ra 2016/19/0036, und VwGH 8.9.2016, Ra 

2016/20/0063, jeweils mwN).  

Herrscht im Herkunftsstaat eines Asylwerbers eine prekäre allgemeine Sicherheitslage, in der die Bevölkerung 

durch Akte willkürlicher Gewalt betroffen ist, so liegen stichhaltige Gründe für die Annahme eines realen Risikos 

bzw. für die ernsthafte Bedrohung von Leben oder Unversehrtheit eines Asylwerbers bei Rückführung in diesen 

Staat dann vor, wenn diese Gewalt ein solches Ausmaß erreicht hat, dass es nicht bloß möglich, sondern 

geradezu wahrscheinlich erscheint, dass auch der betreffende Asylwerber tatsächlich Opfer eines solchen 

Gewaltaktes sein wird. Davon kann in einer Situation allgemeiner Gewalt nur in sehr extremen Fällen 

ausgegangen werden, wenn schon die bloße Anwesenheit einer Person in der betroffenen Region Derartiges 

erwarten lässt. Davon abgesehen können nur besondere in der persönlichen Situation der oder des Betroffenen 

begründete Umstände dazu führen, dass gerade bei ihr oder ihm ein - im Vergleich zur Bevölkerung des 

Herkunftsstaats im Allgemeinen - höheres Risiko besteht, einer dem Art. 2 oder 3 EMRK widersprechenden 

Behandlung ausgesetzt zu sein bzw. eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit befürchten 

zu müssen (vgl. dazu VwGH 21.2.2017, Ra 2016/18/0137, mit Hinweisen auf Rechtsprechung des EGMR und 

EuGH).  

In diesem Sinn hat der Verwaltungsgerichtshof in seiner jüngeren, zum Herkunftsstaat Afghanistan ergangenen 

Rechtsprechung wiederholt und unter Bezugnahme auf die diesbezügliche ständige Rechtsprechung des EGMR 

ausgesprochen, dass es grundsätzlich der abschiebungsgefährdeten Person obliegt, mit geeigneten Beweisen 

gewichtige Gründe für die Annahme eines Risikos nachzuweisen, dass ihr im Falle der Durchführung einer 

Rückführungsmaßnahme eine dem Art. 3 EMRK widersprechende Behandlung drohen würde. Es reicht für den 

Antragsteller nicht aus, sich bloß auf eine allgemein schlechte Sicherheits- und Versorgungslage in Afghanistan 

zu berufen. Die allgemeine Situation in Afghanistan ist nämlich nicht so gelagert, dass schon alleine die 

Rückkehr eines Antragstellers dorthin eine ernsthafte Bedrohung für die durch Art. 3 EMRK geschützten Rechte 

bedeuten würde (vgl. VwGH 25.4.2017, Ra 2016/01/0307, mwN)."  

Nach der ständigen Judikatur des EGMR, wonach es - abgesehen von Abschiebungen in 

Staaten, in denen die allgemeine Situation so schwerwiegend ist, dass die Rückführung eines 

abgelehnten Asylwerbers dorthin eine Verletzung von Art. 3 MRK darstellen würde - obliegt 

es grundsätzlich der abschiebungsgefährdeten Person, mit geeigneten Beweisen gewichtige 

Gründe für die Annahme eines Risikos nachzuweisen, dass ihr im Falle der Durchführung 

einer Rückführungsmaßnahme eine dem Art. 3 MRK widersprechende Behandlung drohen 

würde (vgl. etwa das Urteil des EGMR vom 5. September 2013, I. gg. Schweden, Nr. 

61204/09).  

 

Die Annahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative  erfordert im Hinblick auf das ihr u.a. 

innewohnende Zumutbarkeitskalkül insbesondere nähere Feststellungen über die zu 

erwartende konkrete Lage des Asylwerbers in dem in Frage kommenden Gebiet (Hinweis E 

vom 8. September 1999, 98/01/0614, mwN) sowie dessen sichere und legale Erreichbarkeit 

(vgl. Art. 8 der Statusrichtlinie). (VwGH vom 23.02.2016, Ra 2015/20/0233 u.a.)  

Es muss mit ausreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden können, dass der 

Asylwerber in diesem Gebiet Schutz vor asylrechtlich relevanter Verfolgung und vor 
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Bedingungen, die nach § 8 Abs. 1 AsylG 2005 die Gewährung von subsidiärem Schutz 

rechtfertigen würden, findet. Sind diese Voraussetzungen zu bejahen, so wird dem 

Asylwerber unter dem Aspekt der Sicherheit regelmäßig auch die Inanspruchnahme der 

innerstaatlichen Fluchtalternative  zuzumuten sein.  

 

Im Übrigen hat der Verwaltungsgerichtshof in seiner Rechtsprechung erkannt, dass eine 

schwierige Lebenssituation (bei der Arbeitsplatz- und Wohnraumsuche sowie in 

wirtschaftlicher Hinsicht), die ein Asylwerber bei Rückführung in das als innerstaatliche 

Fluchtalternative geprüfte Gebiet vorfinden würde, für sich betrachtet nicht ausreicht, um 

eine  innerstaatliche Fluchtalternative  zu verneinen. Mit Bezug auf die Verhältnisse in 

Afghanistan wurde ausgeführt, es könne zutreffen, dass ein alleinstehender Rückkehrer 

ohne familiären Rückhalt und ohne finanzielle Unterstützung in der afghanischen Hauptstadt 

Kabul (anfangs) mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert sei. Soweit es sich aber um 

einen jungen und gesunden Mann, der über Schulbildung und Berufserfahrung verfüge, 

handle, sei - auf der Grundlage der allgemeinen Länderfeststellungen zur Lage im 

Herkunftsstaat - nicht zu erkennen, dass eine Neuansiedlung in Kabul nicht zugemutet 

werden könne.  

Dies stehe auch im Einklang mit der Einschätzung der UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des 

Internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 19. April 2016, denen 

zufolge es alleinstehenden, leistungsfähigen Männern im berufsfähigen Alter ohne 

spezifische Vulnerabilität möglich sei, auch ohne Unterstützung durch die Familie in urbaner 

Umgebung zu leben (vgl. VwGH 8.8.2017, Ra 2017/19/0118).  

 

In den aktuellen Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer 

Asylsuchender vom 30.08.2018 äußert UNHCR angesichts der gegenwärtigen Sicherheitslage 

sowie der menschenrechtlichen und humanitären Situation in Kabul die Auffassung, dass 

eine interne Flucht- und Neuansiedlungsalternative in dieser Stadt "generell" nicht zur 

Verfügung stehe (arg. S. 114: 

"UNHCR considers that given the current security, human rights and humanitarian situation 

in Kabul, an Internal Flight or Relocation Alternative (IFA/IRA) is generally not available in the 

city.").  

UNHCR änderte damit in Relation zu den Richtlinien vom 19.04.2016 seine Schlussfolgerung 

zur Relevanz und Zumutbarkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative in der Stadt Kabul, 

dies auf Basis der (sofern nichts anderes angegeben) dem UNHCR am 31.05.2018 bekannten 

Informationen.  
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Nach den aktuellen Richtlinien vom 30.08.2018 ist UNHCR außerdem vor dem näher 

dargestellten Hintergrund der Ansicht, dass eine vorgeschlagene  innerstaatliche  Flucht- und 

Neuansiedlungsalternative nur sinnvoll möglich (und zumutbar) ist, wenn die Person Zugang 

zu Unterkünften, grundlegenden Dienstleistungen, wie Sanitärversorgung, 

Gesundheitsversorgung und Bildung sowie Möglichkeiten für den Lebensunterhalt oder 

nachgewiesene und nachhaltige Unterstützung für den Zugang zu einem angemessenen 

Lebensstandard hat. Darüber hinaus hält UNHCR eine innerstaatliche Flucht- und 

Neuansiedlungsalternative nur für zumutbar, wenn die Person Zugang zu einem 

Unterstützungsnetzwerk von Mitgliedern ihrer (erweiterten) Familie oder Mitgliedern ihrer 

größeren ethnischen Gemeinschaft in der Gegend der potenziellen Umsiedlung hat, die 

beurteilt wurden, bereit und in der Lage zu sein, dem Antragsteller in der Praxis echte 

Unterstützung zu leisten.  

 

Nach den EASO-Guidelines vom Juni 2019 kann eine innerstaatliche Fluchtalternative für 

Antragsteller, die außerhalb Afghanistans geboren wurden und/oder dort sehr lange Zeit 

gelebt haben, nicht zumutbar sein, wenn sie über kein unterstützendes Netzwerk verfügen, 

das ihnen dabei hilft, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Die Richtlinien verweisen darauf, 

dass bei der Prüfung der Zumutbarkeit der persönliche Hintergrund der betroffenen Person, 

insbesondere deren Selbständigkeit, die vorhandene Ausbildung und allfällige 

Berufserfahrungen, ins Kalkül gezogen werden müssen. 

Der Verfassungsgerichtshof hat in einem Erkenntnis vom 12. Dezember 2017, E 2068/2017, 

ausgesprochen, dass einem gesunden Asylwerber im erwerbsfähigen Alter, der eine der 

Landessprachen Afghanistans beherrsche, mit den kulturellen Gepflogenheiten seines 

Herkunftsstaates vertraut sei und die Möglichkeit habe, sich durch Gelegenheitstätigkeiten 

eine Existenzgrundlage zu sichern, die Inanspruchnahme einer innerstaatlichen  

Fluchtalternative  in Kabul zugemutet werden könne, und zwar selbst dann, wenn er - wie im 

entschiedenen Fall - nicht in Afghanistan geboren worden sei, dort nie gelebt und keine 

Angehörigen in Afghanistan habe, sondern im Iran aufgewachsen und dort in die Schule 

gegangen sei.  

Dem ist lediglich hinzuzufügen, dass bei dieser Sichtweise dem Kriterium der "Zumutbarkeit" 

neben jenem der Gewährleistung von Schutz vor Verhältnissen, die Art. 3 EMRK 

widersprechen, durchaus Raum gelassen wird.  

Um von einer zumutbaren innerstaatlichen Fluchtalternative sprechen zu können, reicht es 

nicht aus, dem Asylwerber entgegen zu halten, dass er in diesem Gebiet keine Folter oder 

unmenschliche oder erniedrigende Behandlung zu erwarten hat. Es muss ihm vielmehr - im 
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Sinne des bisher Gesagten - möglich sein, im Gebiet der innerstaatlichen Fluchtalternative 

nach allfälligen anfänglichen Schwierigkeiten Fuß zu fassen und dort ein Leben ohne 

unbillige Härten zu führen, wie es auch andere Landsleute führen können. 

 

3.2.1. Vor diesem Hintergrund ist für den vorliegenden Fall folgendes festzuhalten: 

 

Der Beschwerdeführer kann nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichtes auf eine IFA/IRA 

in der Stadt Mazar-e Sharif verwiesen werden: 

Nach den Ergebnissen des Verfahrens vor dem Bundesamt und der Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht muss - wie bereits oben ausgeführt - davon ausgegangen werden, 

dass der Beschwerdeführer weder aus "wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung" aus einem 

der in der Genfer Flüchtlingskonvention angeführten Asylgründe sein Heimatland verlassen 

hat, noch dass er im Falle ihrer Rückkehr einer "realen Gefahr" iSd Art. 2 oder 3 EMRK 

ausgesetzt wäre, die subsidiären Schutz notwendig machen würde. 

Der Beschwerdeführer kann nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichtes – unter 

Berücksichtigung der von UNHCR aufgestellten Kriterien für das Bestehen einer internen 

Schutzalternative für Afghanistan sowie unter Berücksichtigung der oben angeführten 

Länderberichte in Zusammenschau mit den persönlichen Umständen des Beschwerdeführers 

– aus folgenden Gründen in zumutbarer Weise auf die Übersiedlung in andere Landesteile 

Afghanistans, konkret in die Stadt Mazar-e Sharif verwiesen werden. 

Laut den oben auszugsweise wiedergegebenen Richtlinien des UNHCR müssen die 

schlechten Lebensbedingungen sowie die prekäre Menschenrechtslage von intern 

vertriebenen afghanischen Staatsangehörigen bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer 

innerstaatlichen Fluchtalternative berücksichtigt werden, wobei angesichts des 

Zusammenbruchs des traditionellen sozialen Gefüges der Gesellschaft auf Grund 

jahrzehntelang währender Kriege, massiver Flüchtlingsströme und interner Vertreibung 

hierfür jeweils eine Einzelfallprüfung notwendig ist (zur Indizwirkung von UNHCR-Richtlinien 

vgl. u.a. VwGH 10.12.2014, Ra 2014/18/0103). 

Wie festgestellt, leidet der Beschwerdeführer an keiner lebensbedrohlichen Erkrankung, 

verfügt über eine Schulbildung und Berufserfahrung und ist im erwerbsfähigen Alter. 

Dadurch, dass der Beschwerdeführer in Afghanistan in einer afghanischen Familie aufwuchs 

und im Familienverband sozialisiert wurde, ist er mit den kulturellen Gepflogenheiten seines 

Herkunftsstaates vertraut. Im Übrigen könnte sich der Beschwerdeführer weiterführende 

Kenntnisse seines Herkunftlandes (zB Ortskenntnisse) ohne große Schwierigkeiten aneignen. 

Der Beschwerdeführer hätte aufgrund seiner Arbeitsfähigkeit bei entsprechendem 

Arbeitswillen die Möglichkeit, sich beispielsweise mit Hilfstätigkeiten eine Existenzgrundlage 
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zu sichern. Außerdem kann der Beschwerdeführer durch die Inanspruchnahme von 

Rückkehrhilfe zumindest übergangsweise in Mazar-e Sharif das Auslangen finden.  

Es ist auch anzunehmen, dass der Beschwerdeführer in Mazar-e Sharif auch Unterstützung 

durch die – in großer Zahl dort lebenden – Mitglieder seiner Ethnie zuteilwürde. 

Deshalb ist auch nicht zu befürchten, dass er bereits unmittelbar nach seiner Rückkehr und 

noch bevor er in der Lage wäre, selbst für seinen Unterhalt zu sorgen, in eine 

existenzbedrohende bzw. wirtschaftlich ausweglose Lage geraten könnte. Seine Existenz 

könnte er dort mit Hilfs- und Gelegenheitsarbeiten sichern. Es gibt somit keine 

hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer in Ansehung existentieller 

Grundbedürfnisse (z.B. Nahrung, Unterkunft) einer ausweglosen bzw. existenzbedrohenden 

Situation ausgesetzt wäre. 

Unter Berücksichtigung der Länderberichte und der persönlichen Situation des 

Beschwerdeführers ist in einer Gesamtbetrachtung nicht zu erkennen, dass er im Fall seiner 

Abschiebung nach Afghanistan und einer Ansiedlung in der Stadt Mazar-e Sharif in eine 

ausweglose Lebenssituation geraten und real Gefahr laufen würde, eine Verletzung seiner 

durch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der durch die Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur 

Konvention geschützten Rechte zu erleiden. Die Prüfung der maßgeblichen Kriterien führt im 

konkreten Fall zu dem Ergebnis, dass dem Beschwerdeführer eine Ansiedlung in der Stadt 

Mazar-e Sharif möglich und auch zumutbar ist. 

In Mazar-e Sharif besteht für den Beschwerdeführer weder wohlbegründete Furcht nach Art. 

1 Abschnitt A Z 2 GFK noch sind in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates die 

Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status eines subsidiär Schutzberechtigten 

gegeben. 

Die lokale Sicherheitslage in Mazar-e Sharif stellt zum Entscheidungszeitpunkt kein Hindernis 

einer Rückkehr (nach den oben genannten Maßstäben) dar. Wie festgestellt, gilt die Stadt 

Mazar-e Sharif als eine Art „Vorzeigeprojekt“ Afghanistans. Mazar-e Sharif gehört 

gesamthaft betrachtet, auch im Lichte der in den Länderberichten verzeichneten Zahl der 

sicherheitsrelevanten Vorfälle dennoch zu den sicheren Städten Afghanistans. 

Der Beschwerdeführer könnte Mazar-e Sharif von Kabul oder Istanbul aus sicher erreichen: 

Was die Reise in Gebiete außerhalb der Hauptstadt Kabul betrifft, ist auszuführen, dass 

angesichts der auf den meisten Hauptverkehrsrouten gestiegenen Unsicherheit 

grundsätzlich zwar nicht erwartet werden kann, dass afghanische Staatsangehörige von 

Kabul aus auf dem Landweg durch unsichere Gebiete reisen müssen, um ihren endgültigen 

(sicheren) Zielort zu erreichen. Im gegenständlichen Fall ist jedoch festzuhalten, dass dem BF 

im Falle der Rückkehr nach Afghanistan die Möglichkeit offensteht, auf dem Luftweg von 

Kabul nach Mazar-e Sharif zu gelangen, auch wenn diese Art der Reise mit höheren Kosten 
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als die Anreise auf dem Landweg verbunden ist. Wie sich aus den Länderberichten ergibt, 

stehen in der Hauptstadt Kabul mehrere Transportmöglichkeiten in andere Gebiete 

Afghanistans zur Verfügung. Die Entfernung zwischen Kabul und Mazar-e Sharif beträgt auf 

dem Landweg ca. 425 km (Wegzeit ca. 6 bis 7 Stunden). Mit dem Flugzeug ist Mazar-e Sharif 

via Kabul auf sicherem Wege zu erreichen. 

 

Unabhängig vom individuellen Vorbringen des Beschwerdeführers sind keine 

außergewöhnlichen, exzeptionellen Umstände hervorgekommen, die dem 

Beschwerdeführer im Fall einer Rückkehr nach Afghanistan drohen könnten und die ein 

Abschiebungshindernis im Sinne von Art 3 EMRK iVm § 8 AsylG darstellen könnten, wie etwa 

eine dramatische Versorgungslage (z.B. Hungersnöte), eine massive Beeinträchtigung der 

Gesundheit oder gar der Verlust des Lebens (vgl. EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde 

Nr. 44599/98, Bensaid v. United Kingdom und Henao v. The Netherlands, 

Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, Beschwerde Nr. 133699/03). Für die 

Zuerkennung des Status eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat 

Afghanistan reicht es nicht aus, sich bloß auf eine allgemein schlechte Sicherheits- und 

Versorgungslage in Afghanistan zu berufen, sondern es müssen von dem Betroffenen auch 

individuelle Umstände glaubhaft gemacht werden bzw. detailliert und konkret dargelegt 

werden, warum solche exzeptionellen Umstände vorliegen (vgl. VwGH 25.05.2016; Ra 

2016/19/0036; 08.09.2016, Zl. Ra 2016/20/0063). 

 

Die Prüfung der maßgeblichen Kriterien führt daher im konkreten Fall zu dem Ergebnis, dass 

dem Beschwerdeführer eine Rückkehr nach Mazar-e Sharif jedenfalls möglich und auch 

zumutbar ist. 

 

Ausgehend davon, ist mit Blick auf die persönliche Situation des Beschwerdeführers nicht zu 

erkennen, dass er im Fall seiner Abschiebung nach Afghanistan in eine ausweglose 

Lebenssituation geraten und reale Gefahr laufen würde, eine Verletzung seiner durch Art. 2 

EMRK, Art. 3 EMRK oder der durch die Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 

geschützten Rechte zu erleiden. 

 

3.3. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt III. bis IV. des Bescheides vom 18.07.2017, 

Beschwerde gegen den Bescheid vom 15.11.2018 (BVE vom 08.01.2019), Beschwerde 

gegen Spruchpunkt I., II. III. des Bescheides vom 17.06.2019: 
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Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer 

Rückkehrentscheidung oder einer Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. 

Hauptstück des FPG zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl 

bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des 

Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird und von Amts wegen ein 

Aufenthaltstitel gemäß § 57 AsylG 2005 nicht erteilt wird. 

§ 55 AsylG 2005 lautet: 

"§ 55 (1) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist von Amts wegen oder auf begründeten Antrag 

eine ‚Aufenthaltsberechtigung plus' zu erteilen, wenn 

1. dies gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG zur Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art 8 EMRK 

geboten ist und 

2. der Drittstaatsangehörige das Modul 1 der Integrationsvereinbarung gemäß § 9 Integrationsgesetz (IntG), 

BGBl. I Nr. 68/2017, erfüllt hat oder zum Entscheidungszeitpunkt eine erlaubte Erwerbstätigkeit ausübt, mit 

deren Einkommen die monatliche Geringfügigkeitsgrenze (§ 5 Abs. 2 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 

(ASVG), BGBl. I Nr. 189/1955) erreicht wird. 

(2) Liegt nur die Voraussetzung des Abs. 1 Z 1 vor, ist eine ‚Aufenthaltsberechtigung' zu erteilen." 

§ 57 AsylG 2005 lautet: 

"§ 57 (1) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist von Amts wegen oder auf begründeten Antrag 

eine ‚Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz' zu erteilen: 

1. wenn der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 oder Z 3 FPG seit 

mindestens einem Jahr geduldet ist und die Voraussetzungen dafür weiterhin vorliegen, es sei denn, der 

Drittstaatsangehörige stellt eine Gefahr für die Allgemeinheit oder Sicherheit der Republik Österreich dar oder 

wurde von einem inländischen Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) rechtskräftig verurteilt. Einer 

Verurteilung durch ein inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch ein ausländisches Gericht 

gleichzuhalten, die den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht, 

2. zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur Geltendmachung 

und Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit solchen strafbaren Handlungen, 

insbesondere an Zeugen oder Opfer von Menschenhandel oder grenzüberschreitendem Prostitutionshandel 

oder 

3. wenn der Drittstaatsangehörige, der im Bundesgebiet nicht rechtmäßig aufhältig oder nicht niedergelassen 

ist, Opfer von Gewalt wurde, eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 382e EO, RGBl. Nr. 79/1896, 

erlassen wurde oder erlassen hätte werden können und der Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass die 

Erteilung der ‚Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz' zum Schutz vor weiterer Gewalt erforderlich ist. 

[…]" 

§ 58 AsylG 2005 lautet: 

"§ 58 (1) Z. 2: Das Bundesamt hat die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 von Amts wegen zu prüfen, 

wenn der Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als 

auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird. 

[…]" 
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Die maßgeblichen Bestimmungen des FPG lauten: 

"§ 46 (1) Fremde, gegen die eine Rückkehrentscheidung, eine Anordnung zur Außerlandesbringung, eine 

Ausweisung oder ein Aufenthaltsverbot durchsetzbar ist, sind von den Organen des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes im Auftrag des Bundesamtes zur Ausreise zu verhalten (Abschiebung), wenn 

1. die Überwachung ihrer Ausreise aus Gründen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder 

Sicherheit notwendig scheint, 

2. sie ihrer Verpflichtung zur Ausreise nicht zeitgerecht nachgekommen sind, 

3. auf Grund bestimmter Tatsachen zu befürchten ist, sie würden ihrer Ausreiseverpflichtung nicht 

nachkommen, oder 

4. sie einem Einreiseverbot oder Aufenthaltsverbot zuwider in das Bundesgebiet zurückgekehrt sind. 

§ 50 (1) FPG: Die Abschiebung Fremder in einen Staat ist unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 der 

Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl Nr. 210/1958, oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe 

verletzt würde oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 

infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts verbunden wäre. 

(2) Die Abschiebung in einen Staat ist unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass 

dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit 

zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der 

Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die 

Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche 

Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005). 

(3) Die Abschiebung in einen Staat ist unzulässig, solange der Abschiebung die Empfehlung einer vorläufigen 

Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entgegensteht. 

§ 52 (1) [...] 

(2) Z. 2: Gegen einen Drittstaatsangehörigen hat das Bundesamt unter einem (§ 10 AsylG 2005) mit Bescheid 

eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn dessen Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der 

Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten abgewiesen wird, und ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zukommt. 

Dies gilt nicht für begünstigte Drittstaatsangehörige. 

[...] 

(9) Mit der Rückkehrentscheidung ist gleichzeitig festzustellen, ob die Abschiebung des Drittstaatsangehörigen 

gemäß § 46 in einen oder mehrere bestimmte Staaten zulässig ist. Dies gilt nicht, wenn die Feststellung des 

Drittstaates, in den der Drittstaatsangehörige abgeschoben werden soll, aus vom Drittstaatsangehörigen zu 

vertretenden Gründen nicht möglich ist. 

[...] 

§ 55 (1) Mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 wird zugleich eine Frist für die freiwillige Ausreise 

festgelegt. 

(2) Die Frist für die freiwillige Ausreise beträgt 14 Tage ab Rechtskraft des Bescheides, sofern nicht im Rahmen 

einer vom Bundesamt vorzunehmenden Abwägung festgestellt wurde, dass besondere Umstände, die der 

Drittstaatsangehörige bei der Regelung seiner persönlichen Verhältnisse zu berücksichtigen hat, die Gründe, 

die zur Erlassung der Rückkehrentscheidung geführt haben, überwiegen. 

[...]" 
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§ 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG lautet: 

"§ 9 (1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur Außerlandesbringung 

gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- 

oder Familienleben des Fremden eingegriffen, so ist die Erlassung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur 

Erreichung der im Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten ist. 

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind insbesondere zu 

berücksichtigen: 

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden 

rechtswidrig war, 

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 

4. der Grad der Integration, 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 

Einwanderungsrechts, 

8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die 

Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, 

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren 

überlangen Verzögerungen begründet ist. 

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist jedenfalls begründet, insbesondere im 

Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer 

Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des 

Privat- und Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies 

ist insbesondere dann der Fall, wenn die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon allein auf Grund des 

Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein 

unionsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 45 oder §§ 51 ff 

Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005) verfügen, unzulässig wäre." 

 

Die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG 2005 liegen 

nicht vor, weil der Aufenthalt des Beschwerdeführers weder seit mindestens einem Jahr 

gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 oder Z 3 FPG geduldet ist, noch zur Gewährleistung der 

Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur Geltendmachung und 

Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit solchen strafbaren 

Handlungen notwendig ist noch der Beschwerdeführer Opfer von Gewalt iSd § 57 Abs. 1 Z 3 

AsylG wurde. Weder hat der Beschwerdeführer das Vorliegen eines der Gründe des § 57 

AsylG behauptet, noch kam ein Hinweis auf das Vorliegen eines solchen Sachverhaltes im 

Ermittlungsverfahren hervor. 

Voraussetzung für die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 55 Abs. 1 AsylG 2005 ist, 

dass dies zur Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG iSd 

Art. 8 EMRK geboten ist. 
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Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und 

Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der 

Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit 

dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer 

demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, 

das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung 

von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der 

Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 

 

Ein Cousin des Beschwerdeführers wohnt(e) in Österreich. Der Beschwerdeführer hat keinen 

Kontakt mehr zu ihm. Der Beschwerdeführer gab an, dass er eine österreichische Freundin 

habe. Ein gemeinsamer Haushalt oder finanzielle Abhängigkeit ist nicht hervorgekommen. Es 

besteht kein Familienleben. Die Ausweisung bildet daher keinen unzulässigen Eingriff in das 

Recht des Beschwerdeführers auf Schutz des Familienlebens. Die aufenthaltsbeendende 

Maßnahme könnte daher allenfalls lediglich in das Privatleben des Beschwerdeführers 

eingreifen. 

 

Bei der Beurteilung der Frage, ob der Beschwerdeführer in Österreich über ein 

schützenswertes Privatleben verfügt, spielt die zeitliche Komponente eine zentrale Rolle, da 

- abseits familiärer Umstände - eine von Art. 8 EMRK geschützte Integration erst nach 

einigen Jahren im Aufenthaltsstaat anzunehmen ist (vgl. Thym, EuGRZ 2006, 541). 

Ausgehend davon, dass der Verwaltungsgerichtshof bei einem dreieinhalbjährigen 

Aufenthalt im Allgemeinen von einer eher kürzeren Aufenthaltsdauer ausgeht (vgl. Chvosta, 

ÖJZ 2007/74 unter Hinweis auf die VwGH 08.03.2005, 2004/18/0354; 27.03.2007, 

2005/21/0378), und im Erkenntnis vom 26.06.2007, 2007/10/0479, davon ausgeht, "dass 

der Aufenthalt im Bundesgebiet in der Dauer von drei Jahren [...] jedenfalls nicht so lange ist, 

dass daraus eine rechtlich relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat abgeleitet werden 

könnte", ist die Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers, der sich seit Oktober 2015, sohin 

seit etwas mehr als 4,5  Jahren - in Österreich aufhält, als "kurz" zu bewerten. Zwar kann 

nach der aktuellen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes nicht gesagt werden, dass eine in 

dieser Zeit erlangte Integration keine außergewöhnliche, die Erteilung eines Aufenthaltstitels 

rechtfertigende Konstellation begründen "kann" und somit schon allein aufgrund des 

Aufenthalts in diesem Ausmaß von einem deutlichen Überwiegen der öffentlichen 

gegenüber den privaten Interessen auszugehen wäre (vgl. VwGH 23.02.2016, Zl. Ra 

2015/01/0134-7).  
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Fallbezogen sind keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine tatsächliche, fortgeschrittene 

Integration des Beschwerdeführers hervorgekommen. Der durch die Ausweisung des 

Beschwerdeführers allenfalls verursachte Eingriff in sein Recht auf Privat- oder 

Familienleben ist jedenfalls insofern iSd Art. 8 Abs. 2 EMRK gerechtfertigt, als das öffentliche 

Interesse an der Aufenthaltsbeendigung das Interesse des Beschwerdeführers an einem 

weiteren Verbleib in Österreich überwiegt: 

 

Unter dem "Privatleben" sind nach der Rechtsprechung des EGMR persönliche, soziale und 

wirtschaftliche Beziehungen, die für das Privatleben eines jeden Menschen konstitutiv sind, 

zu verstehen (vgl. Sisojeva ua gg. Lettland, EuGRZ 2006, 554). In diesem Zusammenhang 

komme dem Grad der sozialen Integration des Betroffenen eine wichtige Bedeutung zu. 

Außerdem ist nach der bisherigen Rechtsprechung auch auf die Besonderheiten der 

aufenthaltsrechtlichen Stellung von Asylwerbern Bedacht zu nehmen, zumal das Gewicht 

einer aus dem langjährigen Aufenthalt in Österreich abzuleitenden Integration dann 

gemindert ist, wenn dieser Aufenthalt lediglich auf unberechtigte Asylanträge 

zurückzuführen ist (vgl. VwGH 17.12.2007, 2006/01/0216 mwN). 

 

Sowohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte als auch der 

Verwaltungsgerichtshof stellen in ihrer Rechtsprechung darauf ab, ob das Familienleben zu 

einem Zeitpunkt entstanden ist, in dem sich die betroffenen Personen bewusst waren, der 

Aufenthaltsstatus eines Familienmitgliedes sei derart, dass der Fortbestand des 

Familienlebens im Gastland von vornherein unsicher ist (VwGH 30.04.2009, 2009/21/086, 

VwGH 19.02.2009, 2008/18/0721 und die dort zitierte EGMR-Judikatur). 

 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in seiner langjährigen Rechtsprechung 

zu Ausweisungen Fremder wiederholt ausgesprochen, dass die EMRK Fremden nicht das 

Recht auf Einreise und Aufenthalt in einem bestimmten Land garantiert und die 

Konventionsstaaten im Allgemeinen nicht verpflichtet sind, die Wahl des Aufenthaltslandes 

durch Einwanderer zu respektieren und auf ihrem Territorium die 

Familienzusammenführung zu gestatten. Dennoch könne in einem Fall, der sowohl die 

Achtung des Familienlebens, als auch Fragen der Einwanderung betrifft, der Umfang der 

staatlichen Verpflichtung, Familienangehörigen von im Staat ansässigen Personen Aufenthalt 

zu gewähren, - je nach der Situation der Betroffenen und dem Allgemeininteresse - variieren 

(vgl. z.B. EGMR 05.09.2000, 44328/98, Solomon v. Niederlande; 09.10.2003, 48321/99, 

Slivenko v. Lettland; 22.04.2004, 42703/98, Radovanovic v. Österreich; 31.01.2006, 
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50435/99, da Silva und Hoogkamer v. Niederlande; 31.07.2008, 265/07, Darren Omoregie ua 

v. Norwegen). 

 

Der Beschwerdeführer hält sich seit seiner Asylantragstellung im Bundesgebiet auf und 

verfügte nie über ein Aufenthaltsrecht außerhalb des bloß vorübergehenden 

Aufenthaltsrechts des Asylverfahrens. Der Beschwerdeführer ist illegal nach Österreich 

eingereist und stellte in weiterer Folge einen Antrag auf internationalen Schutz, der sich als 

unberechtigt erwiesen hat. Die Dauer des Verfahrens übersteigt - angesichts der großen 

Anzahl an Asylanträgen - auch nicht das Maß dessen, was für ein rechtsstaatlich geordnetes, 

den verfassungsrechtlichen Vorgaben an Sachverhaltsermittlungen und 

Rechtschutzmöglichkeiten entsprechendes Asylverfahren angemessen ist. Es liegt somit 

jedenfalls kein Fall vor, in dem die öffentlichen Interessen an der Einhaltung der einreise- 

und fremdenrechtlichen Vorschriften sowie der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 

angesichts der langen Verfahrensdauer oder der langjährigen Duldung des Aufenthaltes im 

Inland nicht mehr hinreichendes Gewicht haben, die Rückkehrentscheidung als "in einer 

demokratischen Gesellschaft notwendig" erscheinen zu lassen (vgl. VfSlg 18.499/2008, 

19.752/2013; EGMR 04.12.2012, Fall Butt, Appl. 47.017/09, Z 85 f.). 

 

Der Beschwerdeführer besuchte Deutschkurse. Er hat einen Freundeskreis, eine Freundin, er 

hat keine weiteren Ausbildungen in Österreich absolviert, war wiederholt straffällig und hat 

Haftstrafen verbüßt.  

Der Beschwerdeführer verfügt über stärkere Bindungen zum Herkunftsstaat: er ist in 

Afghanistan geboren und aufgewachsen und wurde in einem afghanischen Familienverband 

sozialisiert. Daher ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer mit den 

gesellschaftlichen und kulturellen Gepflogenheiten seines Herkunftsstaates bestens vertraut 

ist. Zu seiner Verständigungsfähigkeit im Herkunftsstaat ist festzuhalten, dass der 

Beschwerdeführer eine Landessprache muttersprachlich spricht. Der Beschwerdeführer 

kann sich somit auch im Herkunftsstaat artikulieren. Insgesamt ist davon auszugehen, dass 

eine überwiegende Bindung des Beschwerdeführers zu seinem Herkunftsstaat vorliegt.  

 

Im Hinblick auf die Zeitspanne, seit der sich der Beschwerdeführer in Österreich aufhält, 

könnte selbst unter Miteinbeziehung integrativer Merkmale - wie etwa ein Freundes- und 

Bekanntenkreis im Bundesgebiet - eine von Art. 8 EMRK geschützte 

"Aufenthaltsverfestigung" noch nicht angenommen werden (vgl. VwGH 26.06.2007, 

2007/01/0479, wonach ein dreijähriger Aufenthalt "jedenfalls" nicht ausreichte, um daraus 

eine rechtlich relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat abzuleiten; vgl. auch VwGH 
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20.12.2007, 2007/21/0437, zu § 66 Abs. 1 FPG, wonach der 6-jährigen Aufenthaltsdauer 

eines Fremden im Bundesgebiet, der Unbescholtenheit, eine feste soziale Integration, gute 

Deutschkenntnisse sowie einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, jedoch keine 

Familienangehörigen geltend machen konnte, in einer Interessensabwägung keine derartige 

"verdichtete Integration" zugestanden wurde, da der Aufenthalt "letztlich nur auf einem 

unbegründeten Asylantrag fußte"; ähnlich auch VwGH 25.02.2010, 2010/18/0026; 

30.04.2009, 2009/21/0086; 08.07.2009, 2008/21/0533; 08.03.2005, 2004/18/0354). Somit 

kann nicht festgestellt werden, dass dem subjektiven Interesse des Beschwerdeführers am 

Verbleib in Österreich Vorzug gegenüber dem maßgeblichen öffentlichen Interesse an der 

Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Vorschriften, denen 

aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 8 Abs. 2 

EMRK) ein hoher Stellenwert zukommt, zu geben ist (vgl. VwGH 22.01.2013, 2011/18/0036; 

10.05.2011, 2011/18/0100; 22.03.2011, 2007/18/0628; 26.11.2009, 2007/18/0305).  

 

Es ist davon auszugehen, dass die Interessen des Beschwerdeführers an einem Verbleib im 

Bundesgebiet nur geringes Gewicht haben und gegenüber dem öffentlichen Interesse an der 

Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Bestimmungen aus 

der Sicht des Schutzes der öffentlichen Ordnung, dem nach der Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ein hoher Stellenwert zukommt, in den Hintergrund treten. Die 

Verfügung der Rückkehrentscheidung war daher im vorliegenden Fall dringend geboten und 

erscheint auch nicht unverhältnismäßig. Schwierigkeiten beim Wiederaufbau einer Existenz 

im Heimatland vermögen die Interessen an einem Verbleib in Österreich nicht in 

entscheidender Weise zu verstärken, sondern sind vielmehr - letztlich auch als Folge eines 

seinerzeitigen, ohne ausreichenden (die Asylgewährung oder Einräumung von subsidiärem 

Schutz rechtfertigenden) Grund für eine Flucht nach Österreich vorgenommenen Verlassens 

des Heimatlandes - im öffentlichen Interesse an einem geordneten Fremdenwesen 

hinzunehmen (vgl. VwGH 14.11.2017, Ra 2017/21/0188).  

 

Die Erlassung einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG stellt sohin keine Verletzung des 

Beschwerdeführers in seinem Recht auf Privat- und Familienleben gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG 

iVm Art. 8 EMRK dar. Auch sonst sind keine Anhaltspunkte hervorgekommen, dass im 

gegenständlichen Fall eine Rückkehrentscheidung auf Dauer unzulässig wäre. Die Erteilung 

eines Aufenthaltstitels gemäß § 55 Abs. 1 AsylG 2005 ist daher ebenfalls nicht geboten.  

 

Der Beschwerdeführer ist als Staatsangehöriger von Afghanistan kein begünstigter 

Drittstaatsangehöriger und es kommt ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen 
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Bundesgesetzen zu, da mit der erfolgten Abweisung seines Antrags auf internationalen 

Schutz das Aufenthaltsrecht nach § 13 AsylG 2005 mit der Erlassung dieser Entscheidung 

endet. 

 

Der Aufenthalt des Beschwerdeführers ist weder seit mindestens einem Jahr gemäß § 46a 

Abs. 1 Z 1 oder Z 3 FPG geduldet, noch zur Gewährleistung der Strafverfolgung von 

gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur Geltendmachung und Durchsetzung von 

zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit solchen strafbaren Handlungen 

notwendig. Der Beschwerdeführer wurde auch nicht Opfer von Gewalt iSd § 57 Abs. 1 Z 3 

AsylG 2005. Im gegenständlichen Verfahren haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, 

welche auf das Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewährung einer 

Aufenthaltsberechtigung aus den in § 57 AsylG 2005 angeführten Gründen hätten schließen 

lassen.  

 

Die Voraussetzungen des § 10 AsylG 2005 liegen vor: Da der Antrag des Beschwerdeführers 

auf internationalen Schutz abgewiesen wurde, ist die Rückkehrentscheidung gemäß § 10 

Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 zu erlassen. Es ist auch kein Aufenthaltstitel nach § 57 AsylG 2005 von 

Amts wegen zu erteilen.  

 

Gemäß § 52 Abs. 9 FPG hat das Bundesamt mit einer Rückkehrentscheidung gleichzeitig 

festzustellen, dass eine Abschiebung eines Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 in einen oder 

mehrere bestimmte Staaten zulässig ist, es sei denn, dass dies aus vom 

Drittstaatsangehörigen zu vertretenden Gründen nicht möglich ist.  

 

Nach § 50 Abs. 1 FPG ist die Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch 

Art. 2 oder 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, 

oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder für sie als 

Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 

willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts 

verbunden wäre.  

 

Nach § 50 Abs. 2 FPG ist die Abschiebung in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe 

für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, 

ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 

oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die 
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Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die 

Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine 

innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005).  

 

Die Zulässigkeit der Abschiebung des Beschwerdeführers in den Herkunftsstaat ist gegeben, 

da nach den tragenden Gründen des gegenständlichen Erkenntnisses betreffend die 

Abweisung seines Antrages auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status 

des Asylberichtigten und des Status des subsidiär Schutzberechtigten keine Umstände 

vorliegen, aus denen sich eine Unzulässigkeit der Abschiebung nach Afghanistan im Sinne 

des § 50 FPG ergeben würden. Die Abschiebung ist schließlich nach § 50 Abs. 3 FPG 

unzulässig, solange ihr die Empfehlung einer vorläufigen Maßnahme durch den 

Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entgegensteht. Eine derartige Empfehlung 

besteht für Afghanistan nicht.  

Die Abschiebung des Beschwerdeführers nach Afghanistan ist daher zulässig.  

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

 

3.4. Spruchpunkt II. - Beschwerde gegen Spruchpunkt IV. des Bescheides vom 17.06.2019 – 

Frist für die freiwillige Ausreise 

 

Gemäß § 55 Abs 1a FPG besteht keine Frist für die freiwillige Ausreise in Fällen einer 

zurückweisenden Entscheidung gemäß § 68 AVG sowie wenn eine Entscheidung auf Grund 

eines Verfahrens gemäß § 18 BFA-VG durchführbar wird.  

Im vorliegenden Fall wurde seitens der belangten Behörde die aufschiebende Wirkung der 

Beschwerde gemäß § 18 Abs. 1 Z 2 BFA-VG aberkannt, jedoch mit Beschluss des 

Bundesverwaltungsgerichtes (W201 2167151-3/5Z vom 24.07.2019) zuerkannt, weshalb das 

Verwaltungsgericht im Falle der Bestätigung der ausgesprochenen Rückkehrentscheidung im 

Spruch seines Erkenntnisses eine Frist für die freiwillige Ausreise festzulegen hat (vgl. 

Filzwieser/Frank/Kloibmüller/Raschhofer, Asyl- und Fremdenrecht, Seite 1154, K9) und 

daher spruchgemäß zu entscheiden und eine Frist von 14 Tagen festzusetzen war. 

 

3.5. Beschwerde gegen Spruchpunkt V. des Bescheides vom 17.06.2019 – Einreiseverbot 

 

Der mit " Einreiseverbot " betitelte § 53 FPG lautet:  

"§ 53. (1) Mit einer Rückkehrentscheidung kann vom Bundesamt mit Bescheid ein  Einreiseverbot  erlassen 

werden. Das  Einreiseverbot  ist die Anweisung an den Drittstaatsangehörigen, für einen festgelegten Zeitraum 

nicht in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten einzureisen und sich dort nicht aufzuhalten.  

(1a) (aufgehoben durch BGBl. I Nr. 68/2013)  
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(2) Ein  Einreiseverbot  gemäß Abs. 1 ist, vorbehaltlich des Abs. 3, für die Dauer von höchstens fünf Jahren zu 

erlassen. Bei der Bemessung der Dauer des Einreiseverbots hat das Bundesamt das bisherige Verhalten des 

Drittstaatsangehörigen mit einzubeziehen und zu berücksichtigen, inwieweit der Aufenthalt des 

Drittstaatsangehörigen die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdet oder anderen in Art. 8 Abs. 2 EMRK 

genannten öffentlichen Interessen zuwiderläuft. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn der 

Drittstaatsangehörige  

1. wegen einer Verwaltungsübertretung gemäß § 20 Abs. 2 der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO), BGBl. Nr. 

159, iVm § 26 Abs. 3 des Führerscheingesetzes (FSG), BGBl. I Nr. 120/1997, gemäß § 99 Abs. 1, 1 a, 1 b oder 2 

StVO, gemäß § 37 Abs. 3 oder 4 FSG, gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 der Gewerbeordnung 1994 (GewO), BGBl. Nr. 194, 

in Bezug auf ein bewilligungspflichtiges, gebundenes Gewerbe, gemäß den §§ 81 oder 82 des SPG, gemäß den 

§§ 9 oder 14 iVm § 19 des Versammlungsgesetzes 1953, BGBl. Nr. 98, oder wegen einer Übertretung des 

Grenzkontrollgesetzes, des Meldegesetzes, des Gefahrengutbeförderungsgesetzes oder des 

Ausländerbeschäftigungsgesetzes rechtskräftig bestraft worden ist;  

2. wegen einer Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe von mindestens 1 000 Euro oder primären 

Freiheitsstrafe rechtskräftig bestraft wurde;  

3. wegen einer Übertretung dieses Bundesgesetzes oder des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes 

rechtskräftig bestraft worden ist, sofern es sich dabei nicht um eine in Abs. 3 genannte Übertretung handelt;  

4. wegen vorsätzlich begangener Finanzvergehen oder wegen vorsätzlich begangener Zuwiderhandlungen 

gegen devisenrechtliche Vorschriften rechtskräftig bestraft worden ist;  

5. wegen eines Verstoßes gegen die Vorschriften, mit denen die Prostitution geregelt ist, rechtskräftig bestraft 

worden ist;  

6. den Besitz der Mittel zu seinem Unterhalt nicht nachzuweisen vermag;  

7. bei einer Beschäftigung betreten wird, die er nach dem AuslBG nicht ausüben hätte dürfen, es sei denn, der 

Drittstaatsangehörige hätte nach den Bestimmungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes für denselben 

Dienstgeber eine andere Beschäftigung ausüben dürfen und für die Beschäftigung, bei der der 

Drittstaatsangehörige betreten wurde, wäre keine Zweckänderung erforderlich oder eine Zweckänderung 

zulässig gewesen;  

8. eine Ehe geschlossen oder eine eingetragene Partnerschaft begründet hat und sich für die Erteilung oder 

Beibehaltung eines Aufenthaltstitels, für den Erwerb oder die Aufrechterhaltung eines unionsrechtlichen 

Aufenthaltsrechts, für den Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft, zwecks Zugangs zum heimischen 

Arbeitsmarkt oder zur Hintanhaltung aufenthaltsbeendender Maßnahmen auf diese Ehe oder eingetragene 

Partnerschaft berufen, aber mit dem Ehegatten oder eingetragenen Partner ein gemeinsames Familienleben im 

Sinne des Art. 8 EMRK nicht geführt hat oder  

9. an Kindes statt angenommen wurde und die Erteilung oder Beibehaltung eines Aufenthaltstitels, der Erwerb 

oder die Aufrechterhaltung eines unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts, der Erwerb der österreichischen 

Staatsbürgerschaft, der Zugang zum heimischen Arbeitsmarkt oder die Hintanhaltung aufenthaltsbeendender 

Maßnahmen ausschließlicher oder vorwiegender Grund für die Annahme an Kindes statt war, er jedoch das 

Gericht über die wahren Verhältnisse zu den Wahleltern getäuscht hat.  

(3) Ein  Einreiseverbot  gemäß Abs. 1 ist für die Dauer von höchstens zehn Jahren, in den Fällen der Z 5 bis 8 

auch unbefristet zu erlassen, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Aufenthalt des 

Drittstaatsangehörigen eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit darstellt. Als 

bestimmte Tatsache, die bei der Bemessung der Dauer des Einreiseverbotes neben den anderen in Art. 8 Abs. 2 

EMRK genannten öffentlichen Interessen relevant ist, hat insbesondere zu gelten, wenn  
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1. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als drei 

Monaten, zu einer bedingt oder teilbedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten oder 

mehr als einmal wegen auf der gleichen schädlichen Neigung beruhenden strafbaren Handlungen rechtskräftig 

verurteilt worden ist;  

2. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht wegen einer innerhalb von drei Monaten nach der Einreise 

begangenen Vorsatztat rechtskräftig verurteilt worden ist;  

3. ein Drittstaatsangehöriger wegen Zuhälterei rechtskräftig verurteilt worden ist;  

4. ein Drittstaatsangehöriger wegen einer Wiederholungstat oder einer gerichtlich strafbaren Handlung im 

Sinne dieses Bundesgesetzes oder des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes rechtskräftig bestraft oder 

verurteilt worden ist;  

5. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren 

rechtskräftig verurteilt worden ist;  

6. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Drittstaatsangehörige einer 

kriminellen Organisation (§ 278a StGB) oder einer terroristischen Vereinigung (§ 278b StGB) angehört oder 

angehört hat, terroristische Straftaten begeht oder begangen hat (§ 278c StGB), Terrorismus finanziert oder 

finanziert hat (§ 278d StGB) oder eine Person für terroristische Zwecke ausbildet oder sich ausbilden lässt (§ 

278e StGB) oder eine Person zur Begehung einer terroristischen Straftat anleitet oder angeleitet hat (§ 278f 

StGB);  

7. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Drittstaatsangehörige durch sein 

Verhalten, insbesondere durch die öffentliche Beteiligung an Gewalttätigkeiten, durch den öffentlichen Aufruf 

zur Gewalt oder durch hetzerische Aufforderungen oder Aufreizungen, die nationale Sicherheit gefährdet oder  

8. ein Drittstaatsangehöriger öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften ein 

Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder 

terroristische Taten von vergleichbarem Gewicht billigt oder dafür wirbt.  

(4) Die Frist des Einreiseverbotes beginnt mit Ablauf des Tages der Ausreise des Drittstaatsangehörigen.  

(5) Eine gemäß Abs. 3 maßgebliche Verurteilung liegt nicht vor, wenn sie bereits getilgt ist. § 73 StGB gilt.  

(6) Einer Verurteilung nach Abs. 3 Z 1, 2 und 5 ist eine von einem Gericht veranlasste Unterbringung in einer 

Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gleichzuhalten, wenn die Tat unter Einfluss eines die 

Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Zustandes begangen wurde, der auf einer geistigen oder seelischen 

Abartigkeit von höherem Grad beruht." 

 

Die belangte Behörde hat das gegenständliche - auf 5 Jahre befristete -  Einreiseverbot auf § 

53 Abs. 1 iVm Abs 3 Z 1 FPG gestützt und vor allem mit dem Umstand begründet, dass der BF 

eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstelle. Er sei von einem 

inländischen Gericht bereits zweimal verurteilt geworden und habe eine Freiheitsstrafe 

verbüßt. 

 

Seitens des BVwG wird an dieser Stelle festgehalten, dass der Beschwerdeführer inzwischen 

4 rechtskräftige Verurteilungen aufweist und zwar: 
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01) Urteil vom 24.04.2018 RK 24.04.2018 

§ 125 StGB 

§ 83 (1) StGB 

§ 105 (1) StGB 

Freiheitsstrafe 2 Monate, bedingt, Probezeit 3 Jahre 

 

02) LG  XXXX vom 15.01.2019 RK 19.01.2019 

§ 84 (2) StGB 

§ 107 (1) StGB 

§ 84 (4) StGB 

§ 15 StGB § 269 (1) 1. Fall StGB 

Freiheitsstrafe 9 Monate, davon Freiheitsstrafe 6 Monate, bedingt, Probezeit 3 Jahre 

 

03) Urteil vom 03.06.2019 RK 07.06.2019 

§ 15 StGB § 269 (1) 1. Fall StGB 

Freiheitsstrafe 7 Monate 

 

04) Urteil vom 11.02.2020 RK 14.02.2020 

§ 83 (1) StGB 

Freiheitsstrafe 3 Monate 

 

Bei der Stellung der für jedes Einreiseverbot zu treffenden Gefährlichkeitsprognose ist das 

Gesamt(fehl)verhalten des Fremden in Betracht zu ziehen und auf Grund konkreter 

Feststellungen eine Beurteilung dahin vorzunehmen, ob und im Hinblick auf welche 

Umstände die in § 53 Abs. 3 FPG umschriebene Annahme gerechtfertigt ist. Bei dieser 

Beurteilung kommt es demnach nicht auf die bloße Tatsache der Verurteilung bzw. 

Bestrafung des Fremden, sondern auf das diesen zugrundeliegende Fehlverhalten, die Art 

und Schwere der zu Grunde liegenden Straftaten und auf das sich daraus ergebende 

Persönlichkeitsbild an (vgl. VwGH 19.02.2013, Zl. 2012/18/0230).  

Solche Gesichtspunkte, wie sie in einem Verfahren betreffend Rückkehrentscheidung und 

Einreiseverbot zu prüfen sind, insbesondere die Intensität der privaten und familiären 

Bindungen in Österreich, können nicht auf die bloße Beurteilung von Rechtsfragen reduziert 

werden (vgl. VwGH 07.11.2012, Zl. 2012/18/0057).  

 

Dem Beschwerdeführer fehlt im Zusammenhang mit den Straftaten das erforderliche 

Unrechtsbewusstsein. Er spricht davon, dass er „ein wenig“ in die Kriminalität abgerutscht 
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sei. Auch vermeint er, dass er bei der Auseinandersetzung mit dem Security-Bediensteten 

zur falschen Zeit am falschen Orte gewesen sei. Auffallend ist, dass sich die Straftaten 

vorwiegend gegen die körperliche Integrität seiner Opfer (wiederholte Körperverletzungen 

und schwere Körperverletzung, gefährliche Drohung) sowie gegen Autoritäten (Angriff auf 

einen Zugbegleiter der ÖBB, Angriff auf einen Security-Bediensteten, Widerstand gegen die 

Staatsgewalt) richtet.  

Sein wiederholtes straffälliges Verhalten zeigt, dass es keine erstzunehmenden 

Bestrebungen seitens des Beschwerdeführers gibt, die österreichische Rechtsordnung zu 

beachten. 

Dieser Umstand lässt auch den Schluss zu, dass der Beschwerdeführer den rechtlichen 

Werten der österreichischen Gesellschaft und der Tätigkeit von Behörden und deren 

Organen nicht mit der nötigen Akzeptanz begegnet.  

Die Gesamtumstände weisen auf ein gewisses Maß an krimineller Energie hin, aufgrund 

seiner erhöhten Gewaltbereitschaft ist eine Erheblichkeit der Gefahr anzunehmen.  

Bei einer Gesamtbetrachtung aller aufgezeigten Umstände, des sich daraus ergebenden 

Persönlichkeitsbildes und in Ansehung der auf Grund des persönlichen Fehlverhaltens 

getroffenen Gefährdungsprognose kann eine Gefährdung von öffentlichen Interessen, 

insbesondere an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, 

insbesondere am Schutz des gesundheitlichen Wohls der Menschen und an der 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, als gegeben angenommen 

werden (vgl. VwGH 19.05.2004, Zl. 2001/18/0074). 

 

Es kann daher der belangten Behörde nicht vorgeworfen werden, wenn sie im vorliegenden 

Fall von einer schwerwiegenden Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit ausging, 

welche die Anordnung eines Einreiseverbotes erforderlich machen würde, zumal diese 

Maßnahme angesichts der vorliegenden Schwere des Verstoßes gegen österreichischen 

Rechtsnormen und des zum Ausdruck gekommen persönlichen Fehlverhaltens zur 

Verwirklichung der in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele unbedingt geboten erscheint. 

 

Das dargestellte Verhalten des Beschwerdeführers ist jedenfalls Grundinteressen der 

öffentlichen Ordnung und Sicherheit an der Verhinderung von strafbaren Handlungen und 

des illegalen Aufenthalts von Fremden in Österreich massiv zuwidergelaufen. Eine 

Herabsetzung der Dauer des Einreiseverbotes kam daher nicht in Betracht, sondern war 

gerade auch zum Schutz der angeführten öffentlichen Interessen in Österreich, aber auch in 

anderen europäischen Staaten, geboten.  

 



- 93 - 

Der Beschwerdeführer hat durch dessen wiederholtes ,strafrechtliche Rechtsnormen 

negierendes Verhalten, eindrucksvoll seinen Unwillen unter Beweis gestellt, in Österreich 

geltende Grundinteressen der Gesellschaft zu achten, weshalb in Zusammenschau mit dem 

mangelnden Unrechtsbewusstsein von einer für die öffentliche Ordnung und Sicherheit 

ausgehenden Gefährdung auszugehen ist und eine Rückfälligkeit in strafrechtliches 

Verhalten seitens des Beschwerdeführers nicht ohne weiteres ausgeschlossen werden kann.  

 

Die öffentlichen Interessen an der Erlassung des Einreiseverbotes sind jedenfalls höher zu 

gewichten als die familiären und privaten Interessen des Beschwerdeführers. Unter diesen 

Umständen ist die Erlassung des Aufenthaltsverbotes im Rahmen der 

Verhältnismäßigkeitsprüfung nach § 9 BFA-VG als zulässig zu werten (vgl etwa VwGH 

24.04.2012, 2011/23/0651).  

Auch die im Lichte des Art 8 EMRK gebotene Abwägung der privaten und familiären 

Interessen des BF mit den entgegenstehenden öffentlichen Interessen konnte vor dem 

Hintergrund fehlender Integrationsmomente des BF im Bundesgebiet eine Abstandnahme 

von der Erlassung eines Einreiseverbotes gegen diesen nicht rechtfertigen. 

 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden und die Beschwerde gegen Spruchpunkt V. des 

Bescheides vom 17.06.2019 als unbegründet abzuweisen. 

 

3.6. Beschwerde gegen Spruchpunkt VI. des Bescheides vom 17.06.2019 

 

Die aufschiebende Wirkung wurde mit Beschluss des BVwG W201 2167151-3/5Z vom 

24.07.2019 zuerkannt. 

 

4) Zu B - Unzulässigkeit der Revision: 

 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen. 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von 

der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weiters ist 

die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich 

zu beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der 

zu lösenden Rechtsfrage vor. Die in Bezug auf einen Antrag auf internationalen Schutz vom 
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Bundesverwaltungsgericht im Einzelfall vorzunehmende Beweiswürdigung ist – soweit diese 

nicht unvertretbar ist – nicht revisibel (z.B. VwGH 19.04.2016, Ra 2015/01/0002, mwN). 

Auch bei Gefahrenprognosen im Sinne des § 8 Abs. 1 AsylG 2005 handelt es sich letztlich um 

einzelfallbezogene Beurteilungen, die im Allgemeinen nicht revisibel sind (z.B. 18.03.2016, 

Ra 2015/01/0255).  


